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1. Anlass der Interessenabwägung zur Höhe der Kreisumlage 

 

Der Landkreis Rostock führt das Verfahren zur Abwägung der Interessen der Städte 
und Gemeinden über die geplante Festsetzung der Kreisumlage nach der erstmaligen 
Beteiligung der Kommunen in 2014 und der stetigen Weiterentwicklung nun auch für 
die Haushaltsplanung der Haushaltsjahre 2023 und 2024 fort. 

 

Mit dem Interessenabwägungsverfahren für die Festsetzung der Kreisumlage für die 
Jahre 2023 und 2024 werden neben den eingereichten Stellungnahmen der Gemein-
den zur geplanten Höhe des Kreisumlagesatzes (Anlage 2) vor allem die Daten aus 
den dem Landkreis vorliegenden Jahresabschlüssen sowie der aktuellen Haushalts-
pläne der Gemeinden, welche bis zum 15.11.2022 vorlagen, zur Beurteilung der finan-
ziellen Lage herangezogen. 

Neben den bisher übermittelten Daten sowie der Daten aus den vorliegenden Jahres-
abschlüssen und aktuellen Haushaltsplänen der Gemeinden hat der Landkreis eine 
Vielzahl von statistischen Daten zur Finanzsituation der Gemeinden zur Entschei-
dungsfindung der Kreistagsmitglieder aufbereitet. 

 

Ein Muster des Anschreibens zum Interessenabwägungsverfahren mit seinen Anlagen 
ist diesem Bericht als Anlage 1 beigefügt. 

 

2. Rechtliche Grundlagen zur Festsetzung einer Kreisumlage 

 

Die für die Festsetzung geltenden Rechtsgrundlagen haben sich seit der ersten Anhö-
rung der Städte und Gemeinden im Jahr 2014 nicht wesentlich geändert. Sie werden 
zum besseren Verständnis hier auch weiterhin aufgeführt: 

 

2.1.  
Das Bundesverwaltungsgericht entschied mit Urteil vom 31.01.2013 (Az. 8C1.12), 
dass eine Kreisumlage, die ein Landkreis von seinen kreisangehörigen Gemeinden 
erhebt, nicht dazu führen darf, dass den Gemeinden keine finanzielle Mindestausstat-
tung zur Wahrnehmung ihrer Pflichtaufgaben sowie von freiwilligen Selbstverwaltungs-
aufgaben mehr bleibt.  
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Allerdings sieht das Bundesverwaltungsgericht die Grenze des verfassungsrechtlich 
äußerst Hinnehmbaren erst dann überschritten, wenn die Gemeinde nicht nur vorüber-
gehend in einem Haushaltsjahr, sondern strukturell unterfinanziert ist. 

 

Das Gericht stellt in der Begründung fest: 

„Der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie wird nicht 
schon dann verletzt, wenn die Finanzausstattung einer Gemeinde nur in einem Jahr 
oder nur für einen vorübergehenden Zeitraum hinter dem verfassungsgebotenen Mi-
nimum zurückbleibt; zur Überbrückung derartiger Notlagen steht der Gemeinde die 
Befugnis zur Aufnahme von Kassenkrediten zur Verfügung. Der Kernbereich der Ga-
rantie ist vielmehr erst dann verletzt, wenn die Gemeinde strukturell und auf Dauer 
außerstande ist, ihr Recht auf eine eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger 
Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen.“ 

Weitere Urteile auf der Verwaltungsgerichtsebene mit diesem Tenor sind bekannt, u.a. 
das Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes vom 07.10.2016 -3 KO 94/12-. 

Aus diesen Urteilen resultieren für den Landkreis erhebliche Ermittlungs- und Be-
obachtungspflichten bezüglich der umlagepflichtigen Gemeinden. Weiterhin sind die 
Landkreise in der Pflicht, die gemeindlichen Beteiligungsrechte zu wahren. 

 

Der Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern hat in seinem Kommunalfinanz-
bericht 2017 diesbezüglich weitere Schritte bzw. Teilprozesse beschrieben, um welche 
das Haushaltsaufstellungsverfahren der Landkreise zu erweitern ist. Folgende Schritte 
sollten eingehalten werden: 

 

1. Mitteilung geplanter Umlagebedarf und Datenabfrage bei Kommunen 
2. Rücklauf der kommunalen Daten an den Landkreis 
3. Schätzung Kreisumlage; Übersendung des Entwurfs der Haushaltssatzung 
4. Stellungnahme der Kommunen zum Entwurf der Haushaltssatzung 

 

Mit Urteil vom 29.05.2019 hat das BVerwG aufgrund mündlicher Verhandlung ent-
schieden, dass Art. 28 Abs. 2 Satz 1 und 3 GG den Landkreis verpflichtet, vor der 
Festlegung der Höhe der Kreisumlage auch den Finanzbedarf der umlagepflichtigen 
Gemeinden zu ermitteln und seine Entscheidungen offenzulegen. Eine Verpflichtung, 
die umlagepflichtigen Gemeinden vor der Entscheidung über die Höhe des Kreisum-
lagesatzes förmlich anzuhören, lässt sich dem Grundgesetz hingegen nicht entneh-
men. Die Revision des Landkreises Nordwestmecklenburg hatte Erfolg und führte zur 
Aufhebung des Berufungsurteils sowie zur Zurücküberweisung der Sache an das 
Oberverwaltungsgericht.  
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Mit Urteil vom 28.10.2020 kam das OVG Mecklenburg-Vorpommern zu einem negati-
ven Befund in der Frage, ob die Höhe der Kreisumlage dazu führe, dass die finanzielle 
Ausstattung der klagenden Gemeinde strukturell und auf Dauer unterhalb des verfas-
sungsgebotenen Minimums verblieben sei. Es stellte zudem fest, dass der Landkreis 
auf Grundlage der durch Gesetz vom 23.7.2019 (GVBI. MV 2019, 467) ausdrücklich 
vorgesehenen Möglichkeit eine wirksame Heilung des vom Senat erwogenen Verfah-
rensmangels vorgenommen hat. 
 

Mit Beschluss BVerwG 8 13.21 (8 C 13.21) des Bundesverwaltungsgerichtes wurde 
im Klageverfahren Perlin ./. Landkreis Nordwestmecklenburg zum zweiten Mal die Re-
vision zugelassen.  

Die Revision der Klägerin hatte Erfolg. Konkret hat sich das Bundesverwaltungsgericht 
mit der Problematik der rückwirkenden Heilung von fehlerbehafteten Haushaltssatzun-
gen unter Anwendung des § 45 Abs. 7 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpom-
mern befasst und im Ergebnis die Sache an das Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-
Vorpommern zurückverwiesen, da nicht alle entscheidungserheblichen Tatsachen auf-
geklärt wurden. 

 

2.2.  
Nach § 120 der Kommunalverfassung M-V hat der Landkreis die zur Erfüllung seiner 
Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen nach Absatz 2 Nr. 1 soweit vertret-
bar und geboten aus Entgelten für die von ihm erbrachten Leistungen, nach Nr. 2 aus 
Steuern, nach Nr. 3 im Übrigen aus einer Kreisumlage nach den Bestimmungen des 
Finanzausgleichsgesetzes M-V zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Ein-
zahlungen nicht ausreichen. 

 

Somit hat der Landkreis Rostock zur Deckung seines Finanzbedarfes eine Kreisum-
lage in Form eines einheitlichen Hebesatzes von allen kreisangehörigen Städten und 
Gemeinden zu erheben. Eine innerhalb des Landkreises differenzierte Festsetzung 
des Hebesatzes zur Berücksichtigung der unterschiedlichen finanziellen Leistungsfä-
higkeit der Städte und Gemeinden ist in Mecklenburg-Vorpommern ausdrücklich nicht 
vorgesehen. Sonderregelungen für große kreisangehörige Städte treffen für den Land-
kreis Rostock nicht zu.  

 

2.3.  
Dem Gesetzgeber ist offensichtlich bewusst, dass ein Landkreis nicht über eine nen-
nenswerte Kompetenz zur Erschließung zusätzlicher Steuerquellen verfügt, um eine 
vorhandene Finanznot zu lindern. Er beteiligt deshalb die Landkreise über die 
Kreisumlage an den von den Städten und Gemeinden in bestimmten Grenzen gestalt-
baren eigenen Steuereinnahmen. Bei einer Abwägung im Sinne des Urteils des 



 

Seite 5 
 

Interessensabwägungsbericht Landkreis Rostock 2023/24 

Bundesverwaltungsgerichts vom 31.01.2013 ist deshalb auch zu prüfen, ob eine durch 
die Kreisumlage belastete Gemeinde ihre eigenen Einnahmemöglichkeiten (z.B. Steu-
ereinnahmen) voll ausschöpft, um daraus die verfassungsrechtliche Selbstverwal-
tungsgarantie zu verwirklichen. 

 

Nach § 44 Kommunalverfassung M-V - Grundsätze der Erzielung von Erträgen und 
Einzahlungen, sind die Kommunen an die bestehenden Abgabeerhebungsmöglichkei-
ten nach den gesetzlichen Vorschriften gebunden, d.h. zur Sicherung der Finanzierung 
der Aufgabenerfüllung besteht die Verpflichtung, die bestehenden Abgabeerhebungs-
möglichkeiten zu nutzen. Hierbei kommt die Abgabenhoheit als stützendes Element 
der kommunalen Selbstverwaltung zum Tragen. Der Kommune ist dabei eine vollstän-
dige Einschätzungsprärogative bei der Frage des Umfangs der Entgelterhebung ein-
geräumt. 

Diese wird allerdings durch § 43 Abs. 6 der Kommunalverfassung MV begrenzt, indem 
bestimmt wird, dass die zur Sicherung des Haushaltsausgleiches erforderlichen Mittel 
über eine angemessene und gebotene Einnahmenerzielung zu beschaffen sind. 

Den Kommunen selbst obliegt dabei die Ausgestaltung unter den verschiedenen Ein-
nahmearten und hierbei insbesondere die Frage, in welchem Umfang die Gemeinde 
zur Deckung des Finanzbedarfes die eigenen Steuerquellen heranziehen will. 

 

 

 

3. Ermittlung einer vorläufigen Kreisumlage 2023 und 2024 zur Durchfüh-
rung des Interessenabwägungsverfahrens 

 

Die Verwaltung des Landkreises Rostock hat unter strikter Beachtung der Prinzipien 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit den Entwurf eines Haushaltes für die Haus-
haltsjahre 2023 und 2024 aufgestellt.  

 

Die Planung hat, wie bereits in den vorhergehenden Planungen, ergeben, dass die 
Erträge aus den Finanzzuweisungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern und aus 
den Entgelten für erbrachte Leistungen nicht ausreichen, um die dem Landkreis über-
tragenen Pflichtaufgaben und die vom Kreistag beschlossenen freiwilligen Leistungen 
zu finanzieren. Auf der Grundlage des § 120 Abs. 2 Ziffer 3 der Kommunalverfassung 
M-V in Verbindung mit § 30 des Finanzausgleichgesetzes M-V hat der Landkreis 
Rostock deshalb zur Deckung seines Finanzbedarfes eine Kreisumlage von den kreis-
angehörigen Städten und Gemeinden zu erheben. Entsprechend § 8 GemHVO-Doppik 
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M-V werden die bekanntgegebenen Daten aus der Aktualiesierung der Orientierungs-
daten zum Kommunalen Finanzausgleich 2023 auf Grundlage des Entwurfes zum 
Nachtragshaushalt des Landes 2023 sowie der Ergebnisse der Herbststeuerschät-
zung des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern 
vom 25.11.2022 für die Aufstellung des Haushaltes 2023/2024 berücksichtigt. 

 

Im aktuellen Interessenabwägungsverfahren wurde auf eine erneute Datenabfrage zur 
wirtschaftlichen Lage verzichtet. Alle bisher abgefragten Daten wurden aus den bis 
zum 15.11.2022 vorliegenden letzten Jahresabschlüssen und Haushaltsplänen bzw. 
Nachtragshaushaltplänen der Gemeinden durch die Verwaltung zusammengetragen. 
Bereits aus vorherigen Datenabfragen vorhandene Meldungen wurden somit aktuali-
siert. 

 

Bei der vorläufigen Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage für die Haushalts-
jahre 2023 und 2024 hat die Verwaltung sowohl den Finanzbedarf des Landkreises 
Rostock als auch die Finanzlage der kreisangehörigen Kommunen abgewogen. 

 

Danach errechnete sich für die Jahre 2023 und 2024 eine Kreisumlage in Höhe von 
44,5 v.H. der Umlagegrundlagen.  

 

Aus Sicht der Verwaltung sind die Umlagesätze für die Kommunen des Landkreises 
Rostock tragbar. Dafür sprechen folgende Gründe: 

 

 Der Umlagesatz von 44,5 v.H. für die Haushaltsjahr 2023 und 2024 stellt eine Er-
höhung des Umlagesatzes gegenüber dem Haushalt 2022 (40,39 v.H.) dar. In der 
Entwicklung der Umlagesätze, betrachtet von 2012 bis 2023:  
2023 (44,50 v. H.), 2022 (40,39 v.H.), 2021 (39,71v. H.), 2020 (36,88), 2019 (39,77 
v.H.), 2018 (37,39 v.H.), 2017 (36,69 v.H.), 2016 (38,72 v.H.), 2015 (39,67 
v.H.),2014 (43,06 v.H.), 2013 (45,63 v.H.) und 2012 (45,30 v.H.) ist erkennbar, dass 
der Umlagesatz 2017 einen absoluten „Tiefstand“ aufweist. Es ist darauf hinzuwei-
sen, dass die Umlagegrundlagen von 2014 bis 2022 deutlich angestiegen sind, was 
auf eine Verbesserung der Finanzsituation im kreisangehörigen Raum hindeutet. 
Der Landkreis Rostock kann seinen Finanzbedarf für das Jahr 2023 selbst mit dem 
geplanten Kreisumlagesatz von 44,50 v.H. nicht ausgleichen. 
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in EUR 
Kreisumlagegrund-
lage 

Umlage-
satz in % 

absolute Kreisum-
lage 

Veränderung 
zum Vorjahr 

2012 
           
150.036.844,93 €  45,30% 

              
67.966.690,75 €    

2013 
           
146.933.877,33 €  45,63% 

              
67.045.928,23 €  -  920.762,53 €  

2014 
           
160.924.761,47 €  43,06% 

              
69.294.202,29 €  

        
2.248.274,06 €  

2015 
           
175.363.952,74 €  39,67% 

              
69.566.880,05 €  

           
272.677,76 €  

2016 
           
180.165.826,88 €  38,72% 

              
69.760.208,17 €  

           
193.328,12 €  

2017 
           
190.113.604,98 €  36,69% 

              
69.752.681,67 €  -   7.526,50 €  

2018 
           
206.238.303,05 €  37,39% 

              
77.112.501,51 €  

        
7.359.819,84 €  

2019 
           
207.746.623,68 €  39,77% 

              
82.620.832,24 €  

        
5.508.330,73 €  

NT 2020 
           
221.841.205,32 €  36,88% 

              
81.815.000,00 €  - 805.832,24 €  

2021 
           
227.436.848,59 €  39,71% 

              
90.300.000,00 €  

        
8.485.000,00 €  

1.NT-
2.Entw.2022 

           
253.090.530,00 €  40,39% 

           
102.200.000,00 €  

     
11.900.000,00 €  

2023 
           
268.154.558,82 €  44,50% 

           
119.328.700,00 €  

     
17.128.700,00 €  

2024 
           
268.154.558,82 €  44,50% 

           
119.328.700,00 €  

                             
-   €  

Der absolute Wert der Kreisumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Die 
vorhandenen positiven Vorträge der Finanzrechnungen der Vorjahre wurden für 
den Ausgleich des 1. Nachtragshaushaltes 2022 eingesetzt. Allerdings steigt die 
Kreisumlagegrundlage noch deutlicher. 
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 Mit dem Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2023 erhebt der Landkreis den zweit 
höchsten Kreisumlagesatz im Vergleich zu den anderen Landkreisen. So hat der 
strukturell vergleichbare Landkreis Ludwigslust-Parchim einen Umlagesatz von 
42,50 v.H. für das Haushaltsjahr 2023 geplant.  
 

 Der Umlagesatz von 43,06 v.H. (HHJ 2014) war der niedrigste Satz aller Land-
kreise in Mecklenburg-Vorpommern, bis 2020 war der Umlagesatz des Landkrei-
ses Rostock jeweils der niedrigste Umlagesatz im Landesvergleich. Im Jahr 2021 
und ebenfalls in 2022 erhob der Landkreis den zweit niedrigsten Umlagesatz. Zum 
Vergleich:  
 

Vergleich der Kreisumlagesätze 

 

  LRO LuP NWM VR VG MSE 
2012 45,3000% 42,9966% 42,1700% 45,0000% 45,0000% 48,3050% 
2013 45,6300% 42,9966% 43,6700% 47,0000% 45,5000% 48,3050% 
2014 43,0600% 43,8700% 43,6700% 47,0000% 47,0000% 48,3050% 
2015 39,6700% 43,8700% 43,6700% 47,4800% 47,0000% 48,3050% 
2016 38,7200% 44,4000% 42,5000% 46,4800% 47,0000% 48,3050% 
2017 36,6900% 43,4000% 42,0000% 46,4800% 47,0000% 48,3050% 
2018 37,3900% 40,8000% 39,8000% 46,0200% 46,3600% 46,3050% 
2019 39,7700% 39,9000% 39,8500% 43,3500% 45,5000% 46,3050% 
2020 36,8800% 39,9000% 37,8385% 41,2400% 44,7500% 44,2940% 
2021 39,7100% 39,9000% 37,8385% 41,8500% 42,5000% 44,2940% 
2022 40,3900% 42,5000% 39,6000% 41,2400% 43,4000% 43,2940% 
2023 44,5000% 42,5000% 39,6000% 41,2400% 46,5000% 43,2940% 
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LRO LuP NWM VR VG MSE
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Vergleich der Kreisumlage je Einwohner 

 

Laut den aktuell vorliegenden Informationen entwickelt sich die Kreisumlage je Ein-
wohner in den Landkreisen wie in folgendem Diagramm dargestellt. 

 

 

Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Landkreises Rostock waren damit 
über einen längeren Zeitraum (seit 2014) gegenüber anderen Gemeinden im Land fi-
nanziell privilegiert. Eine wesentliche Ursache dafür ist die sparsame Haushaltspolitik 
des Landkreises. Trotz sparsamster Haushaltspolitik ist für dieHaushaltsjahre 2023 
und 2024  eine Kreisumlage mit einem Umlagesatz von 44,50 v.H. festzusetzen. Für 
das Jahr 2023 reiht sich der Landkreis Rostock mit einem Betrag von 547,89 EUR pro 
Einwohner im Gesamtvergleich der Landkreise als viert niedrigster ein. Die deutliche 
Steigerung der Sätze im Vergleich zu den Vorjahren zeigt sich in allen Landkreisen 
gleichermaßen. Von der Haushaltsplanung 2017/2018 bis zur Haushaltsplanung 2022 
wurden vorhandene Überschüsse im Finanzhaushalt kontinuierlich u.a. zur Entlastung 
der Kreisumlage eingesetzt. 
 
Es ist nicht in Abrede zu stellen, dass in finanzieller Hinsicht der kommunale Gestal-
tungsspielraum in einigen Gemeinden eingeschränkt ist. Dabei ist jedoch die vom Bun-
desverwaltungsgericht gezogene Grenze noch nicht überschritten. Bei dieser Bewer-
tung sind neben den eigenen Einnahmen der Gemeinden und den Schlüsselzuwei-
sungen nach dem FAG M-V auch die erheblichen zusätzlichen Mittel aus den Sofort- 
und Konsolidierungshilfen des Landes in den Jahren 2013 bis 2017, aus dem Kommu-
nalen Entschuldungsfonds M-V 2018 und 2019 sowie die Gewerbesteuerkompensati-
onen 2020 und 2021 (Corona-Pandemie) zu berücksichtigen. Es ist deshalb zu 

LUP LRO MSE NWM VG VR LK ges.

  Kreisumlage je EW 2018 385,81 360,02 413,63 385,02 403,41 416,67 394,09

  Kreisumlage je EW 2019 396,90 384,93 446,76 402,44 422,14 416,32 411,58

  Kreisumlage je EW 2020 418,69 391,96 466,43 396,30 449,13 417,12 432,64

Kreisumlage je EW 2021 429,01 418,52 501,08 407,90 460,03 451,98 449,51

Kreisumlage je EW 2022 497,22 470,91 530,19 452,36 509,87 486,39 491,16

Kreisumlage je EW 2023 535,55 547,89 569,92 504,43 583,42 523,04 544,04
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erwarten, dass vorhandene Finanzprobleme der Gemeinden im Sinne des Urteils des 
Bundesverwaltungsgerichts nur für einen „vorübergehenden Zeitraum“ bestehen. 
 
Die Leistungen des Landkreises im Rahmen seiner Aufgaben und seiner Ausgleichs-
funktion kommen allen Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises und damit auch den 
Einwohnerinnen und Einwohnern aller Gemeinden zugute. Dabei steht die soziale und 
die kulturelle Ausgleichsfunktion im Vordergrund. 
Im Landkreis Rostock gibt es zurzeit mit 112 selbstständigen Städten und Gemeinden 
und 23 selbstständigen Verwaltungseinheiten (Ämter, amtsfreie Städte und Gemein-
den) eine vergleichsweise sehr kleinteilige Struktur.   
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4. Auswertung zum Interessenabwägungsverfahren 

 

4.1. Allgemeines 

Im Rahmen der Abwägung der Kreisumlage für die Haushaltssatzung 2023/2024 wur-
den, resultierend aus dem Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes, Finanzda-
ten über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren zusammengetragen. Da davon 
ausgegangen wird, dass die finanzielle Mindestausstattung nur im Falle eines struktu-
rellen Defizits, das über einen mehrjährigen Zeitraum das Minimum unterschreitet, ver-
letzt ist, muss die Finanzsituation der Gemeinden über einen längeren Zeitraum be-
trachtet werden. Um eine einheitliche Betrachtungsweise zu gewährleisten, schien 
eine Abfrage ab 2014 sinnvoll. 

Im Zuge der Datenzusammentragung zum Interessenabwägungsverfahren der 
Kreisumlage für den Haushalt 2023/2024 liegen aktuell für alle Gemeinden der nun-
mehr 112 kreisangehörigen Kommunen Daten vor.  

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Anzahl Gemeinden 117 117 117 117 116 116 112 112 112 112 112 

Anzahl der vorlie-
genden bzw. ge-
meldeten Daten 

117 117 117 117 115 115 112 112 112 112 112 

 

Neben den gemeldeten Daten der Gemeinden werden ebenfalls Daten aus allgemein 
zugänglichen Datenquellen genutzt, um ein umfassendes Bild der Finanzsituation bzw. 
der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden abbilden zu können. Die weiteren 
Datenquellen sind die amtliche Statistik des Landes Mecklenburg-Vorpommern, das 
Online-Portal zum kommunalen Finanzausgleich Mecklenburg-Vorpommern und ei-
gene Übersichten des Landkreises Rostock, z.B. zu den Umlageverpflichtungen der 
Gemeinden an den Landkreis Rostock. 

Äußerungen zur Höhe der Kreisumlage im Rahmen des Interessenabwägungsverfah-
ren wurden für 91 von 112 Kommunen eingereicht.  

Gemäß Urteil vom 27.09.2021 BVerwG 8 C 30.20 verpflichtet der Grundsatz des 
Gleichrangs der finanziellen Interessen der kommunalen Gebietskörperschaften ( Art. 
28 Abs. 2 GG) den Landkreis, bei der Erhebung der Kreisumlage den Finanzbedarf 
der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und ihn gleichrangig mit dem eigenen 
zu berücksichtigen. Dazu müssen die ermittelten Bedarfsansätze der Gemeinden dem 
für die Entscheidung über die Kreisumlage zuständigen Organ bei der Beschlussfas-
sung vorliegen.  
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Alle entscheidungsrelevanten Unterlagen werden als Anlagen zur Beschlussfassung 
bereitgestellt. 

Als ergänzende Unterlage steht die Gemeindefinanzanalyse für den Zeitraum 2014-
2024 den Kreistags- und Ausschussmitgliedern als nichtöffentliche Anlage 4 aus-
schließlich in ALLRIS zur Einsichtnahme zur Verfügung.  

 

Eine Zusammenfassung der Stellungnahmen findet sich unter Punkt 4.5. Im Anschluss 
an den Bericht zum Interessenabwägungsverfahren sind die Stellungnahmen angefügt 
(siehe Anlage 2). 
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4.2. Analyse Gemeindefinanzdaten 

 

Die Entwicklung der Gemeinden soll nachfolgend durch folgende Punkte dargestellt 
werden: 

- Einwohnerentwicklung im Landkreis Rostock 
- Entwicklung der Ausgleichsmöglichkeiten der Ergebnishaushalte durch die Ge-

meinden 
- Entwicklung der Ausgleichsmöglichkeiten der Finanzhaushalte der Gemeinden 
- Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten, Krediten zur Siche-

rung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredite) und die Entwicklung der liquiden 
Mittel der Gemeinden 

- Entwicklung des Finanzierungsrahmens aus Steuern und Zuweisungen in den 
Jahren 2014-2024 

 

4.2.1. Einwohnerentwicklung im Landkreis Rostock 
 

Der Landkreis Rostock zeigt durch seine wirtschaftlichen, touristischen Potentiale und 
seiner Lage zum Oberzentrum Rostock nach einem Rückgang der Einwohnerzahlen 
bis zum Jahr 2013 nunmehr eine konstante Zunahme der Einwohner. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ein-
woh-
nerzahl 
am 
31.12. 210.732 210.555 211.878 213.473 213.945 214.635 215.113 215.794 217.072 

 

 

217.796 

 

 

Die Entwicklung zwischen dem 31.12.2012 und dem 31.12.2021 zeigt einen 
Zuwachs von 7.064 Einwohnern. Dies entspricht einer Veränderung von 3,35 %. 
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4.2.2. Entwicklung der Ausgleichsmöglichkeiten der Ergebnishaushalte 
durch die Gemeinden. 

 

In der Datenzusammenstellung wurde betrachtet, ob der Ausgleich des Ergebnishaus-
haltes im jeweiligen Jahr möglich ist und ob dies bereits vor der Veränderung der Rück-
lagen der Fall ist. 

 

4.2.2.1. Gemeinden mit Ausgleich des Ergebnishaushaltes  
 

Die nachfolgenden Übersichten zeigen die Anzahl der Gemeinden, die den Ausgleich 
im Ergebnishaushalt im Entwicklungszeitraum 2014 bis 2024 schaffen. 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Anzahl der Gemein-
den mit Ausgleich des 
Ergebnishaushaltes 

84 87 96 93 98 101 106 102 98 97 96 

Anzahl der Gemein-
den ohne Ausgleich 
des Ergebnishaushal-
tes 

30 28 20 20 16 14 6 10 14 15 16 

Gesamtanzahl der  
Meldungen 

114 115 116 113 114 115 112 112 112 112 112 

Anzahl der Gemein-
den mit Ausgleich des 
Ergebnishaushaltes in 
% 

74% 76% 83% 82% 86% 88% 95% 91% 88% 87% 86% 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Gesamtanzahl der Meldungen 114 115 116 113 114 115 112 112 112 112 112

Anzahl der Gemeinden mit
Ausgleich des

Ergebnishaushaltes in %
74% 76% 83% 82% 86% 88% 95% 91% 88% 87% 86%
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Die Entwicklung zeigt einen stetigen Anstieg des Anteils der Gemeinden, welche den 
Ausgleich des Ergebnishaushaltes schaffen. Im Jahr 2020 können 106 von 112 Ge-
meinden den Ausgleich im Ergebnishauhalt erreichen. Zu beachten ist, dass es sich 
bei den ausgewerteten Daten ab dem Jahr 2021 i.d.R. um Plandaten handelt. 

 

4.2.2.2. Gemeinden mit Ausgleich des Ergebnishaushaltes vor Ver- 
      änderung der Rücklagen 

Die nachfolgenden Übersichten zeigen die Entwicklung zwischen den Jahren 2014-
2024 wie viele Gemeinden den Ausgleich im Ergebnishaushalt bereits vor Verände-
rung der Rücklagen schaffen, d.h. ohne die Auflösung der entsprechenden zweckge-
bundenen Kapitalrücklagen, der Ergebnisrücklagen etc. 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Anzahl der Gemein-
den mit Ausgleich 
des Ergebnishaus-
haltes vor Verände-
rung der Rücklagen 

71 85 88 69 83 84 70 22 21 29 33 

Anzahl der Gemein-
den ohne Ausgleich 
des Ergebnishaus-
haltes vor Verände-
rung der Rücklagen 

43 30 26 44 31 31 42 90 91 83 79 

Gesamtanzahl der 
Meldungen 

114 115 114 113 114 115 112 112 112 112 112 

Anzahl der Gemein-
den mit Ausgleich 
des Ergebnishaus-
haltes vor Verände-
rung der Rücklagen 
in Prozent 

62% 74% 77% 61% 73% 73% 63% 20% 19% 26% 29% 

 



 

Seite 16 
 

Interessensabwägungsbericht Landkreis Rostock 2023/24 

 

Die Entwicklung zwischen den Jahren 2014 und dem Jahr 2016 zeigt einen deutlichen 
Anstieg der Gemeinden, welche den Ausgleich des Ergebnishaushaltes bereits vor der 
Veränderung der Rücklagen schaffen. Da für diesen Zeitraum eine Vielzahl von Jah-
resabschlüssen bei den Gemeinden vorliegt, zeigt sich, dass es vielen Gemeinden 
möglich war ihre gesamten Aufwendungen des Jahres aus den zufließenden Erträgen 
des Jahres zu decken.  

Im Zeitraum ab dem Jahr 2017 verringert sich der Anteil der Gemeinden, welche den 
Ausgleich des Ergebnishaushaltes vor Veränderung der Rücklagen schaffen. Dies 
liegt vor allem daran, dass in den Jahren vorhandene positive Vorträge der Vorjahre 
zum Ausgleich der Ergebnishaushalte eingesetzt werden können. 

Deutlich wird dies auch, wenn man sich die konstante Entwicklung der Gemeinden mit 
Ausgleich des Ergebnishaushaltes unter Punkt 4.2.2.1 ansieht. Auch hier ist zu be-
rücksichtigen, dass es sich spätestens ab dem Jahr 2021 i.d.R. um Plandaten der Ge-
meinden handelt. 

 

4.2.3. Entwicklung der Ausgleichsmöglichkeiten der Finanzhaushalte 
durch die Gemeinden 

 

4.2.3.1. Anzahl der Gemeinden mit jahresbezogenem Ausgleich im 
Finanzhaushalt 

 

Die nachfolgenden Übersichten zeigen in der Entwicklung zwischen den Jahren 2014-
2024, wie viele Gemeinden den Ausgleich im Finanzhaushalt jahresbezogen schaffen. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Gesamtanzahl der Meldungen 114 115 114 113 114 115 112 112 112 112 112

Anzahl der Gemeinden mit
Ausgleich des

Ergebnishaushaltes vor
Veränderung der Rücklagen in

Prozent

62% 74% 77% 61% 73% 73% 63% 20% 19% 26% 29%
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Anzahl der Gemein-
den mit jahresbezo-
genem Ausgleich im 
Finanzhaushalt 

76 93 88 93 93 90 78 31 16 48 59 

Anzahl der Gemein-
den mit keinem jah-
resbezogenen Aus-
gleich im Finanzhaus-
halt 

39 22 28 24 22 25 34 81 96 64 53 

Gesamtanzahl der 
Meldungen bezgl.  
jahresbezogenem 
Ausgleich im Finanz-
haushalt 

115 115 116 117 115 115 112 112 112 112 112 

Anzahl der Gemein-
den mit jahresbezo-
genem Ausgleich im 
Finanzhaushalt in 
Prozent 

66% 81% 76% 79% 81% 78% 70% 28% 14% 43% 53% 
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Die Entwicklung zwischen den Jahren 2014 und 2018 zeigt einen deutlichen Anstieg 
des Anteils der Gemeinden, welche einen jahresbezogenen Ausgleich des Finanz-
haushaltes schaffen. Also, bei wie vielen Gemeinden der Saldo der ordentlichen und 
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die planmäßige Tilgung von 
Investitionskrediten zu decken.  

Im Zeitraum ab 2021 sinkt der Anteil der Gemeinden deutlich ab. Die laufenden Ein-
zahlungen des jeweiligen Jahres reichen bei immer weniger Gemeinden aus um die 
laufenden Auszahlungen und planmäßigen Tilgungen des entsprechenden Jahres zu 
decken. 

 

4.2.3.2. Gemeinden mit Ausgleich des Finanzhaushaltes unter An- 
      rechnung von Vorträgen aus Vorjahren 

Die nachfolgenden Übersichten zeigen die Entwicklung zwischen den Jahren 2014-
2024 wie viele Gemeinden den Ausgleich im Finanzhaushalt unter Anrechnung von 
Vorträgen aus Vorjahren schaffen. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Gesamtanzahl der Meldungen
bezgl. jahresbezogenem

Ausgleich im Finanzhaushalt
115 115 116 117 115 115 112 112 112 112 112

Anzahl der Gemeinden mit
jahresbezogenem Ausgleich

im Finanzhaushalt
76 93 88 93 93 90 78 31 16 48 59

Anzahl der Gemeinden mit
jahresbezogenem Ausgleich
im Finanzhaushalt in Prozent

66% 81% 76% 79% 81% 78% 70% 28% 14% 43% 53%
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Anzahl der Gemein-
den welchen der 
Ausgleich möglich 
ist. 

92 95 95 101 98 102 104 99 95 92 91 

Anzahl der Gemein-
den welchen der 
Ausgleich nicht 
möglich ist. 

23 20 21 15 17 13 8 13 17 20 21 

Gesamtanzahl der 

Meldungen  

115 115 116 116 115 115 112 112 112 112 112 

Anzahl der Gemein-
den welchen der 
Ausgleich möglich 
ist in Prozent 

80% 83% 82% 87% 85% 89% 93% 88% 85% 82% 81% 

 

 

Die Entwicklung zeigt einen Anstieg des Anteils der Gemeinden, welche den Ausgleich 
des Finanzhaushaltes unter Anrechnung von Vorträgen aus Vorjahren erreichen kön-
nen. Dieser Anteil hält nicht über den Planungszeitraum ab dem Jahr 2021 an. Es wird 
davon ausgegangen, dass der Anteil der Gmeinden, die den Finanzhaushalt ausglei-
chen können, sinken wird. 

Eine weitere Auswertung auf Basis der vorläufigen bzw. festgestellten Jahresab-
schlüsse zum Ausgleich in der Finanzrechnung wird unter Punkt 4.3. des Berichtes 
beschrieben. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Gesamtanzahl der Meldungen 115 115 116 116 115 115 112 112 112 112 112

Anzahl der Gemeinden
welchen der Ausgleich möglich

ist.
92 95 95 101 98 102 104 99 95 92 91

Anzahl der Gemeinden
welchen der Ausgleich möglich

ist in Prozent
80% 83% 82% 87% 85% 89% 93% 88% 85% 82% 81%
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4.2.4. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten, Kas-
senkrediten und die Entwicklung der liquiden Mittel der Gemeinden 

 

4.2.4.1. Gemeinden mit Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten 
 

In der Datenzusammenstellung wurden die Gemeinden in Bezug zu den Verbindlich-
keiten aus Investitionskrediten betrachtet. 

  

Die nachfolgenden Übersichten zeigen die Entwicklung zwischen den Jahren 2014 
und 2022 wie viele Gemeinden Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten haben und 
wie hoch der Bestand der gemeldeten Investitionskredite im Zeitverlauf von 2014-2022 
ist. Für 2023 und 2024 liegen nicht für alle Gemeinden Informationen zu der investiven 
Verschuldung vor.  

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Anzahl der Gemein-
den mit  

Verbindlichkeiten aus 
Investitionskrediten 

89 89 87 86 84 85 75 74 69 51 40 

Anzahl der Gemein-
den ohne 

Verbindlichkeiten aus 
Investitionskrediten 

26 26 28 29 31 31 37 37 42 42 44 

Gesamtanzahl der 
Meldungen 

115 115 115 115 115 116 112 111 111 93 84 

Anzahl der Gemein-
den mit Verbindlich-
keiten aus 

Investitionskrediten in 
Prozent 

77% 77% 76% 75% 73% 73% 67% 67% 62% 55% 48% 

 

Im Zeitverlauf zeigt sich, dass sich der Anteil der Gemeinden mit Verbindlichkeiten aus 
Investitionskrediten kontinuierlich reduziert. Langfristig schaffen es die Gemeinden 
des Landkreises also, die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten abzubauen.  
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Die Summe der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zeigt einen deutlichen Rück-
gang der investiven Verschuldung der Gemeinden. Gegenüber dem Jahr 2014 wurde 
für das Jahr 2020 ein Rückgang der investiven Verschuldung um ca. 60 % gemeldet. 
Bis zum Jahr 2024 wird ein weiterer Rückgang der investiven Verschuldung auf ca. 37 
% des Niveaus von 2014 erwartet.  

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Gesamtanzahl der Meldungen 115 115 115 115 115 116 112 111 111 93 84

Anzahl der Gemeinden mit
Verbind-

lichkeiten aus
Investitionskrediten

89 89 87 86 84 85 75 74 69 51 40

Anzahl der Gemeinden mit
Verbind-

lichkeiten aus
Investitionskrediten in Prozent

77% 77% 76% 75% 73% 73% 67% 67% 62% 55% 48%
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Höhe aller gemeldeten
Verbindlichkeiten aus
Investitionskrediten

123.57 117.58 102.57 102.44 91.201 81.043 75.039 67.087 64.094 58.431 49.790

Gesamtanzahl der Meldungen 115 115 115 115 115 116 112 111 111 93 84

Anzahl der Gemeinden mit Verbind-
lichkeiten aus Investitionskrediten 89 89 87 86 84 85 75 74 69 51 40

Anzahl der Gemeinden mit Verbind-
lichkeiten aus Investitionskrediten in

Prozent
77% 77% 76% 75% 73% 73% 67% 67% 62% 55% 48%
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4.2.4.2.  Gemeinden mit Kassenkrediten 
 

In der Datenzusammenstellung wurden die Gemeinden zu den Verbindlichkeiten aus 
Kassenkrediten betrachtet. 

  

Die nachfolgenden Übersichten zeigen die Entwicklung zwischen den Jahren 2014 
und 2024 wie viele Gemeinden Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten aufnehmen 
mussten und wie hoch der gemeldete Bestand der Kassenkredite im Zeitverlauf von 
2014-2024 ist.  

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Anzahl der Gemein-
den mit Krediten zur 
Sicherung der Zah-
lungsfähigkeit 

22 19 16 12 10 8 7 11 11 13 16 

Anzahl der Gemein-
den ohne Kredite zur 
Sicherung der Zah-
lungsfähigkeit 

93 96 100 104 104 107 105 101 101 99 96 

Gesamtzahl der Mel-
dungen 

115 115 116 116 114 115 112 112 112 112 112 

Anzahl der Gemein-
den mit Krediten zur 
Sicherung der Zah-
lungsfähigkeit in Pro-
zent 

19% 17% 14% 10% 9% 7% 6% 10% 10% 12% 14% 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Gesamtzahl der Meldungen 115 115 116 116 114 115 112 112 112 112 112

Anzahl der Gemeinden mit
Kassenkrediten 22 19 16 12 10 8 7 11 11 13 16

Anzahl der Gemeinden mit
Kassenkrediten in Prozent 19% 17% 14% 10% 9% 7% 6% 10% 10% 12% 14%
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Im Zeitverlauf bis 2020 zeigt sich, dass sich der Anteil der Gemeinden mit Verbindlich-
keiten aus Kassenkrediten deutlich reduziert hat. Je mehr „Ist-Zahlen“ vorliegen, desto 
aussagefähiger ist diese Darstellung. Für 2020 lagen für 54 % der Kommunen Jahres-
abschlüsse vor. Für 2021 lag lediglich 1 Jahresabschluss vor. 

 

 

 

Die Summe der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zeigt einen deutlichen Rück-
gang. Gegenüber dem Jahr 2014 wurde für das Jahr 2018 ein Rückgang der Verschul-
dung um ca. 80 % gemeldet. In der Planung steigt die Höhe der Inanspruchnahme von 
Kassenkrediten wieder deutlich an.  

 

 

4.2.4.3. Gemeinden mit liquiden Mitteln 
 

 

In der Datenzusammenstellung wurden die Daten der Gemeinden zu den liquiden Mit-
teln zusammengetragen. 

  

Die nachfolgenden Übersichten zeigen in der  Entwicklung zwischen den Jahren 2014 
und 2024 wie viele Gemeinden über liquide Mittel verfügen und wie hoch der gemel-
dete Bestand der liquiden Mittel im Zeitverlauf von 2014-2024 ist. 

 

 

 

10
.8

35
.5

09
,3

8 

8.
00

6.
85

7,
89

 

4.
92

1.
54

8,
33

 

2.
94

4.
43

1,
63

 

2.
25

9.
02

6,
43

 

4.
37

0.
12

3,
59

 

4.
97

9.
75

1,
96

 

4.
65

4.
47

5,
00

 

5.
68

2.
28

9,
00

 

11
.8

86
.6

31
,0

0 

20
.0

19
.6

18
,7

2 

 -

 5.000.000,00

 10.000.000,00

 15.000.000,00

 20.000.000,00

 25.000.000,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Höhe der gemeldeten Kassenkredite



 

Seite 24 
 

Interessensabwägungsbericht Landkreis Rostock 2023/24 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Anzahl der Gemein-
den mit liquiden Mit-
teln 

96 98 103 105 105 108 106 101 102 100 97 

Anzahl der Gemein-
den ohne liquide 
Mittel 

20 18 14 12 9 7 6 10 10 12 15 

Gesamtanzahl der 
Meldungen 

116 116 117 117 114 115 112 111 112 112 112 

Anzahl der Gemein-
den mit liquiden Mit-
teln in Prozent 

83% 84% 88% 90% 92% 94% 95% 91% 91% 89% 87% 

 

 

 

Im Zeitverlauf zwischen den Jahren 2014 und 2020 zeigt sich, dass sich der Anteil der 
Gemeinden, die über liquide Mittel verfügen, deutlich gesteigert hat. Im Planungszeit-
raum wird davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der Gemeinden mit liquiden Mit-
teln verringert. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Gesamtanzahl der Meldungen 116 116 117 117 114 115 112 111 112 112 112

Anzahl der Gemeinden mit
liquiden Mitteln 96 98 103 105 105 108 106 101 102 100 97

Anzahl der Gemeinden mit
liquiden Mitteln in Prozent 83% 84% 88% 90% 92% 94% 95% 91% 91% 89% 87%
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Nach einem deutlichen Anstieg bis zum Jahr 2017, in dem ein Rekordwert von 
194.478.611 EUR erreicht wurde, sind die Summen der verfügbaren liquiden Mittel nur 
leicht rückläufig. Gegenüber dem Jahr 2014 ist die Höhe der gemeldeten liquiden Mittel 
im Betrachtungsjahr 2024 lediglich um 4.645.183 EUR gesunken. 
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4.2.5. Entwicklung des Finanzierungsrahmens aus Steuern und Zuweisungen in den Jahren 2014-2024 
 

Für die Jahre 2014-2024 konnten aus dem Realsteuervergleich und dem Online-Portal kommunaler Finanzausgleich Mecklenburg-Vorpom-
mern flächendeckend Angaben zu den Steuern und den Zuweisungen der Gemeinden ermittelt werden, sowie aus den vorliegenden Daten 
der Gemeinden. 

Da die örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern (Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer) nicht vollständig vorhanden sind und 
sie von ihrem Volumen her keinen großen Anteil am Finanzierungsrahmen der Gemeinden ausmachen, bleiben die fehlenden Daten zu den 
örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern in den folgenden Übersichten unberücksichtigt. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Steuern         

Grundsteuer A 
        
2.574.393   

        
2.658.077           2.726.388  2.863.202 2.850.911  2.952.915  

            
2.879.459 

           
2.870.782   

           
2.923.000   

……………….
2.925.600 2.939.400 

Grundsteuer B  19.118.902     19.419.286     19.996.441     20.514.409     20.813.868     21.135.633     21.611.324     21.801.189    
        
22.223.900   

……………….
22.479.500 22.573.900 

Gewerbesteuer 
     
57.015.766   

     
58.150.839        68.838.914   63.279.130  71.258.707  71.347.835  72.422.535     80.943.804    74.003.700 

……………….
72.926.400 75.735.100 

Gewerbesteuerum-
lage 

        
6.343.709   

        
6.384.553           7.725.905   6.624.388 7.467.610  7.395.076    

            
7.659.277    8.392.132 7.915.800 

……………….
7.635.100 7.926.800 

Gemeindeanteil an 
der Einkommens-
teuer 

     
50.488.309   

     
55.305.847        56.663.924  59.996.841  63.605.484 65.376.856  

         
69.498.440   

         
73.046.358     72.218.300 

……………….
……………….

75.944.300 77.617.600 

Gemeindeanteil an 
der Umsatzteuer 

        
5.656.300   

        
6.615.952           6.817.797  8.489.355  10.775.589  11.989.047  

         
10.800.944   13.595.604 11.6629.400 

……………….
11.914.100 12.026.200 
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Leistungen nach dem 
Familienleistungs-
ausgleich 

        
9.548.076   

        
9.523.907          9.594.431  10.084.867  10.362.770  10.834.172   -      -      -     

………………..
- 

- 

Steuer-Istaufkom-
men(A,B,GewSt ab-
zgl. GewSt-Um-
lage,Est,Ust,FLA) 

   
138.058.037  

   
145.289.355     156.911.990  158.603.416 172.199.719  176.241.384 169.553.425 183.865.605 175.082.500 

………………
………………
………………
…178.554.800 178.554.800 

Hundesteuer 731.356 765.606 775.751 829.796 902.355 916.339  904.300   968.300 988.600 988.100 982.600 

Vergnügungssteuer 416.218 522.566 547.706 565.283 540.126  534.700 369.100 298.600 292.600 299.100 1.206.200 

Zweitwohnungs-
steuer 379.991 447.983 478.734 525.856 879.276 892.695 892.800 1.641.000 1.665.800 

……………….
1.666.000 1.666.000 

Zuweisungen         

Schlüsselzuweisun-
gen 43.887.126  43.737.391  44.970.281  45.411.593  45.557.641  47.865.750  67.741.985  66.547.035 63.415.900 

……………….
62.873.700 64.398.100 

Finanzierungsrah-
men Steuern und 

Schlüsselzuweisun-
gen 181.945.163  189.026.746  201.882.271  204.015.010  217.757.360  224.107.134 237.295.410 253.320.539 238.498.400 

……………….
……………….
……………….
244.381.700 244.381.700 

            

Finanzierungsrah-
men Steuern und 

Schlüsselzuweisun-
gen /je Einwohner 858,73   885,48   943,62   950,52  1.012,29   1.038,52   1.093,16  1.163,11 1.095,05 

……………….
……………….
……………….

1.122,07 1.122,07 
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Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist die schlüsselmäßige Verteilung eines prozentualen Anteils des Aufkommens an Lohn- und 
veranlagter Einkommenssteuer sowie des Aufkommens aus dem Zinsabschlag (einschließlich der Zerlegungsanteile), der allen Gemeinden 
bundesweit zusteht. 

 

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist die schlüsselmäßige Verteilung eines prozentualen Anteils des Aufkommens an der Umsatz-
steuer, der allen Gemeinden bundesweit zusteht. 

 

Unberücksichtigt in der vorherigen und auch den folgenden Darstellungen bleiben die Gewerbesteuerkompensationszahlungen der kreisan-
gehörigen Gemeinden des Landkreises Rostock für 2020 und 2021 in folgenden Höhen: 2020 – 14.484.955,00 EUR 

              2021 –   7.826.900,00 EUR, 

da es sich um sonstige allgemeine Zuweisungen handelt. Der in der Planung 2021 dargestellte Einbruch der Gewerbesteuer kann durch die 
Kompensationszahlungen in den Jahren 2020 und 2021 ausgeglichen werden. 
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Die Entwicklung zwischen den Jahren 2014 und 2021 (Ist-Daten aus Realsteuervergleich) zeigt eine deutliche Erhöhung der Mittel, die den 
Gemeinden zufließen. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer stieg in diesem Zeitraum um 45 %. Um 140 % ist der Gemeindeanteil 
an der Umsatzsteuer gestiegen. Die Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage hat sich im betrachteten Zeitraum 2014 – 2024 um 
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43 % erhöht. Die prognostizierte Entwicklung bis 2024 (basierend auf den Planzahlen der Kommunen) zeigt die weitere Entwicklung der 
Mittel, die den Gemeinden zufließen. 

 

 

Die Übersicht zeigt deutlich die gestiegenen Mittel aus Steuern und Zuweisungen, die den Gemeinden zugeflossen sind. Waren es im Jahr 
2014 für die Gesamtheit der Gemeinden noch ~ 181,9 Mio. EUR, stiegen die jährlichen Mittel bis zum Jahr 2021 kontinuierlich auf dann ~ 
253,3 Mio. EUR an. Die prognostizierte Entwicklung bis 2024 zeigt die weitere Entwicklung der Mittel, die den Gemeinden zufließen (Basis: 
Planzahlen der Gemeinden). 
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Im gleichen Zeitraum entwickelte sich der Gesamtbetrag der zu zahlenden Kreisumlage von ~ 69,3 Mio. EUR für das Jahr 2014 auf ~ 90,5 
Mio. EUR für das Jahr 2021. 

Für das Jahr 2022 waren ~ 102,2 Mio. EUR Kreisumlage zu zahlen, für das Jahr 2023 ist eine Kreisumlage von  119.328.700,00 EUR geplant. 

 

Der Differenzbetrag zwischen den Steuern und Schlüsselzuweisungen, die die Gemeinden erhalten haben, und der zu zahlenden Kreisum-
lage hat sich in den Jahren von 2014 (~112,65 Mio. EUR) zu 2021 (~162,85 Mio. EUR) deutlich erhöht und zeigt, dass den Gemeinden 
jährlich nun deutlich mehr Mittel für Ihre Aufgabenerfüllung zur Verfügung standen.  

Für die Jahre 2022 bis 2024 werden sich die Steuern und Zuweisungen, die Kreisumlage und deren Differenzbetrag voraussichtlich relativ 
konstant entwickeln. 
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4.2.6. Vergleich der finanziellen Situation des Landkreises und der Ge-
meinden 

 

Der Landkreis Rostock als auch die Gemeinden des Landkreises Rostock erhalten 
folgende FAG-Zuweisungen (ohne Konnexitätszahlungen Umweltwiderspruchszu-
ständigkeitsgesetz (UWZG), Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NiSGZustV MV), 
Heizkostenzuschuss-Zuständigkeitsverordnung (HeizkZuschZustLVO M-V)). 

 

       in EUR  

2022 

FAG- 

August 

2023 

Orientierungs-
daten 

Veränderung 
2022 zu 2023 

Orientie-
rungsdaten 

(A) für den Landkreis 80.059.275,62 82.684.486,21 2.777.910,70 

§ 19 Schlüsselzuwei-
sungen für Kreisaufga-
ben  

45.169.802,88 48.597.780,67 3.427.977,79 

§ 22 Zuweisungen für 
die Wahrnehmung ge-
setzlich übertragener 
Aufgaben 

   

§ 22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 
als Landkreis  

20.543.641,13 20.583.162,92 39.521,79 

§ 22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 
als Träger von Katas-
terämtern  

4.017.884,85 4.023.253,95 5.369,10 

§ 23 Abs. 4 FAG Zu-
weisungen für Infra-
struktur 

8.161.071,13 8.172.649,67 11.578,54 

§ 29 Abs. 2 Satz 2 Fi-
nanzausgleichsumlage 
von kreisangehörigen 
Gemeinden an den 
Landkreis  

2.014.175,52 1.307.639,00 -706.536,52 

    

(B) Zuweisungen für 
die Ämter und 

90.617.620,90   94.233.165,52 3.721.294,35 
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kreisangehörigen Ge-
meinden 

§ 16 Schlüsselzuwei-
sungen für Gemeinde-
aufgaben  

65.318.280,24 69.572.957,472 4.254.677,23 

§ 22 Zuweisungen für 
die Wahrnehmung ge-
setzlich übertragener 
Aufgaben 

   

§ 22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
an die Ämter u. amts-
freien Gemeinden 

10.287.334,93 10.309.557,95 

 

22.223,02 

§ 23(3) FAG Zuweisun-
gen für Infrastruktur 

            
14.065.845,76 

14.228.434,76 162.589,00 

§ 24 Übergangszuwei-
sungen an kreisange-
hörige zentrale Orte Zu-
weisungen überge-
meindlicher Aufgaben 

              
2.854.585,76         

 

1.429.854,34 

 

-1.424.731,42 

§ 29 Abs. 2 Satz 2 Fi-
nanzausgleichsumlage 
an den Landkreis von 
kreisangehörigen Ge-
meinden 

             -
2.014.175,52 

-1.307.639,00 706.536,52 

Vorstehende Tabelle zeigt die Veränderungen des FAG von 2022 zu 2023 sowohl für 
den Landkreis als auch für die Gemeinden. Der Landkreis erhält ca. 2,8 Mio. EUR 
mehr für das Jahr 2023 als für das Vorjahr 2022. Die Gemeinden gewinnen Zuweisun-
gen in Höhe von 3,7 Mio. EUR.  

In den Jahren 2020 bis 2023 werden insgesamt 150 Mio. EUR für allgemeine Zuwei-
sungen, insbesondere für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie In-
standhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Stra-
ßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, 
kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband nach § 23 FAG M-V 
bereitgestellt. Diese Mittel werden zu 65 % den Gemeinden und 35 % den Landkreisen 
zugewiesen. Der Landkreis Rostock erhält 2023 8,172 Mio. EUR und die Gemeinden 
im Landkreis Rostock 14,228 Mio. EUR um in diese Aufgaben zu investieren.  
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Ein wichtiger Aspekt zur Beurteilung der finanziellen Situation stellt die investive Ver-
schuldung dar. Folgende Darstellung zeigt die investive Verschuldung des Landkrei-
ses im Vergleich zur investiven Verschuldung der Kommunen im Zeitverlauf 2014 bis 
2024 auf Grundlage der vorliegenden Daten der Kommunen. 

 

Der investive Schuldenstand des Landkreises Rostock sinkt im Zeitraum von 2014 bis 
2024 um ~ 26 % auf 264,28 EUR / je Einwohner von ursprünglich 368,15 EUR / je 
Einwohner. Für den Planungszeitraum ab 2022 steigt die investive Verschuldung erst-
mals wieder leicht an. 

Die Gemeinden konnten ihren investiven Schuldenstand im selben Zeitraum um 
~ 63 % von 484,14 EUR / je Einwohner auf einen Wert von 174,55 EUR / Einwohner 
reduzieren. 

Interessant in diesem Zusammenhang ist es ebenfalls, sich die Entwicklung der liqui-
den Mittel abzüglich der Kassenkredite in der folgenden Darstellung anzuschauen. 

 

 

€368,15 

€264,28 

€484,14 

€174,55 €-

€100,00 

€200,00 

€300,00 

€400,00 

€500,00 

€600,00 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Entwicklung der investiven Verschuldung je Einwohner

Kreis je EW Gemeinden je EW

€11,78 
€(159,89)

€590,20 

€552,84 

€(300,00)
€(200,00)
€(100,00)

€-
€100,00 
€200,00 
€300,00 
€400,00 
€500,00 
€600,00 
€700,00 
€800,00 
€900,00 

€1.000,00 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Entwicklung der liquiden Mittel abzüglich der Kassenkredite je 
Einwohner

Kreis je EW Gemeinden je EW



 

Seite 35 
 

Interessensabwägungsbericht Landkreis Rostock 2023/24 

Die liquiden Mittel des Landkreises Rostock sinken im Zeitraum von 11,78 EUR / je 
Einwohner (Kassenkredit) auf -159,89 EUR / je Einwohner, während sich die Gemein-
den des Landkreises Rostock einen Stand der liquiden Mittel in Höhe von 552,84 EUR 
/ je Einwohner von ursprünglich 590,20 EUR / je Einwohner in 2014 erwirtschaften 
konnten. Für die Jahre 2018 bis 2021 liegen nicht für alle Gemeinden Ist-Zahlen aus 
festgestellten Jahresabschlüssen vor. 
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4.3. Übersicht zu den Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2021 (Bereitgestellte Daten des Innenmi-
nisteriums) 

 

Das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung stellte die Übersicht über die Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 
31.12.2021bereit. In dieser sind neben den Werten zum 31.12.2021 auch die Werte zum 31.12. jeweils der Jahre seit 2013 enthalten. Der 
Saldo stellt gem. § 16 GemHVO-Doppik den jeweiligen Ausgleich des Finanzhaushaltes dar. Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung für 
die kreisangehörigen Gemeinden des Landkreises Rostock dar: 

 

 

 

Auswertung durch LK-ROS erstellt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Summe der Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.  112.490.689,77 €  134.314.261,27 €  159.584.408,60 €  185.596.193,91 €  215.992.912,62 €  250.199.532,05 €  283.246.943,97 €  329.834.655,37 €  370.178.500,90 € 
Anzahl Gemeinden 118 118 117 117 117 116 112 112 112
Anzahl der Gemeinden mit festgestelltem Jahresabschluss 117 117 116 116 113 99 84 30 0
Anzahl der Gemeinden mit vorläufigem Jahresabschluss 1 1 1 1 4 17 28 82 112
Summe der positiven Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.  124.489.989,70 €  148.788.267,58 €  171.807.389,05 €  195.642.896,66 €  224.443.191,42 €  253.928.257,44 €  286.052.750,38 €  332.238.742,77 €  372.066.045,75 € 
Anzahl Gemeinden mit positivem Saldo 93 94 99 98 99 102 105 106 105
Anzahl Gemeinden mit positivem Saldo in % 78,81% 79,66% 84,62% 83,76% 84,62% 87,93% 93,75% 94,64% 93,75%

Summe                      -   €                      -   €      1.717.839,04 €      1.224.094,24 €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   € 
Anzahl Gemeinden 0 0 3 3 0 0 0 0

Summe der negativen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. -  11.999.299,93 € -  14.474.006,31 € -  12.222.980,45 € -  10.046.702,75 € -    8.450.278,80 € -    3.728.725,39 € -    2.805.806,41 € -    2.404.087,40 € -    1.887.544,85 € 
Anzahl Gemeinden mit negativem Saldo 25 24 18 19 18 14 7 6 7
Anzahl Gemeinden mit negativem Saldo in % 21,19% 20,34% 15,38% 16,24% 15,38% 12,07% 6,25% 5,36% 6,25%

Summe der negativen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. < 1 Mio. € -    4.836.977,18 € -    5.886.189,05 € -    4.899.937,30 € -    3.778.643,71 € -    5.322.964,88 € -    3.728.725,39 € -    2.805.806,41 € -    2.404.087,40 € -    1.887.544,85 € 
Anzahl Gemeinden mit negativem Saldo 23 22 16 16 17 14 7 6 7

Summe der negativen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. > 1 Mio. € -    7.162.322,75 € -    8.587.817,26 € -    7.323.043,15 € -    6.268.059,04 € -    3.127.313,92 €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   € 
Anzahl Gemeinden mit negativem Saldo 2 2 2 3 1 0 0 0 0

davon
Summe der negativen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. > 2 Mio. € - 6.125.763,15 € - 7.277.838,58 € - 5.928.846,80 € - 4.145.319,03 € - 3.127.313,92 €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   € 
Anzahl Gemeinden mit negativem Saldo 1 1 1 1 1 0 0 0 0

davon
Summe der negativen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. > 5 Mio. € - 6.125.763,15 € - 7.277.838,58 € - 5.928.846,80 €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   € 
Anzahl Gemeinden mit negativem Saldo 1 1 1 0 0 0 0 0 0

nachrichtlich:
beeinflusst durch erfolgte Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres

Entwicklung und Vergleich der Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. (Ausgleich in der Finanzrechnung)
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Die Übersicht zeigt die positive Entwicklung der Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. der kreisangehörigen Gemeinden 
zwischen 2013 und 2021. Neben dem Anwachsen der positiven Salden in Summe, ist auch der Rückgang der Anzahl der Gemeinden mit 
negativen Salden deutlich zu erkennen. Die detaillierten Werte der einzelnen Gemeinden sind aus der Anlage 3 (nichtöffentliche Anlage, 
wird den Kreistagsmitgliedern zur Verfügung gestellt) zu entnehmen. 
Im Vergleich zwischen Landkreis Rostock und den kreisangehörigen Gemeinden ergibt sich folgendes Bild: 

 
Den Gemeinden standen zum Ausgleich des Finanzhaushaltes von Jahr zu Jahr deutlich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung. Im Ver-
gleich standen dem Landkreis Rostock in den vergangenen Jahren ab 2016 recht konstante finanzielle Mittel zum Ausgleich des Finanz-
haushaltes zur Verfügung. 
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4.4. Anhörung im Rahmen der gemeindlichen Beteiligungsrechte/Stellung-
nahme 

 

Für den Verwaltungsvorschlag, zur Festsetzung der Kreisumlage für den Haushalt 
2023/2024 mit einem Umlagesatz von 44,50 v.H., wurden die Gemeinden im Rahmen 
der gemeindlichen Beteiligungsrechte gebeten, Stellung zur Höhe des Kreisumlage-
satzes zu nehmen. 

 

Das erweiterte Haushaltsaufstellungsverfahren des Landkreises Rostock ist an das im 
Kommunalfinanzbericht 2017 des Landesrechnungshofes Mecklenburg-Vorpommern 
empfohlene Verfahren angepasst. Sowohl die Gemeinden als auch die Landkreise ha-
ben einen gleichrangigen und absolut geschützten Anspruch auf finanzielle Mindest-
ausstattung. Aus dem Grundsatz der Gleichrangigkeit der Aufgabenerfüllung folgt in 
finanzieller Hinsicht der Grundsatz der Verteilungssymmetrie, so dass die Kreisumla-
gefestsetzung nicht einseitig und rücksichtslos erfolgen darf. Dementsprechend ist der 
Kreis verpflichtet, nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der 
umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln. 

 

Im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens werden umfangreiche Daten zur fi-
nanziellen Situation jeder einzelnen Gemeinde des Landkreises Rostock erhoben und 
analysiert. Zusätzlich wird jeder Gemeinde im Landkreis Rostock die Möglichkeit ge-
geben, die individuellen und aktuellen Auswirkungen des geplanten Umlagesatzes auf 
die gemeindeseitigen Finanzen zu schildern, um damit den Kreistagsmitgliedern ein 
möglichst umfassendes Bild über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde zu vermitteln. 

 

Bis zum Zeitpunkt der Übersendung des Entwurfes der Haushaltssatzung wurden die 
Bedarfsmeldungen der Fachämter in die Berechnungen der Kreisumlage aufgenom-
men sowie eine vorläufige Abwägung mit der finanziellen Situation der Kommunen auf 
Grundlage der zusammengetragenen Daten durchgeführt.  

 

Mit der Übersendung des Entwurfes der Haushaltssatzung und der Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu diesem Entwurf wird den Kommunen die Möglichkeit gegeben, sich 
zu den Auswirkungen des mitgeteilten Kreisumlagesatzes auf ihren Haushalt zu äu-
ßern. Die in den Stellungnahmen getätigten Aussagen zu den Auswirkungen auf die 
wirtschaftliche Lage der Gemeinde durch die geplante Kreisumlagehöhe werden in 
dem Abwägungsverfahren berücksichtigt. Die Durchführung des eigentlichen Interes-
senabwägungsverfahren, welches dem Ausgleich der Finanzausstattung zwischen 
dem Landkreis und den kreisangehörigen Gemeinden dient, obliegt allein den Kreis-
tagsmitgliedern.  
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In vorherigen Abwägungsverfahren wurde von einigen Gemeinden signalisiert, dass 
auf Basis der vom Landkreis zur Verfügung gestellten Informationen eine entspre-
chende Stellungnahme zur Kreisumlage in der Haushaltssatzung nicht möglich sei, 
daher wurden zusätzlich zum Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre der 
Entwurf des Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt des Haushaltsplanes 
2023/2024 zur Verfügung gestellt. Jedoch soll lediglich die Auswirkung der geplanten 
Kreisumlagehöhe auf den Haushalt der Kommunen dargestellt werden und dazu Stel-
lung genommen werden. Insofern dient das Bereitstellen von weiteren Unterlagen für 
die notwendigen Stellungnahmen dem Transparenzgebot nicht etwa einer Prüfung der 
Planungsunterlagen durch die kreisangehörigen Gemeinden. Dies ist Aufgabe der 
Rechts- und Fachaufsicht. 

 

Weiterhin ist aus den Stellungnahmen abzuleiten, dass sich die Finanzsituation vieler 
Gemeinden grundsätzlich stabilisiert hat, dass es aber nach wie vor Gemeinden gibt, 
die ihre Aufgaben – Pflichtaufgaben und/oder freiwillige Aufgaben – nur im Rahmen 
von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erfüllen können und dass ein steigender 
Wertumfang der Kreisumlage auf großes Unverständnis bei den Kommunen trifft. Zu-
künftige Haushaltsausgleiche werden erschwert bzw. Haushaltskonsolidierungszeit-
räume verlängert. Die Auswirkungen der Corona Pandemie und die derzeitigen Preis-
steigerungen durch die aktuellen weltpolitischen Spannungen stellen ebenso eine Ge-
fährdung der Haushaltsausgleiche der Gemeinden dar. 

 

Haushaltskonsolidierung ist nicht automatisch mit dem Wegfall der finanziellen Leis-
tungsfähigkeit gleichzusetzen. Haushaltskonsolidierung bedeutet in vielen Fällen „nur“ 
das Zurückfahren des Gemeindehaushalts von dem hohen Niveau der Aufbaujahre 
auf ein auch im Bundesvergleich normales Maß. Diesem Anpassungsprozess, der 
durch die Reduzierung des Solidarpakts und der EU-Förderung ausgelöst wird, müs-
sen sich alle Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern einschließlich der Landkreise 
stellen. 

  



Interessensabwägungsbericht Landkreis Rostock 2023/24 
 

Seite 40 
 

4.5. Bewertung von Aussagen zur Kreisumlage 

 

Die Kreisumlage stellt für alle Gemeinden eine erhebliche finanzielle Belastung dar. 

In den im Interessenabwägungsverfahren berücksichtigten Haushaltsplänen der Kom-
munen sind für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 absolute Kreisumlagebeträge in 
Höhe von ca. 98,7 T EUR (2023) und 99,3 T EUR (2024) berücksichtigt. In der Planung 
des Landkreises werden 119,3 T EUR Kreisumlage jeweils für 2023 und 2024 benötigt. 
Von den Gemeinden wird eine Senkung des in dem Interessenabwägungsverfahren 
mitgeteilten Hebesatzes der Kreisumlage für 2023 und 2024 gefordert. Es wird die 
stetige Prüfung der Ausgabeansätze gefordert, um die Ausgleichsmöglichkeiten durch 
die Erhebung der Kreisumlage in einem erträglichen Maß für die kreisangehörigen 
Kommunen zu halten. Die Gemeinden sind sich der Ausgleichsfunktion des Landkrei-
ses bewusst, aber sehen die Höhe der Kreisumlage in Bezug auf ihre Haushalte zum 
Teil als nicht angemessen an. 

 

Die Aufgabenbreite des Landkreises, insbesondere übergemeindliche Aufgaben, Er-
bringung von Leistungen wie im Bereich Kinderbetreuung und im Rahmen des Bun-
desteilhabegesetzes, führte dazu, dass eine höhere Kreisumlage notwendig wurde. 
Durch das Einsetzen von Überschüssen aus den vorläufigen Jahresabschlüssen 
konnte die Kreisumlage bis einschließlich der 1. Nachtragshaushaltsplanung 2022 
niedrig gehalten werden. Mit der Haushaltsplanung 2023/2024 sind die Überschüsse 
aus Vorjahren aufgebraucht. Bei dem notwendigen Finanzbedarf des Landkreises 
Rostock im Jahr 2023/2024 ist eine Erhöhung der Kreisumlage erforderlich. Ein Haus-
haltsausgleich kann trotzdem nicht erreicht werden. Für den Ausgleich des Finanz-
haushaltes wäre für 2023 ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 48,4775 v.H. und für 
2024 in Höhe von 54,2535 v.H. bei gleicher Kreisumlagegrundlage zu erheben. 

 

Die Kommunen äußern in Ihren Stellungnahmen, wenn der Landkreis den beabsich-
tigten Kreisumlagesatz von 44,5 v.H. erhebt, Ergebnishaushalte nicht ausgeglichen 
werden können und dies nur vereinzelt durch Entnahme aus Kapitalrücklage möglich 
sein wird. Ebenso müssen Investitionen weiter zurückgestellt werden. Aus der Aus-
wertung vorliegender Finanzdaten aller Gemeinden geht hervor, dass lediglich eine 
Gemeinde in der Rubikonstufe „rot“ (weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit) ist, 
allerdings auch nicht durchgehend im Betrachtungszeitraum. Sechs Gemeinden eines 
Amtes befinden sich dauerhaft in der Rubikonstufe „orange“ (gefährdete dauernde 
Leistungsfähigkeit). Keine Kommune ist strukturell dauerhaft unterfinanziert.  

Freiwillige Leistungen übt der Landkreis nur in einer Höhe von 1,35 % aus. Der Mittel-
wert der freiwilligen Leistungen für die Kommunen in 2022 beträgt 3,99%. 
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5. Fazit 

 

Im Rahmen der erfolgten Aufforderung zur Stellungnahme zu den Auswirkungen der 
Kreisumlage auf ihre Haushaltsplanungen hat sich ein Großteil der Gemeinden geäu-
ßert. Eine Vielzahl der Gemeinden hat durch die erhöhte Kreisumlage auf die Ver-
schlechterungen ihrer Haushaltssituation hingewiesen. Jedoch wurde aufgrund der 
vorliegenden Unterlagen und Daten bei keiner Gemeinde des Lankreises Rostock ein 
strukturell dauerhafter Wegfall der finanziellen Mindestausstattung zur Wahrnehmung 
ihrer Pflichtaufgaben sowie von freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben festgestellt. 

 

I 

Der Landkreis Rostock wird unter Einhaltung der Grundsätze der Sparsamkeit und 
Wirtschaftlichkeit zur Erfüllung seiner gesetzlich geforderten Ausgleichsfunktion und 
seiner pflichtigen Aufgaben in 2023 und 2024 mit jetzigem Kenntnisstand aller ausge-
werteten belastbaren Daten eine Kreisumlage mit einem Umlagesatz von 44,50 v.H. 
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 erheben. 

 

II 

Eine Kreisumlage von 44,50 v.H. für 2023 und 2024 führt nicht dazu, dass den Ge-
meinden im Sinne des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 31.01.2013 keine 
finanzielle Mindestausstattung zur Wahrnehmung ihrer Pflichtaufgaben sowie von frei-
willigen Selbstverwaltungsaufgaben mehr verbleibt. 

Der Landkreis Rostock kann mit dem Kreisumlagesatz von 44,50 v. H. seinen Finanz-
bedarf laut der aktuellen Planung nicht vollständig decken. Der Ausgleich des Finanz-
haushaltes in der Planung der Jahre 2023 und 2024 ist nicht gegeben. 

 

III 

Die Kreisumlageerhebung ist nach gefestigter Rechtsprechung nur in engen Grenzen 
angreifbar. Das Bundesverwaltungsgericht zieht zwar eine Grenze; demnach darf die 
Kreisumlage nicht dazu führen, dass den Gemeinden keine finanzielle Mindestausstat-
tung zur Wahrnehmung ihrer Pflichtaufgaben sowie von freiwilligen Selbstverwaltungs-
aufgaben mehr bleibt. Das Recht auf kommunale Selbstverwaltung sei aber erst dann 
verletzt, wenn der Gemeinde durch die kumulierten Umlagezahlungen ihre Finanzkraft 
praktisch vollständig entzogen wird, also 100 % oder mehr abgeschöpft werden. Zu-
dem sei die Grenze tatsächlich erst dann erreicht, wenn dadurch eine dauerhafte, d.h. 
strukturelle Unterfinanzierung eintritt. 

(Quelle DStGB)  
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Abschließend wird davon ausgegangen, dass die garantierte kommunale Selbstver-
waltung der Kommunen nicht dauerhaft und strukturell durch fehlende Finanzmittel 
und die Erhebung der Kreisumlage in Höhe von 44,50 v.H. für 2023 und 2024 verletzt 
ist. 

 

 

 

 Ein Haushaltsausgleich konnte auch mit dem geplanten Kreisumlagesatz/- 
betrag nicht erreicht werden.  

 Verwaltung und Kreistag sind gemeinsam gehalten, Einsparpotenziale und 
Effektivitätsgewinne zu erschließen und die dafür erforderlichen Entschei-
dungen zu treffen und Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu identifizie-
ren und festzulegen. 

 Auf die finanziellen Belange der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ist 
durch die Festsetzung einer weiterhin angemessenen Kreisumlage Rück-
sicht zu nehmen. 

 
 
Kreistag 22.02.2023 
 
Nach abschließender Abwägung durch den Kreistag werden folgende Beschlüsse ge-
fasst: 
VII-404-25-2023: Der Kreistag beschließt die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 
2023 und 2024 unter Berücksichtigung fogender positiv votierter Änderungsanträge 
mit ihren Anlagen in der vorliegenden Fassung: 
- VO/2022/VII/485-003 – Änderung der Verwaltung zur Haushaltssatzung 2023/2024 
und zum Haushaltsplan 2023/2024 
- VO/2022/VII/485-004 – Änderungsantrag des Ausschusses für Bildung, Kultur und 
Jugend zur Haushaltssatzung 2023/2024 und zum Haushaltsplan 2023/2024 
- VO/2022/VII/485-005 - Haushaltssatzung 2023/2024 und Haushaltsplan 2023/2024- 
Zusätzlicher Stellenbedarf in den Sachgebieten Integration und Unterbringung, Aus-
länderbehörde und Katastrophenschutz 
- VO/2022/VII/485-007 - Änderungsantrag des Ausschusses für Wirtschaft, Landwirt-
schaft, Bau, Planung und Umwelt zur Haushaltssatzung 2023/2024 und zum Haus-
haltsplan 2023/2024 
- VO/2022/VII/485-002 Änderungsantrag des Kreistagsmitgliedes Fred Ibold mit der 
CDU Fraktion zur Haushaltssatzung 2023/2024 und zum Haushaltsplan 2023/2024. 
 
Mit den oben genannten Änderungsanträgen wurde die Kreisumlage mit einem Hebe-
satz von 41,06 v.H. für 2023 und mit einem Hebesatz von 43,57 v.H. für 2024 be-
schlossen. Die Hebesätze liegen unter dem bereits abgewogenen Satz in Höhe von 
44,5 v.H.. Somit wird die garantierte kommunale Selbstverwaltung der Kommunen 
nicht dauerhaft und strukturell durch fehlende Finanzmittel und die Erhebung der 
Kreisumlage in Höhe von 41,06 v.H. für 2023 und 43,57 v.H. für 2024 verletzt. 
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Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der 
Kreisumlage in der Haushaltssatzung 2023/2024 

Sehr geehrter Herr Arenz, 
 
die Verwaltung des Landkreises Rostock hat unter strikter Beachtung der Prinzipien 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit den Entwurf eines Haushaltsplanes für die 
Haushaltsjahre 2023 und 2024 aufgestellt. 
 
Mit dem Erlass „Orientierungsdaten zum kommunalen Finanzausgleich 2023 für die 
Haushaltsplanung 2023“ des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung 
Mecklenburg-Vorpommern vom 26. September 2022 sind nunmehr die 
Umlagegrundlagen mit der Höhe von 264.174.331,92 EUR ohne Berücksichtigung der 
Ausgleichzuweisung nach § 1 Absatz 5 der Fusionsverordnung bekanntgemacht 
worden. 

 
Die Planung hat ergeben, dass die Erträge aus den Finanzzuweisungen des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern und aus den Entgelten für erbrachte Leistungen nicht 
ausreichen, um die dem Landkreis übertragenen Pflichtaufgaben und die vom 
Kreistag beschlossenen freiwilligen Leistungen zu finanzieren. 

 
Unter Ausschöpfung aller dem Landkreis zur Verfügung stehenden 
Ausgleichsmöglichkeiten und der vorläufigen Abwägung der finanziellen Situation 
des Landkreises mit der finanziellen Situation der kreisangehörigen Gemeinden 
wurde für die Jahre 2023 und 2024 unter Berücksichtigung von Vorträgen aus 
Vorjahren ein Finanzbedarf in Höhe von 133.283.700 EUR (2023) bzw. 148.701.800 
EUR (2024) ermittelt. Dieser Finanzbedarf soll in Höhe von jeweils 117.557.500 EUR 
über die Kreisumlage gedeckt werden. 
Dies ergibt einen Kreisumlagesatz von 44,50 v.H. in der Haushaltssatzung für 2023/ 
2024. Die Planung des Landkreises ergibt somit einen unausgeglichenen 
Finanzhaushalt für die Jahre 2023 und 2024. 
 
Mir ist durchaus bewusst, dass die Kreisumlage trotz der moderaten Höhen in den 
vergangenen Jahren eine finanzielle Belastung für Ihre Gemeinde bedeutet. 
Gleichwohl bitte ich zu bedenken, dass die Leistungen des Landkreises im Rahmen 
seiner Aufgaben und seiner Ausgleichsfunktion allen Bürgerinnen und Bürgern und 

per E-Mail: post@stadt-dbr.de 
Stadt Bad Doberan 
Der Bürgermeister 
Severinstraße 6 
 
18209 Bad Doberan 
 

 

RÜCKFRAGEN | ANTWORTEN 
Hauptsitz Güstrow 
Ihr Zeichen  
XXX 
Unser Zeichen  
20120 
 
 
Krüger, Nadine 
 

Zimmer 3.136 

Datum 16.11.2022 

Amt für Finanzen und Controlling  
Haushalt und Controlling  
 



 

 

damit auch den Einwohnern Ihrer Gemeinde zugutekommen. Dabei stehen die soziale und kulturelle Ausgleichsfunktion 
im Vordergrund. 

 
Innerhalb des Aufstellungsverfahrens für den Haushalt 2023/2024 übersende ich Ihnen den Entwurf der 
Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 und gebe Ihnen hiermit die Möglichkeit zu dem Kreisumlagesatz 
von 44,50 v. H. für 2023/2024 Stellung zu nehmen. 

 
Alle Unterlagen des Interessenabwägungsverfahrens werden den Mitgliedern des Kreistages, beginnend mit den 
Beratungen in den Fachausschüssen, als Entscheidungshilfe zur Haushaltsplanung 2023/2024 zur Verfügung gestellt. 
 
Eine Beschlussfassung zum Haushalt 2023/2024 durch den Kreistag ist für 22. Februar 2023 vorgesehen. 
 
Der Bericht zum Interessenabwägungsverfahren und die eingereichten Stellungnahmen sind Bestandteil der Unterlagen 
zum Haushaltsplan 2023/2024 und werden nach Genehmigung durch die Rechtsaufsicht auf der Internetseite des 
Landkreises veröffentlicht. 

 
Ihre Zuarbeit erwarte ich per E-Mail bis zum 30.11.2022 an: 

 
   Mail: haushalt@lkros.de  . 

 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Krüger unter der Telefonnummer 03843 / 755-20120 zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
in Vertretung 
 

 
 
Anja Kerl 
Beigeordnete 
2. Stellvertreterin des Landrates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 

1. Entwurf Haushaltssatzung 2023/2024 
2. Muster 6+7 Ergebnishaushalt & Finanzhaushalt 2023/2024 
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Haushaltssatzung des Landkreises Rostock 
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 

 
  
Aufgrund des § 45 i. V. m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Kreistages vom ……….  und nach Vorlage 
bei der Rechtsaufsichtsbehörde nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen 
Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:  

 
 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt  

 

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird    2023  2024  
 

1. im Ergebnishaushalt auf   
 einen Gesamtbetrag der Erträge von 548.922.400  EUR 568.723.500  EUR 

 einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 565.579.200  EUR 602.281.300  EUR 

 ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von  -16.656.800  EUR -33.557.800  EUR 

    
 
2. im Finanzhaushalt auf 

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 493.932.800  EUR 513.843.400  EUR 

 einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen1  von 509.761.500  EUR 544.987.700  EUR 

 einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -15.828.700  EUR -31.144.300  EUR 

    
    

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 9.610.300  EUR 18.063.000  EUR 

 einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 15.486.700  EUR 30.401.600  EUR 

 einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von -5.876.400  EUR -12.338.600  EUR 

    

festgesetzt. 
 
 

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen    2023  2024  

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.876.400  EUR 12.338.600  EUR 

 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
 

           2023  2024  

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 22.300.000  EUR 11.450.000  EUR 

 

 
1 einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
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§ 4 Kassenkredite 
 

           2023  2024  

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 49.393.000 EUR 51.384.000  EUR 

 
§ 5 Kreisumlage 

 
 

Die Kreisumlage wird auf 44,50 v. H. (2023) und 44,50 v.H. (2024) der Umlagegrundlagen festgesetzt 

 
 

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan 
 

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1.160,245 (2023) und 1.160,245 (2024) Vollzeitäquivalente (VzÄ). 

 
 

§ 7 Weitere Vorschriften 
 

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch 
Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem 
Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. 
 

2. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für 
gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
 

3. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, inkl. der Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leiharbeitskräften (Konto 
5623) und Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Personaldienstleistern werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über 
die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang 
stehenden Auszahlungen. 
 

4. Aufwendungen für Wertberichtigungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig 
deckungsfähig erklärt. 

 
5. Die Ansätze für die Bewirtschaftung der Schulen und anderen Liegenschaften, mit Ausnahme der Liegenschaften des Bereiches 

Integration und Unterbringung (Kontenart 522 – Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall und 523 – Aufwendungen 
für Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Konto 5621 – Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen) bilden einen 
gesonderten Deckungskreis gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit über die Teilhaushalte 
hinweg – soweit sie durch das Amt für Service und Gebäudemanagement bewirtschaftet werden. Das gilt auch für die Ansätze 
für Gebäudeversicherungen (Konto 56411) und für sonstige Versicherungen (Konto 56419). 
 

6. Die Aufwendungen für pers. Dienst- und Schutzkleidung (Konto 5615) sowie Sachverständigen- und Gerichtskosten (Konto 
5625) an den Schulen bilden zusammen mit den Aufwendungen des Teilhaushaltes 05 einen gemeinsamen Deckungskreis, 
soweit sie durch das Amt für Service und Gebäudemanagement bewirtschaftet werden. Dies gilt für die im Zusammenhang 
stehenden Auszahlungen entsprechend. 
 

7. Die Ansätze für die Aufwendungen des Produktes Fleischhygiene Schlachthof Teterow (1240300) bilden einen gesonderten 
Deckungskreis gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik. Dies gilt für Ansätze der Auszahlungen im genannten Produkt entsprechend. 

 
8. Die unter 2 – 7 genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im jeweiligen Teilhaushalt 

auszunehmen. 
 

9. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb eines Teilhaushaltes nach § 14 Abs. 3 GemHVO-
Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  

 
10. Nach § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik wird festgelegt, dass Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und 

Investitionsfördermaßnahmen im Teilhaushalt ab einem Wert von 50.000 € einzeln darzustellen sind. Investive 
Baumaßnahmen sind in jedem Fall als Einzelmaßnahme darzustellen. 
 

11. Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und 
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Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen. 
 

12. Zweckgebundene ordentliche Aufwendungen und Erträge werden für übertragbar erklärt. Dies gilt für Ein- und 
Auszahlungen entsprechend. 
 

13. Gem. § 15 Abs.1 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen für 
die folgenden Bereiche für übertragbar erklärt:  
- Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude (Konto 5231/7231) 
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Konto 5233/7233)  
- Datenverarbeitung (Konto 5624/7624)  
- Zuweisungen für „Sanierung an Kita`s“ (Produktgruppe 361/ Konto 54143000/ 54190000/ 74143000/ 74190000) 
- Platzkosten für Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege (Produkt 3610010/ Konten 541432/ 541902/ 
741432/ 741902) 

 
14. Im laufenden Haushaltsjahr ist die Eröffnung und Bebuchung neuer Produktsachkonten möglich. Das gilt für 

Produktsachkonten, die aufgrund unrichtiger Zuordnung korrigiert werden müssen. Die Deckung ist im Teilhaushalt durch 
Aufnahme in den Deckungskreis ohne Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel zu gewährleisten. 

 
15. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen. Dies gilt für Ein- und 

Auszahlungen entsprechend (§ 13 Abs. 2 und 4 GemHVO-Doppik). 
 

16. Gem. § 14 Abs. 4 GemHVO Doppik können Ansätze für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes auch für investive 
Auszahlungen desselben Teilfinanzhaushaltes in folgenden Bereichen verwendet werden:  

– laufende Zuschüsse für die „Sanierung an Kita`s“ für investive Zuschüsse für die „Sanierung Kita’s" 
   (Produktgruppe 361/ Konto 75143000/ 74190000) 
– laufende Unterhaltung des Infrastrukturvermögens für investive Auszahlungen des Infrastrukturvermögens 
   (Produkt 5420000/ Konto 72330000) 
– laufende Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Radwege) für investive Auszahlungen des Infrastrukturvermögens  
   (Radwege) (Produkt 5420000/ Konto 72330100) 

– laufende Zuweisungen ÖPNV gem. § 10 Abs. 5 FAG für investive Auszahlungen ÖPNV (Produkt 5470100) 
– Kostenerstattungen an Gemeinden für investive Auszahlungen an Gemeinden (Produkt 5420000/ Konto 72543000) 
– Zuweisungen Regionalbudget LEADER (Produkt 5710602/ Konto 74159010/ 74159020) 
– Datenverarbeitung DMS (Produkt 11404007 Konto 76240100) 
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Nachrichtliche Angaben:  
 
 
 Zum Ergebnishaushalt   
1. Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 46.662.875 EUR  (2023) 
  13.105.075 EUR  (2024) 

13.105.075 (2024) 

 Zum Finanzhaushalt   
2. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 

beträgt voraussichtlich 
       -15.726.128 EUR (2023) 
       -46.870.428 EUR (2024) 

   
  
 Zum Eigenkapital²   
3. Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich         84.089.995,44 EUR (2023) 
          50.532.195,44 EUR (2024) 
     

    
 
²Jahre, deren Jahresabschlüsse noch nicht festgestellt sind, wurden mit den geplanten Veränderungen des Eigenkapitals berücksichtigt 
 
 
 
 
 

 
 
Güstrow, den      

Ort, Datum  Siegel Landrat 
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Hinweis: 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
 
Die Haushaltssatzung wird mit Ihren Anlagen auf der Internetseite www.landkreis-rostock.de veröffentlicht. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
(Unterschrift) 
Landrat 
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Ergebnishaushalt 

Nr. 
Ertrags- und Aufwandsarten 

(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) 

Ergebnisse 
 
 

2021 

Ansätze 
einschl. 

Nachträge 
2022 

Ansatz 
 
 

2023 

Ansatz 
 
 

2024 

Planungs-
daten 

 
2025 

Planungs-
daten 

 
2026 

 

in € 

1 2 3 4 5 6  

1 + Steuern und ähnliche Abgaben  8.474.105,97 8.481.100 5.277.600 5.277.600 5.277.600 4.392.300  

2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 
sonstige Transfererträge  255.198.081,60 339.743.100 362.832.300 371.421.700 376.604.200 383.842.400  

3 + Erträge der sozialen Sicherung  90.612.609,00 118.637.500 130.260.600 141.271.300 141.271.300 141.474.200  

4 + Öffentlich-rechtliche  Leistungsentgelte  9.634.051,63 9.602.500 9.494.500 9.543.600 9.543.600 9.530.700  

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  543.820,27 564.300 532.000 531.300 531.300 531.300  

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  32.901.041,66 33.900.800 34.987.900 35.212.500 34.971.500 34.971.500  

7 + Andere aktivierte Eigenleistungen  0,00 0 0 0 0 0  

8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  46.373,74 0 0 0 0 0  

9 + Sonstige laufende Erträge  5.498.448,38 5.268.100 5.537.500 5.465.500 5.718.500 5.965.100  

10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 
bis 9)  402.908.532,25 516.197.400 548.922.400 568.723.500 573.918.000 580.707.500  

11 – Personalaufwendungen  67.393.131,46 72.658.000 81.750.000 86.776.600 89.013.300 91.180.000  

12 – Versorgungsaufwendungen  1.406.926,44 873.100 843.500 949.800 949.800 1.004.500  

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  43.951.567,99 49.159.200 50.895.500 53.125.500 50.789.800 50.790.100  

14 – Abschreibungen  8.220.983,68 61.981.400 61.174.500 61.715.000 62.299.000 62.846.000  

15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige 
Transferaufwendungen  116.558.449,09 138.840.200 155.700.300 170.620.800 170.285.300 170.308.400  

16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung  148.182.924,39 176.050.100 194.400.200 208.378.100 208.378.100 208.776.400  

17 – Zinsaufwendungen und sonstige 
Finanzaufwendungen  639.486,74 740.200 894.400 1.471.800 2.149.100 3.224.700  

18 – Sonstige laufende Aufwendungen  17.967.947,06 20.881.900 19.920.800 19.243.700 19.077.400 19.115.600  

19 Summe der Aufwendungen (Summe der 
Nummern 11 bis 18)  404.321.416,85 521.184.100 565.579.200 602.281.300 602.941.800 607.245.700  

20 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ 
Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der 
Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)  -1.412.884,60 -4.986.700 -16.656.800 -33.557.800 -29.023.800 -26.538.200  

21 – Einstellung in die Kapitalrücklage  0,00 0 0 0 0 0  

22 + Entnahmen aus der Kapitalrücklage  76.542,65 0 0 0 7.910.800 6.919.600  

23 – Einstellung in die Rücklage für Belastungen 
aus dem kommunalen Finanzausgleich  0,00 0 0 0 0 0  

24 + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen 
aus dem kommunalen Finanzausgleich  0,00 0 0 0 0 0  

25 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ 
Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich 
Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 
und 23)  -1.336.341,95 -4.986.700 -16.656.800 -33.557.800 -21.113.000 -19.618.600  

 nachrichtlich:         

26 Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr  69.642.717,49 68.306.375 63.319.675 46.662.875 13.105.075 -8.007.924  

27 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. 
Dezember des Haushaltsjahres (Summe der 
Nummern 25 und 26)  68.306.375,54 63.319.675 46.662.875 13.105.075 -8.007.924 -27.626.524  
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Finanzhaushalt 

Nr. 
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 

(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) 

Ergebnisse 
 
 
 

2021 

Ansätze 
einschl. 

Nachträge 
 

2022 

Ansatz 
 
 
 

2023 

Ansatz 
 
 
 

2024 

Planungs-
daten 

 
 

2025 

Planungs-
daten 

 
 

2026 

 

in € 

1 2 3 4 5 6  

1 + Steuern und ähnliche Abgaben  8.474.105,97 8.481.100 5.277.600 5.277.600 5.277.600 4.392.300  

2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 
sonstige Transfereinzahlungen  164.334.180,71 281.790.300 308.202.600 316.904.500 322.033.100 329.132.900  

3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung  185.769.784,77 122.423.800 130.201.700 141.212.400 141.212.400 141.205.300  

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  8.959.832,65 9.596.500 9.494.500 9.543.600 9.543.600 9.530.700  

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  537.491,21 564.300 532.000 531.300 531.300 531.300  

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  30.575.283,75 33.700.800 34.787.900 35.012.500 34.771.500 34.871.500  

7 + Zinseinzahlungen und sonstige 
Finanzeinzahlungen  47.333,10 0 0 0 0 0  

8 + Sonstige laufende Einzahlungen  5.381.021,64 5.113.600 5.436.500 5.361.500 5.614.500 5.861.100  

9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe 
der Nummern 1 bis 8)  404.079.033,80 461.670.400 493.932.800 513.843.400 518.984.000 525.525.100  

10 – Personalauszahlungen  67.138.072,12 71.969.100 81.044.900 86.042.200 88.278.900 90.445.800  

11 – Versorgungsauszahlungen  1.365.381,96 1.132.000 1.172.000 1.203.000 1.203.000 1.604.700  

12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  43.900.466,81 49.159.200 50.895.500 53.125.500 50.789.800 50.790.100  

13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige 
Transferauszahlungen  9.581.795,75 138.449.400 155.300.300 170.220.800 169.885.300 169.908.400  

14 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen  258.075.654,17 179.440.900 194.400.200 208.378.100 208.378.100 208.776.400  

15 – Zinsauszahlungen und sonstige 
Finanzauszahlungen  637.017,35 731.200 896.100 1.364.200 2.188.100 3.259.700  

16 – Sonstige laufende Auszahlungen  17.101.389,08 18.706.500 19.183.400 18.476.700 18.310.400 18.349.200  

17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe 
der Nummern 10 bis 16)  397.799.777,24 459.588.300 502.892.400 538.810.500 539.033.600 543.134.300  

18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- 
und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung  
(Saldo der Nummern 9 und 17)  6.279.256,56 2.082.100 -8.959.600 -24.967.100 -20.049.600 -17.609.200  

19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  37.654.663,63 11.961.600 9.534.900 17.987.600 7.389.900 7.114.900  

20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 
Entgelten  0,00 0 0 0 0 0  

21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen  159.300,85 1.500 0 0 0 0  

22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und 
Kreditgewährungen  68.895,11 75.400 75.400 75.400 75.400 70.600  

23 + Sonstige Investitionseinzahlungen  0,00 0 0 0 0 0  

24 Summe der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 
bis 23)  37.882.859,59 12.038.500 9.610.300 18.063.000 7.465.300 7.185.500  

25 – Auszahlungen für Anlagevermögen  39.445.368,49 15.259.100 15.349.200 30.264.100 25.703.500 25.073.500  

26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 
Kreditgewährungen  70.950,26 137.500 137.500 137.500 137.500 149.500  

27 – Sonstige Investitionsauszahlungen  67.576,24 0 0 0 0 0  

28 Summe der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 
bis 27)  39.583.894,99 15.396.600 15.486.700 30.401.600 25.841.000 25.223.000  

29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 
und 28)  -1.701.035,40 -3.358.100 -5.876.400 -12.338.600 -18.375.700 -18.037.500  

30 Finanzmittelüberschuss/ 
Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 
18 und 29)  4.578.221,16 -1.276.000 -14.836.000 -37.305.700 -38.425.300 -35.646.700  

31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 
für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  16.478.347,49 2.957.300 6.226.400 12.881.400 18.675.700 18.387.500  

32 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von 
Krediten für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  6.691.747,37 7.407.400 6.869.100 6.177.200 6.602.900 7.286.600  

33 – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von 
Krediten für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  5.495.847,49 899.200 350.000 542.800 300.000 350.000  
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Finanzhaushalt 

Nr. 
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 

(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) 

Ergebnisse 
 
 
 

2021 

Ansätze 
einschl. 

Nachträge 
 

2022 

Ansatz 
 
 
 

2023 

Ansatz 
 
 
 

2024 

Planungs-
daten 

 
 

2025 

Planungs-
daten 

 
 

2026 

 

in € 

1 2 3 4 5 6  

34 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Krediten für  Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  (Nummer 
31 abzüglich Nummern 32 und 33)  4.290.752,63 -5.349.300 -992.700 6.161.400 11.772.800 10.750.900  

35 Saldo der durchlaufenden Gelder und 
ungeklärten Zahlungsvorgänge  -112.056,74 0 0 0 0 0  

36 Veränderung der liquiden Mittel und der 
Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 
und 35)  8.756.917,05 -6.625.300 -15.828.700 -31.144.300 -26.652.500 -24.895.800  

37 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)  -412.490,81 -5.325.300 -15.828.700 -31.144.300 -26.652.500 -24.895.800  

 nachrichtlich:         

38 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 
31. Dezember des Haushaltsvorjahres  10.079.689,16 5.427.871 102.571 -15.726.128 -46.870.428 -73.522.928  

39 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 
31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der 
Nummern 37 und 38)  5.427.871,55 102.571 -15.726.128 -46.870.428 -73.522.928 -98.418.728  

 darunter:         

 Zuführung zum investiven Bereich aus einem 
positiven Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen zum 31. Dezember des 
Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 
(Sonstige Investitionseinzahlungen) und 
Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende 
Auszahlungen) enthalten]  0,00 0 0 0 0 0  

 Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos 
der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. 
Dezember des Haushaltsjahres aus dem 
investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 
(Sonstige laufende Einzahlungen) und 
Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige 
Investitionsauszahlungen) enthalten]  0,00 0 0 0 0 0  

         

 



Barlachstadt Güstrow
- Der Bürgermeister -

Stadtverwaltung Güstrow, Markt l, 18273 Güstrow

Landkreis Rostock
Der Landrat

Dezernat l: Finanzen und Soziales
Frau Anja Kerl
Am Wall 3-5
18273 Güstrow
Per E-Mail an: haushalt@lkros.de

Amt/Abteilung:

Verwaltungsgebäude:

Ansprechpartner:
Zimmer:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Unser Aktenzeichen:

Ihre Nachricht vom:

Ihr Aktenzeichen:

Bürgermeister

20 Kämmereiamt

Markt l, 18273 Güstrow
HerrSchuldt

112

03843 769-101

03843 769-501

arne.schuldt@guestrow.de
20-mo-6110102

Datum: 28.11.2022

Stellungnahme zum Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in der
Haushaltssatzung 2023/2024

Sehr geehrte Frau Kerl,

vielen Dank für die Möglichkeit einer Stellungnahme zur erneuten Erhöhung der Kreisumlage, auch
wenn es mittlerweile die dritte Stellungnahme in diesem Jahr ist. Diese sind auch weiterhin gültig
und werden durch die heutige ergänzt.

Und wieder beabsichtigt der Landkreis eine massive Erhöhung des Prozentsatzes der Kreisumlage
von derzeit 39,71 % auf 44,50 % bei deutlich steigenden Umlagegrundlagen.

Seit 2021 haben sich die Umlagegrundlagen des Landkreises von 227.420.921,11 € auf
264.174.331,92 € und damit um 36,6 Mio. € erhöht.

Für die Barlachstadt Güstrow bedeutet das, dass sich die Umlagegrundlagen von 30.768.197,56 €
in 2021 auf 34.309.514,49 € in 2023 erhöht haben.Bei einem gleichbleibenden Hebesatz von
39,71 % würde das bereits eine Erhöhung von 1,4 Mio. € bedeuten.

Eine Erhöhung des Prozentsatzes von 39,71 % auf 44,50 % bedeutet für die Stadt eine Erhöhung
von 2021 auf 2023 von über 3 Mio. €.

Die übergebenen Unterlagen lassen keine Rückschlüsse auf die Ursachen des steigenden Defizites
beim Landkreis Rostock zu. Die Schere zwischen den laufenden Ein- und Auszahlungen steigt von
2021 -412 T€ auf 2023 -15,9 Mio. € und 2024 sogar -31 Mio. €, aber wo liegen die Ursachen?

Bank: Deutsche Kreditbank AG Rostock
IBAN: DE45 1203 0000 0010 0223 33
SWIFT BIC: BYLADEM1001

VR Bank Mecklenburg eG
DE17 1406 1308 0004 4444 00
GENODEF1GUE

Ostseesparkasse Rostock
DE16 1305 0000 0605 7777 72
NOLADE21ROS



Die Personalauszahlungen steigen um 13,9 Mio. €. Was wurde hier als Basis genommen,
geplante oder wahrscheinlich besetzte Stellen? Gegenüber 2021 steigen die Personalausgaben
sogar um 24 Mio. € bzw. um unglaubliche 26 %. Eine ähnliche Entwicklung bei allen kommunalen
Gebietskörperschaften würde das „System" kollabieren lassen.

Die Kostensteigerungen im übertragenen Wirkungskreis müssen vom Land gemäß des geltenden
Konnexitätsprinzips vollständig ausgeglichen werden und nicht über die Kreisumlage.
Notfalls muss der Landkreis das Land verklagen und in der Zwischenzeit über Kontokorrentkredite
eine Zwischenfinanzierung vornehmen.

Wie setzen sich die enorm gestiegenen Zuwendungen und Transferauszahlungen zusammen?

In welchem Umfang wurden auf Basis des Orientierungsdatenerlasses vom 23.09.2022 „Reserven"
für die Entwicklung der Energiepreise eingeplant?

In Ihrem Schreiben führen Sie lediglich aus, dass die Erträge aus den Finanzzuweisungen des
Landes und aus den Entgelten nicht ausreichen, um die Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben
zu finanzieren und dass die Leistungen des Landkreises im Rahmen seiner Ausgleichsfunktion allen
Bürgerinnen und Bürgern und damit auch den Einwohnern der Gemeinden zugutekommen.

Die Barlachstadt Güstrow als Mittelzentrum finanziert ebenfalls Ausgaben, die den Einwohnern
des Landkreises zugutekommen, beispielsweise der Zuschuss für das Theater, die Finanzierung des
Natur- und Umweltparks, des Kinder- und Jugendkunsthauses, der Bibliothek, die von den
Gymnasiasten sehr viel genutzt wird, und vieles andere mehr.

Gerade hat die Stadtvertretung auf Betreiben des Landkreises beschlossen, die Mittel für die
Jugendarbeit ab 2023 um 45 T€ zu erhöhen, eine Pflichtaufgabe des Landkreises, bei der nicht mal
alle der Stadt entstehen Kosten vom Landkreis anerkannt werden.

Auch der Gemeindeanteil an den Kitakosten erhöht sich in 2023 von 167,38 €
auf 171,23 € pro Kind, was für die Stadt Mehrkosten von ca. 214.700 € bedeutet.

Hinzu kommen die gestiegenen Mehrkosten für Energie und die allgemeine Inflation,
die alle Kommunen betreffen und von diesen finanziert werden müssen.

Die Stadtvertretung hat für 2023 bereits eine Anhebung der Steuerhebesätze auf die
Nivellierungshebesätze beschlossen, trotzdem gelingt es der Barlachstadt Güstrow nicht,
den jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen auszugleichen.

Mit den Ergebnissen des Kommunalgipfels am 21.11.2022 konnten Sie sicherlich noch nicht
rechnen, aber für mich ist es unverständlich, warum diese Ergebnisse nicht abgewartet wurden,
bevor eine Berechnung der Kreisumlage erfolgte.

Oder ist der Zeitpunkt bewusst gewählt, um im Rahmen der Beratungen zum Haushalt eine
„Senkung" der Kreisumlage zu diskutieren, die eigentlich eine Erhöhung ist - so wie bei der
Nachtragssatzung 2022?
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Mit den Ergebnissen des Kommunalgipfels werden sich u. a. die Schlüsselzuweisungen erhöhen
und damit automatisch die Umlagegrundlagen der Kreisumlage.

Auf der Grundlage Ihres Anhörungsschreibens vom 16.11.2022, den vorliegenden Unterlagen zum
Haushalt des Landkreises und den Ergebnissen des Kommunalgipfels kann ich die deutliche
Erhöhung der Kreisumlage nur ablehnen und erwarte eine Überarbeitung des Entwurfs der
Haushaltssatzung 2023/2024 des Landkreises unter Berücksichtigung der Ergebnisse des
Kommunalgipfels und eine transparente Darstellung der Kostensteigerungen im Haushalt des
Landkreises. Gleichzeitig fehlt eine Abwägung zwischen den kreislichen und gemeindlichen
Belangen vollständig. Dies würde die Haushaltssatzung des Landkreises Rostock rechtlich
angreifbar machen.

,-^
Mit freundlichen'Grüßen

/,

ArneSchuldt

/
/'

./
,/
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Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in der  

Haushaltssatzung 2023/2024 des Landkreises Rostock 

Ihr Schreiben vom: 16. November 2022       
Posteingang am: 16. November 2022 
 

Sehr geehrte Frau Kerl, 
 
im Rahmen des Interessenabwägungsverfahrens nehmen wir wie folgt sachlich Stellung. 

 
Mit Stand 15. November 2022 liegen Eckpunkte (erhaltene Unterlagen im Haushalts- 
und Finanzausschuss des Kreistages)   
zur Haushaltssatzung 2023/2024 - Verwaltungsentwurf, vor. 
 

Jahr Kreisumlagegrundlage Umlagesatz absolute Kreisumlage 

2012 150.036.844,93 € 45,30 % 67.966.690,75 € 

2019 207.746.623,68 € 39,77 % 82.620.832,24 € 

2021 227.436.848,59 € 39,71 % 90.300.000,00 € 

2022 253.086.679,93 € 40,39 % 102.225.900,00 € 

2023             264.174.331,92 €                            44,50 % 117.557.500,00 € 

2024             264.174.331,92 €                            44,50 % 117.557.500,00 € 

 
Die o.g. veränderten Umlagegrundlagen führten zu einer deutlichen Erhöhung der Kreisumlage.  
 

Die Erhöhung der Kreisumlage für die Bergringstadt Teterow beläuft sich um ca. 500.000 
€ auf insgesamt ca. 4,6 Mio €. Im Jahr 2023. Es gibt keinen finanziellen Spielraum in 
der Kommune. Die Ausgaben steigen u.a. inflationsbedingt stärker und reguläre 
Zuweisungen an die Kommunen halten nicht in gleichen Maße Schritt.  
 

Das Recht des Landkreises zur Erhebung der Kreisumlage dürfe dieser nicht beliebig 
ausweiten, vielmehr muss er die grundsätzlich gleichrangigen Interessen der 
kreisangehörigen Gemeinden in Rechnung stellen. Der Kreis darf seine eigenen 
Aufgaben und Interessen nicht einseitig gegenüber den Aufgaben und Interessen der 
kreisangehörigen Gemeinden durchsetzen.  

 
Bergringstadt Teterow Postfach 1136 17161 Teterow 
 

Landkreis Rostock 
Der Landrat 
Beigeordnete, 2. Stellvertretende Landrätin 
Frau Anja Kerl 
- persönlich - 
Am Wall 3 – 5 
18273 Güstrow 

 

  

Ansprechpartner Herr Lange/to 

  

Telefon +49 3996 1278-12 

Fax +49 3996 1278-65 

E-Mail info@teterow.de 

Internet www.teterow.de 

  

Datum 29.Nov.2022       
NNovember.Nov.202

22022022   



Die Gemeinden müssen mindestens über so große Finanzmittel verfügen, dass sie ihre 
pflichtigen Fremd- wie Selbstverwaltungs-Aufgaben ohne (nicht nur vorübergehende) 
Kreditaufnahme erfüllen können und darüber hinaus noch über eine »freie Spitze« 
verfügen, dass sie zusätzlich freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem 
bescheidenen, aber doch merklichen Umfang wahrnehmen können.  
 
Werden regelmäßig einige Investitionen oder Instandsetzungen über Jahre hinweg 
nicht wie geplant durchgeführt, sollte sachlich geprüft werden, diese 
Auszahlungsermächtigungen auf das Maß des Umsetzbaren zu reduzieren. 
 
Eine strukturierte und mit Weitblick ausgerichtete Projektsteuerung insbesondere von 
Bauvorhaben ist derzeit auch für den Landkreis Rostock kaum möglich. Hauptgrund ist 
das schwer kalkulierbare Angebots- und Bieterverfahren für die einzelnen Gewerke 
infolge der Material- und Transportkostensteigerung sowie des Fachkräftemangels bei 
Fachplanern und Baufirmen. Als Folge dessen kommt es zu wesentlichen Mehrkosten in 
den Projekten und damit zu kurzfristigen wesentlichen Haushaltsauswirkung.  
Eine Kompensation der Mehrkosten durch Förderungen ist derzeit als Lösung nicht in 
Aussicht. Die Akquise weiterer neuer Förderoptionen wird sicher fortlaufend geprüft, 
jedoch sind die Möglichkeiten sehr begrenzt. Grundsätzlich besteht derzeit das Risiko, 
dass weitere Förderungen oder neue Programme versagt werden, da Bund und Land 
infolge der Corona-Pandemie, der Energiekrise und der Flüchtlingskrise zwangsläufig 
andere Finanzierungsschwerpunkte bedienen müssen.  

 

Grundsätzlich sollten alle neuen großen Investitionsvorhaben des Landkreises Rostock 
hinsichtlich dieser Auswirkungen im Zuge der Haushaltsplanaufstellung 2023-2026 
intensiv betrachtet werden. Die prognostischen Kostensteigerungen müssen 
unweigerlich zu einer erneuten Prioritätendiskussion von Maßnahmen im Zuge der 
Haushaltsaufstellung führen.  

 
Inwieweit weichen geplante Zuschussbedarfe von den tatsächlichen Zuschussbedarfen 
für die finanziell bedeutsamsten Produkte ab? 
 
Eine Vorausschau auf den Finanzierungszeitraum bis 2026 wird nicht gegeben.  
 
Die im Ergebnis des Kommunalgipfels vom 21. November 2022 festgelegten höheren 
Finanzausgleichsleistungen die zur Haushaltsverbesserung für den Landkreis Rostock 
beitragen, müssen zur Senkung der Kreisumlage führen.  
 
Es bleibt dabei, der Landkreis darf nicht mit Verweis auf die eigene miserable 
Haushaltslage mit der Kreisumlage in den Kernbereich der gemeindlichen 
Selbstverwaltung eingreifen. Ist die eigene Finanzausstattung des Kreises unzureichend, 
so muss er sich seinerseits an das Land (den Landesgesetzgeber) wenden. Er kann seine 
Finanznot nicht auf die kreisangehörigen Gemeinden abwälzen.  
 
Für etwaige Rücksprachen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Andreas Lange 

Bürgermeister 

 



Gemeinde
Dummerstorf
- Der Bürgermeister -

Gemeinde Dummerstorf
Griebnitzer Weg 2 e 18196 Dummerstorf Amtsbereich: Kämmerei

Ansprechpartner: Herr FreimuthPer Mail: haushalt@lkros.de Unser Zeichen:

Landkreis Rostock
Telefon: 038 208 - 628 20
Mail: m.freimuth@dummerstorf.de

Postfach 14 55 Ihr Zeichen: 20120
Ihr Schreiben vom: 16.11.2022

18264 Güstrow

Dummerstorf, 29.11.2022

Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der
Kreisumlage in der Haushaltssatzung 2023/2024

Sehr geehrte Frau Kerl,
sehr geehrte Damen und Herren,

in einer schwierigen Zeit geprägt von geopolitischen Krisen sowie immer noch den
Auswirkungen der Coronalage hat jede Kommune Schwierigkeiten eine Planung mit real
prognostizierbaren Zahlen umzusetzen. Die bestehenden Lieferengpässe, egal welcher
Sektor, stellen die Kämmerinnen und Kämmerer vor gewaltige Probleme.

Die Gemeinde Dummerstorf konnte trotz Anhebung auf die nivellierten Hebesätze seit langer
Zeit keinen ausgeglichenen Haushalt der Kommunalaufsicht vorlegen. Für das Haushaltsjahr
2023 rettet uns nur ein geplanter Landverkauf. In den Finanzplanjahren zehrt die Gemeinde
Dummerstorf vom Ergebnisvortrag. Eine weitere Erhöhung der Hebesätze über die
nivellierten, kann unter den heutigen gegebenen Umständen nicht erfolgen. Insbesondere
bei der Grundsteuer B erfolgt eine Erhöhung um 27 Punkte (+ 6,75%) und bei der
Gewerbesteuer sogar um 41 Punkte (+ 12,06%).

Gerade die Aufwandsseite sorgt für Probleme. Einerseits die gestiegenen Energiekosten
(Erhöhung um bis zu 100 % und mehr), die Bewirtschaftungskosten z.B. Reinigung
(Erhöhung um 75%) und die anstehenden Tarifverhandlungen. In diesem Punkt ist mit einer
jährlichen Erhöhung von 3 % gerechnet worden.

Werden diese Punkte alle zusammengenommen, erreicht die Gemeinde Dummerstorf
keinen Haushaltsausgleich. Dieser Ausgleich wird selbst bei Wegfall der freiwilligen Leistung
in Höhe von ca. 84,0 TEUR nicht erreicht.

Aufgrund dessen kann die Gemeinde ihre Pflichtaufgaben nicht mehr erfüllen. Dieser
Sachverhalt verstößt gegen Art. 28 Absatz 2 GG.

Telefon: 038 208 628-0 Deutsche Kreditbank AG Sprechzeiten:
Fax: 038 208 628 - 60 IBAN: DE 39 1203 0000 0000 1105 93 Dienstag: 09:00 - 11:30 UhrMail: info@dummerstorf.de BIC: BYLADEM1001 13:00 - 18:00 UhrWebsite: www.dummerstorf.de

VR Bank Mecklenburg eG Donnerstag: 08:00 - 11:30 Uhr
Nähere Informationen zum Datenschutz: IBAN: DE 26 1406 1308 0002 3023 81 13:00 - 16:30 Uhr
https://www.dummerstorf.de/datenschutz BIC: GENODEF1GUE Seite 1 von 2



Gemeinde
Dummerstorf
- Der Bürgermeister -

Somit widerspricht die Gemeinde Dummerstorf der in der vorliegenden Beschlussfassung
zum Haushalt 2023/2024 geplanten Erhöhung der Kreisumlage auf 44,50 v.H..

Mit freundlichenSuben
GT\

Maik Freimuth
Amtsleiter Kämmerei

Telefon: 038 208 628-0 Deutsche Kreditbank AG
038 208 628 - 60

Sprechzeiten:
Fax: IBAN: DE 39 1203 0000 0000 1105 93 Dienstag: 09:00 - 11:30 Uhr
Mail: info@dummerstorf.de BIC: BYLADEM1001 13:00 - 18:00 Uhr
Website: www.dummerstorf.de

VR Bank Mecklenburg eG Donnerstag: 08:00 - 11:30 Uhr
Nähere Informationen zum Datenschutz: IBAN: DE 26 1406 1308 0002 3023 81 13:00 - 16:30 Uhr
https://www.dummerstorf.de/datenschutz BIC: GENODEF1GUE Seite 2 von 2
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per E-Mail: haushalt@lkros.de

www.amtcarbaek.deLandkreis Rostock
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Homepage:

29.11.2022

- Der Landrat - Auskunft erteilt: Herr KehrDezernat | Telefon: 038 204 / 718 30
Fax: 038 204 / 718 50Am Wall 3-5 E-Mail: Michel.Kehr@amtcarbaek.de

18273 Güstrow

Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in der Haushaltssatzung 2023/2024

Hier: Stellungnahme zum Schreiben vom 16.11.2022

Sehr geehrter Herr Constien,
sehr geehrte Frau Kerl,

unter Bezugnahme auf das o.g. Schreiben nehme ich nach Rücksprache mit den Bürgermeistern der Gemeinden
des Amtes Carbäk wie folgt Stellung.

Zunächst möchte ich auf den Mangel hinweisen, der im Zuge aller bisherigen Interessenabwägungsverfahren
aufgetreten ist und möchte Sie in Anlehnung an die gleichlautenden Meinungen zahlreicher Gemeinden und
Ämter des Landkreises folglich zu mehr Transparenz beim Interessenabwägungsverfahren auffordern. Eine Stel-

lungnahme anhand eines unvollständigen Haushaltsplanes zu verfassen, der nur im Entwurf vorliegt und der
Aufschluss darüber geben soll, ob entsprechend des Art. 28 Abs. 2 GG dem Gleichrangigkeitsgebotes des Land-

kreises und der Gemeinden eine Abwägung vorgenommen wurde, gestaltet sich als nahezu unmöglich. Aus Grün-
den der Transparenz bedarf es daher inhaltlicher Aufarbeitung insbesondere konkretisierender Angaben dahin-
gehend, wodurch die dargelegten Mehrausgaben z.B. bei den Personalkosten von mehr als 9 Mio. EUR zum Vor-
jahr begründet sind, denn in der kürzlich beschlossenen 1. Nachtragshaushaltsatzung des Landkreises Rostock

für das Haushaltsjahr 2022 beträgt der Stellenplan noch 1091,895 VzÄ während er nunmehr für 2023 und 2024
auf 1.160,245 VzÄ aufgestockt wurde. Eine Erhöhung um 68,35 VzÄ, die nicht nachziehvollbar dargelegt wurde.
Die Kommunen haben vor dem Hintergrund der eigens anhaltenden stringenten Personalpolitik ein besonderes
Interesse bei der Begründung der Notwendigkeit neu zu besetzender Stellen in einem nicht unerheblichen Aus-
maß. Die Gesamtzahl der VzÄ in der Haushaltssatzung ist dafür nicht ausreichend. Weiterhin planen Sie Mehr-
ausgaben im Bereich Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sowie bei der sozialen Siche-

rung. Wie sind diese Anstiege begründet? Wofür werden die insgesamt rund 35 Mio. EUR für 2023 und 29 Mio.
für 2024 verwendet? Ohne entsprechende Unterlagen sind die deutlich ansteigenden Werte nicht nachvollzieh-
bar

Hinweis: Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie in den Aushängen und Auslegungen in der Amtsverwaltung und
unter www.amtcarbaek.de/aktuelles (allgemeiner-hinweis-zur-datenverarbeitung-in-der-amtsverwaltung). Weitere Fragen
können in einem persönlichen Gespräch beantwortet werden.

Bankverbindungen: VR Bank Mecklenburg eG OstseeSparkasse RostockÖffnungszeiten:
IBAN: DE24 1406 1308 0006 8259 15 DE47 1305 0000 0201 0920 50Montag 08.00 Uhr - 12.00 Uhr

GENODEF1GUE NOLADE21ROSDienstag 13.00 Uhr - 18.00 Uhr BIC:
DE23ZZZ00000644896Donnerstag 08.00 Uhr - 12.00 Uhr Gläubiger ID: DE23ZZZ00000644896
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Hinzukommt der Gedanke, dass die geplanten Erhöhungen des 1. Nachtragshaushaltsatzung des Landkreises

Rostock für das Haushaltsjahr 2022, die noch mit einem Kreisumlagesatz von 44,63 % im ersten Entwurf kalkuliert
worden waren, sich aufgrund der Ablehnung des Kreistages, nunmehr im Haushalt 2023 und 2024 wiederfinden.

Ungeachtet dieser Vermutung entspricht der von Ihnen angekündigte Kreisumlagesatz von 44,50 % für die Ge-

meinden des Amtes Carbäk einer Erhöhung der Umlage absolut um ca. 439.000 EUR.

Kreisumlagegrund- Kreisumlage 2022 Kreisumlage 2023 /
Gemeinde 2024 (44,50 %)

Erhöhungsbetrag
lage 2022 (40,39%)

in EUR

Broderstorf 4.350.063,44 1.756.990,62 1.935.778,23 178.787,61

1.083.753,05 437.727,86 482.270,11 44.542,25Poppendorf
Roggentin 4.546.199,59 1.836.210,01 2.023.058,82 186.848,80

Thulendorf 701.560,97 283.360,48 312.194,63 28.834,16

Summe: 4.314.288,97 4.753.301,79 439.012,8210.681.577,05

Trotz leistungsstarker amtsangehöriger Gemeinden im Amt Carbäk gebe ich die zukünftige Sicherung der Leis-

tungsfähigkeit aller Gemeinden des Amtes insbesondere unter der aktuellen politischen und wirtschaftlichen
Lage zu bedenken. Die vergangenen Jahre schröpften die Gemeindehaushalte zu genüge. Das Kita-Förderungs-

gesetz M-V, welches 2020 in Kraft trat, machte da nur den Anfang. Der Großteil der Mehrkosten für eine kosten-

freie Kita wird durch die Gemeinden getragen und obwohl das Land diesen Weg eingeschlagen hat, ist von Kon-

nexität nach wie vor nichts zu spüren. Insbesondere eine Gemeinde wie Thulendorf, die nicht in der Lage ist, die

Pflichtausgaben, bedingt durch die hohe Kinderanzahl in der Gemeinde, aus Mitteln des kommunalen Finanzaus-

gleichs decken zu können, wird dadurch finanziell stark getroffen. Die Steigerung bei den Kosten der Kinderta-

gesförderung sowie die Umsetzungen des BTHG gehen finanziell eindeutig zu Lasten der Gemeinden, obwohl in
beiden Fällen die Richtung von höherer Ebene bestimmt worden ist.

Es folgten die Coronajahre 2020 und 2021, gestiegene Kosten im Baugewerbe sowie stetig steigende Lebenser-

haltungskosten. Mit dem Kriegs- und Krisenjahr 2022 steuern wir neben exorbitanten Anstiegen bei den Energie-

‚ Unterhaltungs-, sowie Lebenserhaltungskosten auf die stärkste Inflationsrate seit Jahrzehnten hin. Die Folge

werden massive Einbrüche bei der Gewerbesteuer sein sowie vermehrte Insolvenzen bei Unternehmen. Wäh-
rend Einbrüche bei den Steuereinnahmen nach aktuellem FAG M-V bei der Berechnung z.B. von Kreis- und Amts-
umlagen erst 2 Jahre später Berücksichtigung finden, sind dagegen die Folgen der Krise in den gemeindlichen
Haushalten bereits jetzt schon zu spüren und werden sich im nächsten Jahr enorm verstärken.

Die Handlungsfähigkeit der Gemeinden und die geplanten Vorhaben im laufenden und kommenden Haushalt

werden dadurch nicht unerheblich beeinträchtigt. Für die Zukunft ist gleichzeitig nicht absehbar, ob sich die Ein-

nahmesituation wieder bessern wird. Investitionsvorhaben aller Gemeinden des Amtes müssen darum auf den

Prüfstand gestellt werden. Dieses betrifft vor allem die Pflichtaufgaben der Gemeinde wie z.B. Investitionen im

Bereich Brandschutz, Schulen, Kitas, Gemeindestraßen, Infrastruktur sowie die Unterhaltung und Instandsetzung
dieser Bereiche. Ob der Landkreis Rostock alle seine pflichtigen und freiwilligen Aufgaben auf den Prüfstand ge-
stellt hat, kann man aus dem Anschreiben und dem Entwurf der Haushaltssatzung wie bereits oben erwähnt
nicht ablesen. An dieser Stelle verweise ich nochmals auf den Art. 28 Abs. 2 GG. Insbesondere in solchen Zeiten
hat der Landkreis eine dem Gleichrangigkeitsgebot des Landkreises und der Gemeinden entsprechende Abwä-

gung vorzunehmen. Folglich kann in dieser Situation der Landkreis seine Ausgaben nicht zu Lasten der kreisan-

gehörigen Gemeinden erhöhen, während diese in Abhängigkeit der Wirtschaftslage auf Einnahmen verzichten

Hinweis: Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie in den Aushängen und Auslegungen in der Amtsverwaltung und
unter www.amtcarbaek.de/aktuelles (allgemeiner-hinweis-zur-datenverarbeitung-in-der-amtsverwaltung). Weitere Fragen
können in einem persönlichen Gespräch beantwortet werden.

Öffnungszeiten: Bankverbindungen: Rostocker VR Bank OstseeSparkasse Rostock
08.00 Uhr - 12.00 Uhr IBAN: DE76 1309 0000 0002 5058 35 DE47 1305 0000 0201 0920 50Montag
13.00 Uhr 

— 18.00 Uhr BIC: GENODEF1HR1 NOLADE21ROSDienstag
08.00 Uhr - 12.00 Uhr DE23ZZZ00000644896 DE23ZZZ00000644896Donnerstag Gläubiger ID:
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und Ausgaben reduzieren müssen. Mit der Erhöhung der Kreisumlage auf 44,50 % würde der Landkreis die kom-
munalen Haushalte der Gemeinden weiterhin belasten und die Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit
zusätzlich gefährden.

Auf Grund der anstehenden Finanzierungstätigkeit im Amt und in den Gemeinden, der Wirtschaftseintrübung,
dem damit einhergehenden Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen, der intransparenten Datenbereitstellung
des Landkreises zur Stellungnahme, wird einer Erhöhung der Kreisumlage um 4,11 Prozentpunkte auf 44,50 %

für 2023 und 2024 ausdrücklich nicht zugestimmt.

Ich bitte Sie, diese Stellungnahme dem Kreistag zur Entscheidungsfindung vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen
3im Auftrag Mr

 Michel Kehr
Amtsleiter Haushalt und Finanzen

Hinweis: Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie in den Aushängen und Auslegungen in der Amtsverwaltung und
unter www.amtcarbaek.de/aktuelles (allgemeiner-hinweis-zur-datenverarbeitung-in-der-amtsverwaltung). Weitere Fragen
können in einem persönlichen Gespräch beantwortet werden.

Rostocker VR BankÖffnungszeiten: Bankverbindungen: OstseeSparkasse Rostock
Montag 08.00 Uhr - 12.00 Uhr IBAN: DE76 1309 0000 0002 5058 35 DE47 1305 0000 0201 0920 50
Dienstag 13.00 Uhr — 18.00 Uhr BIC: GENODEF1HR1 NOLADE21ROS
Donnerstag 08.00 Uhr - 12.00 Uhr Gläubiger ID: DE23ZZZ00000644896 DE23ZZZ00000644896



I,NISAMT TESSIN 2
NS

DER AMTSVORSTEHER riu
Amt Tessin, Alter Markt 1, 18195 Tessin

Landkreis Rostock Amtsangehörige Gemeinden
Der Landrat Cammin Gnewitz
Dezernat | Grammow Nustrow
Frau Kerl Selpin Stubbendorf
Am Wall 3-5 Thelkow Zarnewanz

Stadt Tessin - Geschäftsführende Gemeinde
Tel.: 038205 / 781-3018273 Güstrow Fax.: 038205 / 781-50
e-mail: kerstin.krebes@tessin.de

Ihr Ansprechpartner Durchwahl Unser Zeichen Ihre Nachricht vom Tessin, den 29. November 2022
Frau Krebes 78130

Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in der
Haushaltssatzung 2023/2024

hier: Stellungnahme

Ihre Schreiben an die Stadt Tessin, die Gemeinden Cammin, Gnewitz, Grammow, Nustrow,
Selpin, Stubbendorf, Thelkow und Zarnewanz vom 16.11.2022
Übersendung per Mail

Sehr geehrte Frau Kerl,

Ihr Schreiben über die beabsichtigte Festsetzung der Kreisumlage auf einen Hebesatz von 44,5% für
den Doppelhaushalt 2023/2024 haben wir erhalten. Es schockiert uns und kann nicht akzeptiert
werden.

Bereits mit den beiden Anhörungsverfahren zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021/2022 haben wir
unsere Zweifel an der beabsichtigten Höhe geäußert.
Dennoch hat der Kreistag am 02.11.2022 überraschend der Erhöhung des Hebesatzes mit Beschluss
zur Nachtragshaushaltssatzung zugestimmt und seine Gemeinden in eine prekäre Lage zum Ende
des Haushaltsjahres gebracht.
Im Jahr 2022 hat die Erhöhung der Umlagegrundlage im laufenden Haushaltsjahr bereits eine enorme
Steigerung der Kreisumlage nach sich gezogen. Nun kommt noch die Anhebung des Hebesatzes
dazu, die für die Gemeinden des Amtes und der Stadt nachfolgende Erhöhungen mit sich bringt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die gravierende Erhöhung der Kosten durch die Erhöhung der
Kreisumlage. Danach sind für unsere Gemeinden insgesamt 333.684,00 EUR mehr aufzubringen.
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EW Steuerkraft- SZW 2023 Kreisumlage- KU 2023 KU 2023 Erhöhg. KU
Gemeinde 31.12. messzahl für Gemeinde- grundlage geschätzt geschätzt von 40,05

2021 2021 aufgaben 2023 40,05 44,50 auf 44,50
Spalte 1 Sp. 2 Spalte 3 Spalte 4 Sp. 3 +Sp.4 Spalte 6 Spalte 7 Sp. 7 ./. Sp. 6

Stadt Tessin 3.926 2.635.647,40 1.700.951,80 4.336.599,20 1.736.807,98 1.929.786,64 192.978,66

Cammin 783 622.896,23 242.508,72 865.404,95 346.594,68 385.105,20 38.510,52

Gnewitz 241 108.333,22 155.508,94 263.842,16 105.668,79 117.409,76 11.740,98

Grammow 146 70.843,46 88.754,50 159.597,96 63.918,98 71.021,09 7.102,11

Nustrow 159 97.224,33 77.080,80 174.305,13 69.809,20 77.565,78 7.756,58

Selpin 481 422.409,91 111.443,90 533.853,81 213.808,45 237.564,95 23.756,49

Stubbendorf 158 83.057,10 90.152,09 173.209,19 69.370,28 77.078,09 7.707,81

Thelkow 448 418.968,42 77.732,91 496.701,33 198.928,88 221.032,09 22.103,21

Zarnewanz 453 208.777,48 286.225,48 495.002,96 198.248,69 220.276,32 22.027,63

6.795 4.668.157,55 2.830.359,14 7.498.516,69| | 3.003.155,93 3.336.839,93 333.684,00

Die Auswirkungen für jede einzelne Gemeinde sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

EHH 2023 FHH 2023 EHH 2024 FH 2023
Gemeinde Jahresergebnis nach Ver- jahresbezogener Saldo der |Jahresergebnis nach Ver- |jahresbezogener Saldo der

änderung der Rücklagen If. Ein- u. Auszahlungen änderung der Rücklagen If. Ein- u. Auszahlungen
Spalte 1 Spalte 9 Spalte 10 Spalte 11 Spalte 12

Stadt Tessin 801.200 1.799.100 823.300 1.584.500

Cammin 78.300 129.500 20.000 37.200

Gnewitz 20.600 21.400 1.300 3.400

Grammow 1.700 4.300 3.600 11.100

Nustrow 2.200 1.500 12.200 3.000

Selpin 6.300 205.800 8.000 10.400

Stubbendorf 0 15.100 200 9.600

Thelkow 65.900 126.000 2.500 21.300

Zarnewanz 5.000 4.700 600 40.300

787.800 2.298.800 781.500 1.548.000

Aus der vorgenannten Übersicht wird bereits deutlich, dass 5 Gemeinden zum Ausgleich des
Ergebnishaushaltes Rücklagenentnahmen einplanen mussten und trotzdem noch ein negatives
Jahresergebnis ausweisen.
Eine Erhöhung der Kreisumlage bedeutet für alle Gemeinden zusätzliche Rücklagenentnahmen
bzw. Reduzierungen der Ergebnisvorträge.

Diese Ergebnisvorträge sind zum Ausgleich zukünftiger Fehlbeträge für alle Gemeinden sehr wichtig
gerade im Hinblick auf die enormen Erhöhungen der Gas- und Strompreise.
Des Weiteren werden in fast allen Gemeinden negative Salden im Finanzhaushalt für die
jahresbezogenen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen ausgewiesen.

Bankverbindungen:
Geldinstitut BLZ Konto BIC IBAN
OSTSEESPARKASSE 13050000 245111115 NOLADE2IROS DE05 130500000245 111115

DKB
Volks- und Raiffeisenbank

12030000
13090000 2708442

133967
GENODEFIHRI
BYLADEM1001

DE02130900000002708442
DE23120300000000133967
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Wenn die Erhöhung des Hebesatzes vollzogen werden soll, werden alle Gemeinden unseres
Amtsbereiches negative Salden in den laufenden Ein- und Auszahlungen ausweisen.

Die Festsetzung der Kreisumlage darf Ihrerseits keinesfalls nur mit Blick auf den Finanzbedarf des
Landkreises erfolgen, sondern muss berücksichtigen, dass auch die Gemeinden ihre Finanzbedarfe
decken müssen. Und das ist in diesem Fall nicht mehr möglich.

Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften wurden in unserem Amt für alle Gemeinden, das Amt und
für die Stadt Tessin die Haushaltssatzungen und Haushaltspläne 2023 frühzeitig vorbereitet, so dass
diese alle im Jahr 2022 verabschiedet werden sollen.
Bis zum 30. November, dem Tag der Abgabe dieser Stellungnahme, sind bereits in
8 Gemeinden die Haushaltssatzungen für das Jahr 2023 beschlossen mit einem geplanten
Hebesatz für die Kreisumlage in Höhe von 40,05 %.

Der Landkreis ist ebenso verpflichtet, seine Haushaltsplanungen frühzeitig zu erarbeiten und
die Kommunen ebenso frühzeitig über eventuelle Änderungen, in diesem Fall sind es
gravierende Erhöhungen, in Kenntnis zu setzen.
Diese späte Information mit der enormen Steigerung von Kosten, kann nicht einfach
hingenommen werden und stößt bei allen gesetzlichen Vertretern der Gemeinden, des Amtes
und der Stadt Tessin auf starken Widerstand.

Die Auswirkungen des Kommunalgipfels vom 21.11.2022 werden positive Veränderungen für die
Kommunen bewirken. Neben der Erhöhung der Zuweisungen für die kommunale Infrastruktur für das
Jahr 2023 wird auch die Finanzausgleichsmasse erhöht. So sollen die Schlüsselzuweisungen erhöht
werden und auch die Zuweisungen für flüchtlingsbedingte Ausgaben sollen anteilig an die Kommunen
weitergeleitet werden. Des Weiteren erklärt sich das Land bereit, die im Zusammenhang mit dem
Bevölkerungsschutz durch Umsetzung von fachlichen Anweisungen anfallenden Aufwendungen zu
tragen. Diese Maßnahmen sollen zu einer deutlichen Stärkung der finanziellen Zuweisungen der
Kommunen beitragen, die Sie bitte in Ihre Haushaltsplanung aufnehmen müssen.

Bei der Prüfung Ihrer mitgesandten Unterlagen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt ist uns aufgefallen,
dass in Zeile 20 ein enormer Anstieg des negativen Jahresergebnisses zu verzeichnen ist, was
ursächlich mit der Steigerung der Aufwendungen in Zusammenhang steht. Höhere Aufwendungen
können nicht nur zu Lasten der Gemeinden durch die Erhöhung der Kreisumlage gehen. Daher bitten
wir um Prüfung und Mitteilung des starken Anstiegs der Aufwendungen „Zuwendungen, Umlagen und
sonst. Transferaufwendungen' in Zeile 15.
Bei der Prüfung der Personalaufwendungen wurde in Ihrem Haushalt mit einer Steigerung von 7 % für
das Jahr 2023 gerechnet. Wir Kommunen haben mit 5 % gerechnet. Der Arbeitgeberverband rät
seinen Kommunen, eine Steigerung von 3,5 % zu planen, da noch keine Ergebnisse feststehen. Wir
bitten hier um eine einheitliche Vorgehensweise, um Kosten nicht hochzuproizieren. Auch bitten wir
um Informationen zu den nicht besetzten Stellen im Stellenplan und deren Ansätze im Haushaltsplan.

Des Weiteren bitte wir um Prüfung der Aufwendungen für Zinsen, da hier ebenfalls ein hoher Anstieg
zu verzeichnen ist, der mit der hohen Kreditaufnahme im Jahr 2024 zusammenhängt. In der
Haushaltssatzung werden die Kreditaufnahmen vollständig für die Finanzierung der geplanten
Investitionen eingesetzt. Aus diesem Grund bitten wir, die geplanten Investitionen erneut zu
überdenken, um die Gemeinden zu entlasten.

Wir, die Bürgermeister der amtsangehörigen Gemeinden, fordern Sie, Frau Kerl, auf, mit Ihrem
Dezernat, Ihre Prüfungen noch einmal anzustellen im Hinblick auf die Erträge durch Zuweisungen

Geldinstitut
Bankverbindungen:

BLZ Konto BIC IBAN
OSTSEESPARKASSE 13050000 245111115 NOLADE2IROS DE05130500000245111115
Volks- und Raiffeisenbank 13090000 2708442 GENODEFIHRI DE02130900000002708442
DKB 12030000 133967 BYLADEM1001 DE23 120300000000133967
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etc., sowie alle Aufwendungen auf den Prüfstand zu setzen, um für die Gemeinden des Landkreises
eine einvernehmliche Lösung bezüglich der Höhe der Kreisumlage zu erzielen.
Wir werden auf keinen Fall eine Erhöhung auf 44,5 % akzeptieren.

—Mit freundlichen Grüßen
_

IT(
N

“ Bl> "Susanne-Dräger Bodo Kretschmer
Bürgermeisterin der Blumenstadt Tessin Bürgermeister der Gemeinde Gnewitz
und LVB des Amtes Tessin und Amtsvorsteher des Amtes Tessin

Wilhelm Stahlhut gez. Inge-Lore Ehrlich
Bürgermeister der Gemeinde Cammin Bürgermeisterin der Gemeinde Grammow

gez. Dirk Lembke gez. Uwe Töpper
Bürgermeister der Gemeinde Nustrow Bürgermeister der Gemeinde Selpin

gez. Erhard Skottki gez. Peter Albrecht
Bürgermeister der Gemeinde Thelkow Bürgermeister der Gemeinde Stubbendorf

Holger Bloch
Bürgermeister der Gemeinde Zarnewanz

Bankverbindungen:
Geldinstitut BLZ Konto BIC IBAN
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Volks- und Raiffeisenbank 13090000

13050000
2708442
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DKB 12030000 133967 BYLADEMI1001 DE23 120300000000133967
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Amt Mecklenburgische Schweiz
Der Amtsvorsteher 
für die Gemeinden 

Amtsangehörige Gemeinden: Alt Sührkow, 
Dahmen, Dalkendorf, Groß Roge, Groß Wokern, 
Groß Wüstenfelde, Hohen Demzin, Jördenstorf, 
Lelkendorf, Prebberede, Schorssow, Schwasdorf, 
Sukow-Levitzow, Thürkow, Warnkenhagen  

Amt Mecklenburgische Schweiz, Von-Pentz-Allee 7, 17166 Teterow Teterow, 29.11.2022

Ihr Ansprechpartner: Frau Zillmann

Telefon-Vermittlung: 03996-1280-0

Landkreis Rostock Telefon-Durchwahl: 03996 128011

Der Landrat Telefax: 03996 128025

Dezernat I eMail: karin.zillmann@amt-ms.de

Am Wall 3-5
18273 Güstrow Dienstgebäude: 17166 Teterow

Von- Pentz-Allee 7

Zimmer:

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Mein Schreiben vom Mein Zeichen

Ib/030-03

Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage für den 
Haushaltsplan des Landkreises Rostock 2023/2024

Hier: Anhörung im Rahmen der gemeindlichen Beteiligungsrechte/ Stellungnahme 
insbesondere zur Höhe der Kreisumlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

danke für Möglichkeit zur Anhörung zur Höhe der Kreisumlage. Um eine belastbare 
Aussage zu treffen, sind 1 Woche Bearbeitungsmöglichkeit jedoch zu knapp 
bemessen. Diese Anhörung gebe ich den Bürgermeistern zur Kenntnis und erwarte 
gegebenenfalls noch Ergänzungen. Diese werde ich Ihnen ebenfalls noch zukommen lassen 
und bitte um Beachtung bei der Entscheidungsfindung. 

Weiterhin stelle ich fest, dass sich auch für den Kreishaushalt Änderungen aus dem 
Kommunalgipfel vom 21.11.2022 ergeben. Die Schlüsselzuweisungen als auch die 
Infrastrukturpauschale werden sich positiv auf den Kreishaushalt auswirken. Ich 
erwarte bei den Haushaltsberatungen, dass diese Ergebnisse bei der Festlegung der 
Kreisumlage noch Berücksichtigung finden.

Die Berechnungen zur Kreisumlage im Vergleich zu 2022 ergeben bei einer Steigerung auf 
44,5 % Mehreinnahmen beim Landkreis von ca. 750.000 €, bei einer erhöhten 
Umlagegrundlage von 786.000 €. Die gesamte Kreisumlage beträgt ca. 4.103.100 €. Die 
Angaben betreffen alle Gemeinden des Amtes.

Schon jetzt resultieren die größten Ausgabepositionen aus Verpflichtungen, die nicht durch 
die Gemeinden beeinflussbar sind. Dazu gehören die Ausstattung der Feuerwehr, die 
Schulkostenbeiträge, die Anteile als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG M-V, der Winterdienst 
und die Verkehrssicherungspflichten sowie auch die Kreisumlage. Für die Finanzplanung 
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werden in den Gemeinden die Umlagen für jedes Jahr extra berechnet und nicht pauschal 
fortgeschrieben.

Insbesondere die Finanzierung der Kindertagesbetreuung beeinflusst bei den Gemeinden 
ebenfalls die bisherigen Finanzplanungen. So müssen 2023 für jedes Kind nicht mehr 
167,38 € je Monat, sondern 179,36 € geleistet werden. 

Ebenfalls beachtenswert sind die Steigerungen der Betriebskosten für alle Gemeindeobjekte.
Eine Planungssicherheit gibt es nicht.

Unter diesen Gesichtspunkten erfolgen jetzt die Aufstellungen der Haushaltspläne der 
Gemeinden.

Ich weise nachdrücklich darauf hin, dass die von Ihnen vorgesehene Erhöhung der 
Kreisumlage 44,5 % dazu führen wird, dass die Gemeinden ihre Pflichtaufgaben zum Teil 
nicht mehr erfüllen können.

Für die Gemeinden Alt Sührkow, Schorssow, Lelkendorf und Sukow-Levitzow wurden zur 
Entschuldung Zuweisungen nach § 27 FAG M-V gewährt, deshalb sehen die Ergebnisse des 
Jahres 2021 und 2022 deutlich positiver aus als in den Vorjahren.

Für alle Gemeinden (bis auf Sukow-Levitzow) wurden auch zur Entschuldung der 
Gemeinden die sogenannten Altschulden für Wohngebäude durch das Land übernommen. 
Die daraus resultierenden positiven Effekte sollen nicht gleich mit der Kreisumlage wieder 
abfließen.

Die Überschüsse der Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen sollen neben der 
Deckung der Fehlbedarfe 2022 u.a. für wichtige Investitionsmaßnahmen verwendet werden. 
Ich erinnere an die Maßnahmen, die sich aus der Brandschutzbedarfsplanung ergeben, der 
Eigenanteil für neue Fahrzeuge (verbindliche Abnahmeerklärung seitens der Gemeinden), 
die Löschwasserversorgung und Erneuerung von Gerätehäusern.

Weiterhin haben vier Gemeinden Bodenordnungsverfahren laufen. Maßnahmen aus der 
Wasserrahmenrichtlinie und ein Großteil an Straßenbaumaßnahmen sind eingeplant, werden 
gefördert und sind umzusetzen. Für einige Investitionen haben die Gemeinden seit langem 
und mehrfach Förderanträge gestellt und die finanziellen Mittel „angespart“.

Hinzu kommen Ausgaben für den Breitbandanschluss in kommunalen Gebäuden und 
Wohnungen.

Weiterhin erfolgt der Ersatzneubau der Regionalen Amtsschule mit Grundschule „Johann 
Heinrich von Thünen“ in Jördenstorf. Die Kosten belaufen sich auf ca. 21.700.000 €. Die 
bisher zugesagte Förderung beträgt 5.000.000 €. Eine Sonderbedarfszuweisung von 
1.000.000 € ist zusätzlich beantragt. Die Eigenmittel sind dann langfristig über die 
Schulumlage zu refinanzieren. 

Die finanzielle Lage der Gemeinden stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Gemeinde Alt Sührkow:
RUBIKON 2022: gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit 
Ein Haushaltssicherungskonzept ist notwendig und aufgestellt.
Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit per 31.12.2021: 26.200 €
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen vorläufiges Ergebnis 2021: -223.486,03 € 
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Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 2022: -83.700 €
Mehrbelastung Kreisumlage: 31.800 €

Gemeinde Dahmen:
RUBIKON 2022: eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit 
Ein Haushaltssicherungskonzept ist notwendig und aufgestellt.
Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit per 31.12.2021: 0 €
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen vorläufiges Ergebnis 2021: 220.712,63 € 
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 2022: -61.000 €
Mehrbelastung Kreisumlage: 34.200 €
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Gemeinde Dalkendorf:
RUBIKON 2022: gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit 
Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit per 31.12.2021: 0 €
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen vorläufiges Ergebnis 2021: 88.826,60 € 
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 2022: -125.800 €
Mehrbelastung Kreisumlage: 22.300 €

Gemeinde Groß Roge:
RUBIKON 2022: gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit 
Ein Haushaltssicherungskonzept ist notwendig und aufgestellt.
Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit per 31.12.2021: 0 €
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen vorläufiges Ergebnis 2021: 324.907,83 € 
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 2022: -90.400 €
Mehrbelastung Kreisumlage: 35.800 €

Gemeinde Groß Wokern:
RUBIKON 2022: gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit 
Ein Haushaltssicherungskonzept war bisher notwendig und aufgestellt.
Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit per 31.12.2021: 0 €
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen vorläufiges Ergebnis 2021: 750.766,30 € 
(Nachzahlungen Gewerbesteuern)
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 2022: -164.300 €
Mehrbelastung Kreisumlage: 83.300 €

Gemeinde Groß Wüstenfelde:
RUBIKON 2022: gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit 
Ein Haushaltssicherungskonzept war bisher notwendig und aufgestellt.
Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit per 31.12.2021: 0 €
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen vorläufiges Ergebnis 2021: 400.125,08 € 
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 2022: -100.800 €
Mehrbelastung Kreisumlage: 69.100 €

Gemeinde Hohen Demzin:
RUBIKON 2022: gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit 
Ein Haushaltssicherungskonzept ist notwendig und aufgestellt.
Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit per 31.12.2021: 0 €
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen vorläufiges Ergebnis 2021: 161.962,04 € 
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 2022: -107.500 €
Mehrbelastung Kreisumlage: 36.600 €

Gemeinde Jördenstorf:
RUBIKON 2022: gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit 
Ein Haushaltssicherungskonzept ist notwendig und aufgestellt.
Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit per 31.12.2021: 0 €
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen vorläufiges Ergebnis 2021: 368.215,04 € 
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 2022: -172.600 €
Mehrbelastung Kreisumlage: 114.900 €
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Gemeinde Lelkendorf:
RUBIKON 2022: gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit 
Ein Haushaltssicherungskonzept ist notwendig und aufgestellt.
Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit per 31.12.2021: 126.400 €
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen vorläufiges Ergebnis 2021: -419.086,05 € 
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 2022: -60.400 €
Mehrbelastung Kreisumlage: 35.700 €

Gemeinde Prebberede:
RUBIKON 2022: gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit.
Ein Haushaltssicherungskonzept ist notwendig und aufgestellt.
Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit per 31.12.2021: 0 €
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen vorläufiges Ergebnis 2021: 196.988,81 € 
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 2022: -79.600 €
Mehrbelastung Kreisumlage: 61.100 €

Gemeinde Schorssow:
RUBIKON 2022: gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit 
Ein Haushaltssicherungskonzept ist notwendig und aufgestellt. 
Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit per 31.12.2021: 93.500 €
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen vorläufiges Ergebnis 2021: -535.333,63 € 
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 2022: -58.300 €
Mehrbelastung Kreisumlage 32.100 €

Gemeinde Schwasdorf:
RUBIKON 2022: gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit 
Ein Haushaltssicherungskonzept ist notwendig und aufgestellt.
Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit per 31.12.2021: 0 €
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen vorläufiges Ergebnis 2021: 442.577,51 € 
(Nachzahlung Gewerbesteuer)
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 2022: -114.000 €
Mehrbelastung Kreisumlage: 87.600 €

Gemeinde Sukow-Levitzow:
RUBIKON 2022: gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit 
Ein Haushaltssicherungskonzept ist notwendig und aufgestellt.
Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit per 31.12.2021: 0 €
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen vorläufiges Ergebnis 2021: -25.462,06 € 
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 2022: -175.800 €
Mehrbelastung Kreisumlage: 41.300 €
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Gemeinde Thürkow:
RUBIKON 2022: gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit 
Ein Haushaltssicherungskonzept ist notwendig und aufgestellt.
Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit per 31.12.2021: 805.200 €
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen vorläufiges Ergebnis 2021: 345.395,51 € 
(Nachzahlung Gewerbesteuer)
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 2022: -196.400 €
Mehrbelastung Kreisumlage: 45.100 €

Gemeinde Warnkenhagen:
RUBIKON 2022: weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit 
Ein Haushaltssicherungskonzept ist notwendig und aufgestellt.
Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit per 31.12.2021: 26.000 €
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen vorläufiges Ergebnis 2021: -143.126,31 € 
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 2022: -97.800 €
Mehrbelastung Kreisumlage: 23.700 €

Außerdem wurden und werden vom Landkreis Leistungen mitfinanziert, die nicht zu den 
unmittelbaren Aufgaben eines Landkreises zählen. Beispielhaft soll nur der bisherige 
Defizitausgleich des Flughafens genannt sein, der ab 2022 vollständig wegfallen müsste und 
die Kreisumlage entlasten sollte. Gibt es hierfür bereits messbare Ergebnisse?

Es stellt sich auch die Frage, ob der Landkreis rechtzeitig alle Möglichkeiten außerhalb der 
Kreisumlage ausgeschöpft hat, um seine Erträge und Einzahlungen zu erhöhen und 
gleichzeitig Aufwendungen und Auszahlungen auf das Nötigste zu reduzieren. 

Sind die Erträge und Einzahlungen aus der Verkehrsüberwachungstechnik, die neu 
angeschafft werden soll, vollständig geplant?

Eine Vorausschau auf den Finanzplanungszeitraum bis 2027 wird nicht gegeben. Wie hoch 
sind die Umlagen in den Folgejahren?

Erfolgt eine Deckung der Defizite durch die positiven Vorträge der vergangenen Jahre?

Sind die Abrechnungsbeträge und Abschlagszahlungen der Mittel nach dem BTHG 
periodengerecht eingeplant worden, damit die kreisangehörigen Gemeinden und Städte nicht 
in Vorfinanzierung gehen müssen. 

Die Gemeinden sind weiterhin bestrebt, die ihnen zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 
sparsam und wirtschaftlich einzusetzen. Das gleiche erwarten sie auch vom Landkreis. 

Seitens des Amtes wurde mehrfach und wiederholt auf die Unterfinanzierung der Gemeinden 
allein schon für die Pflichtaufgaben hingewiesen. Das sollte der Landkreis auch tun. 

Der ständig steigende Finanzbedarf ermöglicht es den ehrenamtlichen Bürgermeistern und 
Gemeindevertretungen zunehmend nicht mehr, eigene Vorhaben für die Gemeinde 
umzusetzen, die dazu geeignet sind, die finanzielle Lage oder auch die gemeindliche 
Gemeinschaft zu fördern. Das Ehrenamt verwaltet nur noch einen Mangel. Es besteht somit 
die Gefahr, dass es noch weitaus schwieriger werden könnte, genügend Bürgermeister und 
Gemeindevertreter zu finden und zu motivieren.



Die in diesem Schreiben angegebene E-Mail-Anschrift ist z. Z. nicht für den elektronischen Rechtsverkehr nutzbar.

Öffnungszeiten der Amtsverwaltung Bankverbindungen der Amtskasse
Montag, Dienstag, Donnerstag und  Freitag 8.00 – 12.00 Uhr 
außerdem Dienstag von 14.00 – 18.00 Uhr, Donnerstag von 
14.00 – 16.00 Uhr und nach Vereinbarung

Raiffeisenbank Malchin  (BLZ 150 616 98) Nr.  228850
IBAN: DE15 1506 1698 00002288 50  BIC: GENODEF1MAL
Ostseesparkasse Rostock (BLZ 130 500 00) Nr. 0770001130
IBAN: DE79 1305 0000 0770 0011 30  BIC: NOLADE21ROS

E:\enaio\services\OS_DocumentViewer\data\temp\os_781505
7850274193623.doc

 

Bund und Land haben eine auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen 
sicherzustellen, damit auch künftig die im Grundgesetz verankerte kommunale 
Selbstverwaltung realisiert werden kann.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Karin Zillmann
Leitende Verwaltungsbeamtin



Amt Neubukow-Salzhaff
Alt Bukow, Am Salzhaff, Bastorf, Biendorf, Carinerland,

Landkreis Rostock
Stadt Ostseebad Rerik 01. Dez. 20%

Der Amtsvorsteher Poststelle
Amt Neubukow-Salzhaff - Panzower Landweg 1 

- 18233 Neubukow

Landkreis Rostock
z. Hd. Frau Beigeordnete Kerl
Postfach 14 55
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Telefon E-Mail: Telefax Datum Unser Zeichen
(038294) 70210 amt@neubukow-salzhaff.de (038294) 70255 Neubukow, 30.11.2022

Stellungnahme des Amtes Neubukow-Salzhaff für die amtsangehörigen Gemeinden
hier: Durchführung des Interessenabwägungsverfahrens zum Doppelhaushaltes 2023 / 2024

des Landkreises Rostock

Sehr geehrte Frau Beigeordnete Kerl,

im Rahmen des Interessenabwägungsverfahrens nehmen wir Stellung zu den Planungen des
Landkreises zum Doppelhaushalt 2023 / 2024.

Den vorgelegten Haushaltsentwurf für den Doppelhaushalt 2023/202 lehnen wir ab und fordern
den Landrat und die Kreisverwaltung zu einer deutlichen Nachbesserung auf. Unsere Forderun-
gen begründen wir mit den nachfolgenden aufgeführten Punkten:

1. Die Kreisumlage des Doppelhaushalts 2023/2024 wird mit einem Quotienten von 44,50 v. H.
veranschlagt. Trotz einer gestiegenen Kreisumlagegrundlage (s. Orientierungserlass des
Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V vom 26.09.2022) gegenüber der gültigen
Umlagegrundlage für die Nachtragshaushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2021/2022 soll der
Erhebungsquotient um mehr als 4 Prozent erhöht werden.

Dies bedeutet für unsere amtsangehörigen Gemeinden folgende finanzielle Mehrbelastungen
gegenüber der Nachtragshaushaltssatzung 2022 des Landkreises Rostock:

für den Geltungszeitraum des Doppelhaushaushalts 2023/2024

Alt Bukow ca 90.000,00 EUR
Am Salzhaff ca 101.800,00 EUR
Bastorf ca 141.400,00 EUR
Biendorf ca 174.200,00 EUR
Carinerland ca 166.400,00 EUR
Stadt Ostseebad Rerik ca 247.200,00 EUR

Der Landkreis Rostock bleibt die Nachweisführung schuldig, welche Gründe für diese geplante
erhebliche Umlagenerhöhung angeführt werden. Der Landkreis begründet in keinster Weise,
womit die Mehrbedarfe bei den Auszahlungen / Aufwendungen und Auszahlungen begründet
sind.
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3. Durch den Landkreis Rostock werden keine detaillierten Aussagen über die Stellenplanent-
wicklung und die tatsächliche Stellenbesetzung getätigt. Hierzu erwarten wir eine übersichtli-
che Darstellung in Form eines Soll-Ist-Vergleiches, um mögliche Kostenentwicklungen ein-
schätzen und beurteilen zu können. Wir sind der Überzeugung, dass aufgrund der IST-
Situation gegenüber dem Stellenplan mögliche Kosteneinsparungen gegeben sind. Gleichzei-
tig fordern wir zum wiederholten Male die Nachweisführung eines entsprechenden Personal-
entwicklungskonzeptes, aus dem sich die mittelfristige und strategische Personalkostenent-
wicklung nachvollziehbar ableiten lässt.

Gegenüber der im November 2022 verabschiedeten Nachtragshaushaltssatzung 2022 plant
der Landkreis Rostock nunmehr einen weiteren erheblichen Stellenzuwachs von 68,350 Voll-
zeitäquivalenten (Nachtrag 2022: 1.091,895 VzÄ, 2023/2024: 1.160,245 VzÄ). Der Landkreis
Rostock legt im Zuge des laufenden Interessenabwägungsverfahrens hierfür keine nachvoll-
ziehbaren Begründungen gegenüber unseren amtsangehörigen Gemeinden dar. Einzig und
allein aus den öffentlichen Printmedien erfahren die amtsangehörigen Gemeinden, wodurch
die massiven Personalaufstockungen teilweise verursacht werden. So berichtete die Ostsee-
zeitung in der Lokalausgabe Bad Doberan am 08.11.2022, dass der Landkreis Rostock ein
„neues Amt für Digitalisierung“ plane. Hierfür werden laut OZ-Artikel 26 Arbeitsplätze neu ge-
schaffen. Neben innerbetrieblichen Umsetzungen sowie vier neu geschaffenen Personalstellen
(bereits im Nachtragshaushalt 2022 eingeplant) werden in diesem Zug noch einmal zusätzlich
zehn neue Personalstellen im Doppelhaushalt 2023 / 2024 finanziell veranschlagt. Über die
Erfordernisse des weiteren Stellenzuwachses im Umfang von 58,350 Vollzeitäquivalenten lie-
gen keine Informationen vor.

In diesem Zusammenhang stellt sich zudem die Frage, ob es der Wille der Landkreisverwaltung
ist, wesentliche Informationen zu einem Interessenabwägungsverfahren der „kommunalen
Selbstverwaltung“ in gewohnter Weise vorzuenthalten und das Verfahren eher über die öffent-
lichen Medien auszutragen? Die mangelnden Ausführungen und Begründungen sind aus Sicht
unserer amtsangehörigen Gemeinden wichtige Argumente, das laufende Interessenabwä-
gungsverfahren in der Sache zu beanstanden.

Das Amt Neubukow-Salzhaff hat im Auftrag der amtsangehörigen Gemeinden im Zeitraum vom
23.05. bis 31.05.2022 intensiv vom Recht auf Akteneinsichtnahme zum Ersten Verwaltungs-
entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 des Landkreises Rostock Gebrauch ge-
macht. Die Prüfungsergebnisse wurden in einer Präsentation mit Status vom 17.06.2022 (An-
lage 1) zusammengefasst. Die amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Neubukow-Salzhaff
haben den Landrat und den Landkreis Rostock im Zuge der beiden Interessenabwägungsver-
fahren zur Nachtragshaushaltssatzung 2022 aufgefordert, die in Anlage 1 aufgeführten „Vor- ©schläge zu aufwands- und auszahlungsseitigen Kostenoptimierungen“ sowie die weiterführen-
den Handlungsempfehlungen umzusetzen.

Inwiefern auf die v. g. Handlungsempfehlungen eingegangen ist bzw. wird, kann aus den vor-
liegenden Unterlagen nicht abgeleitet werden. Jedoch lassen die vorliegenden Planungsunter-
lagen zum Doppelhaushalt 2023 / 2024 eher vermuten, dass diese nicht berücksichtigt werden.

Das wirft die Frage auf, ob tatsächlich der aus Art. 28 Abs. 2 GG ableitbare Grundsatz des
Gleichrangs der finanziellen Interessen der kommunalen Gebietskörperschaften gewahrt wird.
Die amtsangehörigen Gemeinden behalten sich im Rahmen eines potentiellen Widerspruchs-
verfahrens in der Sache vor, eine „einseitige und rücksichtslose Durchsetzung des landkreis-
seitigen Finanzbedarfs gegenüber den Gemeinden“ im Rahmen des Doppelhaushalts 2023 /
2024 zu überprüfen (Vgl. Urteil BVerwG 8 C 30.20 vom 27.09.2021).
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Der Landkreis Rostock wird von uns aufgefordert, seine Beteiligungen an wirtschaftlich unren-
tablen Betrieben, betriebsähnlichen Unternehmungen, Sondervermögen o.ä. auf ein erforder-
liches Minimum zurückzuführen. Vor allem ist im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger
darauf hinzuwirken, dass von Beteiligungen, die keinen tatsächlichen Mehrnutzen für die Öf-
fentlichkeit des Landkreises Rostock bringen, Abstand genommen wird. In diesem Zusammen-
hang verweisen wir auf unsere Ausführungen in Anlage 1.

Wir fordern den Landkreis Rostock auf, seine freiwilligen Aufwendungen und Auszahlungen zu
überprüfen und eine deutliche Senkung herbeizuführen. Zu benennen ist hier das Bachlach-
Theater. Wir fordern eine deutliche Konzentration auf den Pflichtaufgabenbereich. Dies ist zu
Recht auch immer die Forderung der Kommunalaufsicht gegenüber den Kommunen, wenn es
darum geht, die dauernde Leistungsfähigkeit zu sichern.

Aus den genannten Gründen können wir die geplante Festlegung der Höhe der Kreisumlage nicht
nachvollziehen und weisen diese ausdrücklich zurück. Der Landkreis Rostock hat aus unserer
Sicht den Doppelhaushalt 2023 / 2024 nicht gemäß dem Prinzip von Sparsamkeit und Wirtschaft-
lichkeit aufgestellt und belastet mit der geplanten Kreisumlage die Kommunalhaushalte überpro-
portional. Wir fordern eine deutliche Absenkung der Kreisumlage.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Freundliche Grüße
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Prüfungsergebnisse der Akteneinsicht vom 23.05. bis 31.05.2022 zum1. NTH 2022
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Inhalte

| Durchführung der Akteneinsichtnahme im Zeitraum vom 23.05.2022 - 31.05.2022

Il Ergebnisse des Teams „Jahresabschlüsse | Beteillgungsmanagement“

Ill. Ergebnisse des Teams „Personalwesen“

IV. Ergebnisse des Teams „Freiwilligkeitsaufgaben | Beteiligungen an Kulturbetrieben"

V. Weitere Handlungsempfehlungen
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n g / el/ Durchführung der Akteneinsicht

Grundlagen

Die Akteneinsichtnahme wurde mit Schreiben vom 07.04.2022 beantragt. Mit Schreiben vom 03.05.2022 wurden durch den Landkreis Rostock verschiedene
Terminvorschläge kommuniziert. Es wurden drei Termine für die Akteneinsichtnahme vereinbart.

Die Akteneinsichtnahme erfolgte themenschwerpunktbezogen. Hierzu wurden drei Teams gebildet:

Team 1 Jahresabschlüsse | Beteiligungsmanagement

Team 2 Personalwesen

Team 3 Freiwilligkeitsaufgaben | Beteiligungen an Kulturbetrieben

Der Landkreis Rostock stellte ein aus mehr als 4.700 Seiten bestehendes Informationspaket bereit. Nach erfolgtem Vorort-Termin übermittelte der Landkreis
Rostock einen Link, unter dem alle Unterlagen zu finden sind:

https://www.landkreis-rostock.de/allris/vo020?VOLFDNR=1001062&refresh=false& TOLFDNR=1005708

Hemmnisse:

« Erläuternde Ausführungen zu Haushaltsanmeldungen der Fachbereiche für die NTH-Planung in den Teilhaushalten (THH) fehlten teilweise im Vorbericht.

« Eine Einsicht in einzelnen Sachkonten in den Produkthaushalten konnte nicht erfolgen. Diese detaillierten produktsachkontenbezogenen Übersichten
wurden nicht ausgereicht.



/. Ergebnisse des Teams ‚Üahresabschlusse | Beteib; Igungsmaragement

Jahresabschlüsse
Der Landkreis Rostock hat seine Jahresabschlüsse bis 31.12.2017 festgestellt. Der Landkreis ist somit nicht seinen Verpflichtungen im Sinne von & 120 Abs. 1

i. V. m. 8 60 Abs. 5 KV M-V nachgekommen. Dadurch ergeben sich aus den vorläufigen Jahresergebnissen erhebliche „Spielräume“, die maßgeblich noch die
Jahresergebnisse und somit die aktuell zugrunde gelegten Ergebnisvorträge beeinflussen können

Mittelfristige Finanzplanung

Entwicklung der Kreisumlage

Der Landkreis Rostock kann den Haushaltsausgleich im Sinne von & 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik bis 31.12.2025 darstellen. Dafür werden wohl auch dauerhaft
die generierten Mehreinnahmen aus der im NTH 2022 geplanten Kreisumlageerhöhung eingeplant. Im Vorbericht auf den Seiten 24 bis 26 sind keine
Erläuterungen zu den Entwicklungen in der Periode 2023 bis 2025 dargelegt

Entwicklung des Kreditwesens

Der Landkreis weist seit 2017 keine Kassenkredite (s. Vorbericht, S. 31 und 32) aus. Aus Muster 5a ist ersichtlich, dass der Landkreis zum 31.12.2022 mit
einem Liquidmittelbestand von 3.104,0 TEUR (Zeile 11) plant. Eine Liquiditätslücke ist nicht dargelegt

Der Landkreis plant Sondertilgungen in den folgenden Perioden

2022 899,2 TEUR

2023 - 2025: 1.192,8 TEUR

Es ist zu empfehlen, die o.g. geplanten Sondertilgungen nicht auszuführen und auf Möglichkeiten der Darlehensumschuldungen zu überprüfen

© ®



/ Ergebnisse des Teams „Uahresabschlusse | Deteitigungsmanagemert “

Darstellung des Haushaltsausaleichs

Aus Muster 5a ist ersichtlich, dass der Landkreis zum 31.12.2022 den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 60,2 TEUR
(Zeile 10, Spalte 1) darstellt.

Gemäß $ 43 Abs. 6 KV M-V ist der Haushalt in der Planung und Rechnung auszugleichen. Mit Blick auf Abs. 7 sollte aus politischer Sicht der Denkansatz
diskutiert werden, dass der Kreistag für den Landkreis einen unausgeglichenen Nachtragshaushalt 2022 mit einer überschaubaren Kassenkreditaufnahme
beschließt. Dadurch würde die Obere Rechtsaufsichtsbehörde beim Innenministerium M-V „gezwungen sein“, im Zuge des Genehmigungsverfahrens

« Vorgaben zur Verbesserung der Haushaltslage darzulegen und

“ konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage einzufordern.

Es besteht ein konkretes Risiko darin, dass zur Verbesserung der Ertragslage die Forderung zur Anpassung der Kreisumlage aufgestellt wird. Jedoch wird es
dann auch die konkrete Forderung geben, die tatsächlichen Einsparmöglichkeiten

« im Pflichtaufgabenbereich zu konkretisieren und umzusetzen,

“ im Freiwilligkeitsbereich verstärkt das Engagement zu kürzen und

“ möglicherweise vom Landkreis Rostock die Aufstellung eines mittelfristig wirkenden Haushaltssicherungskonzeptes oder ein weitergehendes
Haushaltsstrukturkonzept einzufordern. Dies wäre auch jährlich fortzuschreiben und ist von der Aufsichtsbehörde auch auf seine Umsetzung zu überprüfen.



/. Ergebnisse des Teams „Vahresabschlüsse | Beteitigangsmanagement”

Beteiligungsmanagement

rebus Regionalbus Rostock GmbH

Zitat aus Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 der rebus Regionalbus Rostock GmbH (Seite 1):

Eine finanzielle Mehrbelastung für den Haushalt des Landkreises ist kurzfristig noch nicht eingeplant, da rebus die fehlenden Mittel aus den Verbindlichkeiten
gegenüber dem Landkreis und aus Rücklagen generiert, die voraussichtlich bis zum Ende der aktuellen Dienstleistungsperiode (31.12.2025) ausreichen wird

Zitat aus Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2022 des Landkreises Rostock (Seite 22) i. V. m. Vorbericht zur 1. Änderung des Wirtschaftsplan der rebus
Regionalbus Rostock GmbH

2022
Folge:

Landkreis Rostock 1. Nachtragsplan
Ausweisung einer Mehrbelastung beim Zuschuss an die rebus GmbH

werden und dass die Aufgabenträger gegenüber ihren Auftragnehmern nicht finanziell
in Vorleistung gehen müssen. im 1. NTH des Landkreises von 1.200,0 TEUR
Weiter stehen ab Juli 2022 Tarifverhandlungen mit Verdi zum TVN an. Auch die
Berücksichtigung der Angebotsmaßnahmen und der Ausrüstung der Fahrzeugflotte Eine Prüfung des Zeitintervalls für die Investitionen in die Fahrzeugflotte
mit neuer Vertriebs- und Informationstechnologie,im Rahmen des
Klimaschutzprojektes „Mirror“, machten eine Anpassung des Wirtschaftsplans 2022 und in die Angebotserweiterung, > s. Personaleinstellungsoffensive, sollte
unumgänglich.

Unter anderem werden für die Angebotserweiterungen 21 neue Busse angeschafft und eingeleitet werden.
25 KOM-Fahrer zusätzlich eingestellt. Der Kreistag hat die Umsetzung des Projektes
Mirror in seiner Sitzung am 14.12.2021 beschlossen. Die Finanzierung der Eigenmittel
soll über einen Abbau der Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis seitens der
rebus erfolgen. Damit sind die im Wirtschaftsplan 2022 für den Verlustausgleich fest
eingeplanten Mittel nicht mehr verfügbar und müssen demzufolge zukünftig aus dem
Kreishaushalt erbracht werden.

®



W. Ergebnisse des Teans „Jahresabschlässe | Deteitigangsmanagemert “

Planungsverband Region Rostock
Die Verbandsversammlung des Planungsverbandes Region Rostock hat auf der
Sitzung am 07.12.2021 mehrheitlich den Beschluss zur Haushaltssatzung 2022Ausweisung einer Mehrbelastung beim Zuschuss an den Planungsverband gefasst. Mit der Satzung erhöhl sich die anteilige Umlage für den Landkreis Rostock
für 2022 auf 161.132 EUR (2021: 44.261 EUR). Eine Erhöhung der Umlage war zwarRegion Rostock im 1. NTH 2022 des Landkreises von 84,1 TEUR bereits im Doppelhaushalt 2021/2022 im Teilhaushalt Kreisentwicklung mit
70.000 EUR pro Jahr eingeplant; die endgültige Umlagehöhe für 2022 hat sich jedoch
erst im 2. Halbjahr 2021 konkretisiert.> Eine Prüfung der geplanten Personaleinstellungen für das
Grund für die deutliche Erhöhung ist die durch die Verbandsversammlung in 2021
beschlossene strategische Ausrichtung des Planungsverbandes zurRegionalmarketing wäre zu prüfen.
„umsetzungsorientierten Regionalentwicklung“. Dies beinhaltet neben der Fortführung
laufender Maßnahmen auch die Übernahme neuer Aufgaben und führt insgesamt zu
erhöhten Personal- und Finanzbedarfen. Dazu gehören:

. Übernahme von zwei Personalstellen für die Geschäftsstelle der
Regiopolregion Rostock ab März 2022

2022
Schaffung von zwei Personalstellen für das Regionalmarketing ab Sommer

Finanzierung der beiden Personalstellen des Welcome Centers Region Rostock
Umsetzung des Projektes INTRO 2 im Rahmen der Förderung aus dem
Regionalbudget 2 (Eigenmittelanteil)
Umsetzung des Projektes zu Radschnellwegen im Stadt-Umland-Raum im
Rahmen der Förderung aus dem Regionalbudget 2 (Eigenmittelanteil)
fachliche Vorbereitung für die Fortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogrammes

Finanzierung von Gutachten zur Siedlungsentwicklung im Rahmen des MORO
Projektes „A future for lagging regions“ (Eigenmittel, vollständige
Refinanzierung)

Seite 23
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(Hl. Ergebnisse des Teams ‚Personalwesen

Personalentwicklung des Landkreises Rostock

Nach dem Zusammenschluss der beiden Landkreise Bad Doberan und Güstrow zum Landkreis Rostock wies die Stellenplanentwicklung im Jahr 2012
insgesamt 919,020 Vollzeitäquivalente (VzÄ) aus. Davon waren 628,630 VzÄ für die Kernverwaltung und 290,390 VzÄ für die nachgeordneten Einrichtungen
ausgewiesen. Mit Beschluss des Doppelhaushaltes 2021/2022 wird in der Stellenplanentwicklung ein Stellenumfang von mittlerweile 1.077,895 VzÄ (Aufteilung:
820,875 VzÄ | 257,020 VzÄ) dargelegt.

Personalentwicklung nach 10 Jahren Kreisgebietsreform

* Die Stellenplanentwicklung ist im Gesamtumfang um 158,875 VzA gestiegen. Die Stellenplanentwicklung ist insgesamt um 17,3 v. H. gestiegen

« Die Stellenplanentwicklung in der Kernverwaltung ist um 192,245 VzA gestiegen. Die Stellenplanentwicklung hat sich um 30,6 v. H. in der Kernverwaltung
erhöht

« Die Stellenplanentwicklung sieht für die nachgeordneten Einrichtungen einen Stellenanteil von 257,020 VzA vor. Davon entfallen 103,000 VzA auf das
Jobcenter.

Personalentwicklung It. 1. NTH 2022

Mit dem 1. NTH 2022 werden 15,000 VzA zusätzlich für die Kernverwaltung geplant. Davon entfallen auf das

Amt für Personal und Organisation (Amt 11) - Sachgebiet Informationstechnik 4,000 VzA, davon 2 Stellen /EG 9a, 1 Stelle / EG 10, 1 Stelle / EG 11

Kreisordnungsamt (Amt 32) - Sachgebiet Bußgeldstelle 5,000 VzA, davon 4 Stellen /EG 55, 1 Stelle /EG 6

Sozialamt (Amt 50) - Sachgebiet Integration und Unterbringung von Flüchtlingen / Qualitätssicherung

6,000 VzA, davon 1 Stelle /EG 7, 1 Stelle / EG 8, 2 Stellen / EG 9a
2 Stellen / EG 9b

©



(HH. Ergebnisse des Teams ‚Personalwesen

Finanzielle Auswirkungen des Stellenmehrbedarfs in der Kernverwaltung It. 1. NTH 2022

Jahr 2022 Jahr 2023* Jahr 2024* Jahr 2025*

Amt 11 + 214,0 TEUR + 218,3 TEUR + 222,6 TEUR + 227,1 TEUR

Amt 32 + 173,0 TEUR + 176,5 TEUR + 180,0 TEUR + 183,5 TEUR

Amt 50 + 230,2 TEUR + 234,8 TEUR + 239,5 TEUR + 244,3 TEUR

"Annahme einer jährlichen Kostensteigerung pauschal von 2. v. H

Personalentwicklung im Amt 11
Landkreis Rostock 1. Nachtragsplan 2022

Aus dem Vorbericht (Seite 28) zum 
1. NTH 2022 des

Landkreises sind die Begründungen entnommen mit der Umsetzung gesetzlicher Anforderungen des E-Government-Gesetzes und des
Online-Zugangsgesetzes konfrontiert Die wachsenden Aufgaben derEs ist kritisch zu prüfen, ob der Mehrbedarf an Personal-

ressourcen nicht auch mit einer geringeren Personal-
Informationstechnik sind in der aktuellen Struktur nicht mehr zu bewältigen. Daher ist
eine Aufstockung des Personals unvermeidbar. Geplant ist die Schaffung von 4

ausstattung umsetzbar ist. Auch die kreisangehörigen zusätzlichen Stellen. Davon sollen 2 Stellen für Fachinformatiker Systemadministration

Gemeinden müssen die genannten Aufgaben, meist ohne
entstehen, die den First Level Support abdecken, die Ausleihe und Wartung der
Technik für das mobile Arbeiten übernehmen und beispielsweise auch Umzüge

zusätzliche Personalausstattung, umsetzen. Zahlreiche innerhalb der Verwaltung begleiten. Die anderen beiden Stellen sind für das
Anwendungsmanagement geplant, um beispielsweise die Serverstruktur zuVerwaltung haben die Erbringung der IT-Dienstleistungen

neoptimieren, Fachanwendungen in das DMS einzubinden oder auch die vom Land und
ausgelagert. Insofern nur zwei Stellen besetzt würden vom Bund bereitgestellten Fachanwendungen zu betreuen.

nekönnten Personalkosten per anno in Höhe von ca. 100,0 EUR eingespart werden

©



A Ergebnisse des Teams 
v 

Personalwesen“

Personalentwicklung im Amt 32:

Aus dem Vorbericht (Seite 28) zum 1. NTH 2022 des Kreisordnungsamt

Landkreises sind die Begründungen entnommen. Auf Grund von Kostensteigerung wurde der Vertrag mit dem Dienstleister für
Geschwindigkeitsmessungen zum 31.12.2021 gekündigt. EineDie Wirtschaftlichkeitsprüfung wurde nicht eingesehen.
Wirtschaftlichkeitsüberprüfung vom 11.12.2020 ergab, dass

Die Aufwendungen für die Beauftragung des Dienstleisters Geschwindigkeitsmessungen durch eigenes Personal des Landkreises Rostock
konnten mangels Vorliegen des Produkthaushaltes nicht wirtschaftlicher wären. Am 18.01.2021 wurde durch den Leiter Dezernat Il entschieden

näher untersucht werden. die Geschwindigkeitsmessungen künftig eigenständig durchzuführen. Dazu sind 5

Neben den Personalkosten von jährlich mind. 173,0 TEUR
weitere Sachbearbeiter (4 SB Geschwindigkeitsmessung, 1 SB Bildaufbereitung) im

Kreisordnungsamt SG Bußgeldstelle notwendig.
erfolgen umfangreiche Investitionen in die erforderliche

Technik in Form von zwei Messwegen und Messgeräten. Hierfür sind im 1. NTH 2022 des Landkreises zusätzliche Investitionskosten in Höhe von 74,8 TEUR

geplant. Die Abschreibungsbelastungen im Ergebnishaushalt betragen bei einer linearen Abschreibung über 10 Jahre per anno 7,5 TEUR.

Personalentwicklung im Amt 50:

Hierzu erfolgte keine weitergehende Untersuchung.



(I. Ergebnisse des Teams „Personalwesen“

Ungeklärte Personalaufwendungen Landkreis Rostock 1. Nachtragsplan

Im 1. NTH 2022 des Landkreises Rostock werden im Teitnaushal 04 Personal und Organisation
verarmacetich Hoc Dr. Burgerner
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»Die Im Vorbericht (Seite 20) dargelegten Ausführungen zu Wahrssergebnis des Teühaushaltes nach Verrechnung der
Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der
Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzügken

Den finanziellen Mehrbelastungen im THH 13 - Gesundheit -
lassen keinen eindeutigen Zusammenhang erkennen.
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(Ergebnisse des Teams 

, 
Personalwesen“

Deckungspotential „Personalaufwendungen“

Jahr 2021

Stellenplan SOLL: 820,875 VzÄ

Stellenplan IST zum 30.06.2021: 758,130 VzÄ > unbesetzte Stellen: 62,745 VzÄ

Annahme:

Die zum 30.06.2021 ausgewiesenen unbesetzten Stellen waren im Zeitraum vom 01.01. - 30.09.2021 unbesetzt, so dass geplante Personalaufwendungen
tatsächlich nicht ausgezahlt (eingespart) wurden. Für die Personalaufwendungen wurden alle Stellen mit einer EG 8, Stufe 1, im Durchschnitt berechnet.

Minderausgaben für den Personalaufwand in 2021: 1.721,4 TEUR

> Deckungspotential, u.a. für die Darstellung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt (FHH), in Form besserer vorläufiger Jahresergebnisse gegenüber

Plan 2021 und i. d. F. positiverer Ergebnisvortrag in die Haushaltsfolgejahre > Wirkung erst mit DH 2023/2024
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Preiniligkeitsaußgaber | Beteiligung ar

Kaltarbetzieben “
Grundlagen

Im Wesentlichen sind die Aufwendungen / Auszahlungen und Erträge / Einzahlungen im THH 12 - Bildung und Kultur dargestellt. Im Rahmen der Akteneinsicht
wurde der Fokus im Wesentlichen auf die Untersuchung des Kulturbereichs gelegt. Der Sektor „Bildung“, hier vor allem die Schulen, wurden nicht untersucht.
Hierzu wird auf die vom Landkreis Rostock ausgereichten Haushaltsunterlagen verwiesen.

Grundsätzlich wird empfohlen, zunächst alle vorgeschlagenen Kürzungen / Reduzierungen It. Übersicht des Landkreises vom 24.05.2022 in Bezug auf den
Freiwilligkeitsbereich umzusetzen.

Stellenplan- und Kostenentwicklung in ausgewählten Bereichen des freiwilligen Aufgabenbereichs

Einrichtung (Produkt) Stellenbedarfe in VzÄ Jahr 2022 Jahr 2023* Jahr 2024* Jahr 2025*
2021 2022 in TEUR

Wissenschaftliche Museen und Sammlungen - k.A k.A 34,7 36,1 36,8Thünengut in Alt Tellow (25101) 35,4

Kreismedienzentrum des Landkreises Rostock
1,500 45,0 45,9(25203) 1,500 46,8 47,7

Ernst-Barlach-Theater (26100) 4,334 4,334 249,7 254,7 259,8 265,0

Kreismusikschule (26301) 28,953 28,953 2.468,6 2.518,0 2.568,4 2.619,8

Volkshochschule des Landkreises mit beiden
8,083 8,383Regionalstellen (27101) 716,1 730,4 745,0 759,9

Heimat- und sonstige Kulturpflege (28100) 1,000 1,000 34,7 35,4 36,1 36,8

"Annahme einer jährichen Kostensteigerung pauschal von 2 v.H.

©
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Zt\ AUT D/V. Ergebnisse des Teams ‚Freiniigkeitsaufgaben | Beteiligung an
Kalktarbebrieben"

Wissenschaftliche Museen und Sammlungen im Thünen-Gut Alt Tellow (Produkt 25101)

Die Haushaltsbelastung wird geplant im Ergebnishaushalt zum Kernhaushalt 2022: Fehlbetrag von - 271,2 TEUR

1. NTH 2022: Fehlbetrag von - 421,2 TEUR

Die zusätzliche Haushaltsbelastung mit einem Fehlbetrag von -150,0 TEUR ist It. Übersicht vom 24.05.2022 zur Reduzierung vorgeschlagen.

Weiterhin sollte die im 1. NTH 2022 eingestellte Investitionsmaßnahme mit der Bezeichnung 122510110001 - Informationscube ThünenLand Tellow mit einem
Ansatz von 50,0 TEUR auf ihre vollständig Kürzung überprüft werden.

Grundsätzlich ist eine Wirtschaftlichkeitsprüfung indiziert. Weiterhin wäre zu prüfen, ob der Landkreis Rostock eine/n dauerhafte/n Beteiligung bzw. Betrieb mit
einem tendenziell steigenden Fehlbetrag von mehr als 270,0 TEUR per anno finanziell aufrechterhalten kann.

Ernst-Barlach-Stiftung (Sachkonto 251010.54159000)

Der Landkreis Rostock ist Mitstifter an der Ernst-Barlach-Stiftung. Die Aufwendungen werden im Produktsachkonto 251011.54159000 dargestellt. Der Landkreis
bezuschusst die Stiftung seit 2021 in Höhe von 88,0 TEUR. Dieser Betrag ist im 1. NTH 2022 des Landkreises auch ohne Kürzung weiter eingestellt.

Grundsätzlich ist eine Entscheidung zu treffen, ob sich der Landkreis nicht aus der Stiftung zurückzieht.
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Preinitbigkeitsaußgaben | Beteiligung an

Kaktarbetrieben “
Kreismedienzentrum Landkreis Rostock (Produkt 25203)

Die Haushaltsbelastung wird geplant im Ergebnishaushalt zum Kernhaushalt 2022: Fehlbetrag von - 213,4 TEUR

1. NTH 2022: Fehlbetrag von - 213,4 TEUR
Es sollte die im 1. NTH 2022 eingestellte Investitionsmaßnahme mit der Bezeichnung 122520300001 mit einem Ansatz von 3,8 TEUR auf ihre Kürzung
überprüft werden.

Weiterhin sollte geprüft werden, ob die Ausgaben für das Kreistagsblatt in Höhe von 124 ‚0 TEUR reduzierbar sind. Die Möglichkeiten der digitalen
Kommunikationswege können beispielsweise Aufwendungen / Auszahlungen für den Druck (Print) reduzieren. Eventuell lassen sich auch Kostensenkungen im
Bereich Layout / Gestaltung erreichen.

Grundsätzlich ist zu überlegen, ob der Betrieb des Kreismedienzentrums in der aktuellen Form finanziell dauerhaft aufrecht zu erhalten ist.

Ernst-Barlach-Theater (Produkt 26100)

Die Haushaltsbelastung wird geplant im Ergebnishaushalt zum Kernhaushalt 2022: Fehlbetrag von - 369,0 TEUR
1. NTH 2022: Fehlbetrag von - 431,0 TEUR

Die zusätzliche Haushaltsbelastung mit einem Fehlbetrag von -62 ‚0 TEUR muss durch Kosteneinsparungen in allen Bereichen, ggf. auch durch den Erlass
einer haushaltswirtschaftlichen Sperre, zwingend reduziert werden.

Es sollte die im 1. NTH 2022 eingestellte Investitionsmaßnahme mit der Bezeichnung 122610000002 mit einem Ansatz von 13,9 TEUR auf ihre Kürzung
überprüft werden. Gleiches gilt für die im Jahr 2023 geplante Maßnahme mit der Bezeichnung 122610000003 - Grundsanierung und Neubau
Garderobenhaus mit Investitionskosten in Höhe von mind. 500,0 TEUR.

Grundsätzlich ist zu prüfen, ob sich der Landkreis Rostock nicht vom „Theater-Betrieb“trennt oder zumindest deutliche Kostensenkungen durch eine
(Teil)Privatisierung erreichen kann. Die aktuelle Rechtsform, wahrscheinlich als Regiebetrieb,kann nicht dauerhaft über die Erhebung der Kreisumlage von den
Gemeinden in der Fläche, die z. T. über 60 Kilometer entfernt liegen, mitfinanziert werden.

© ®



A Ergebnisse des Teams „Fr reiilligkeitsaufgaben | Beteiligung an
Kaktarbetrieben “

Heimat- und sonstige Kulturpflege (Produkt 28100)

Die Haushaltsbelastung durch Zuschüsse und Zuwendungen an Vereine, Vereinigungen und sonstige Institutionen (kurz: Vereinsförderung) belaufen sich
insgesamt im 1. NTH 2022 auf 136,0 TEUR. Die geplanten Auszahlungen an das Landschulmuseum Göldenitz in Höhe von 80,0 TEUR muss noch deutlicher
gegenüber dem Vorschlag des Landkreises vom 24.05.2022 (geplante Reduzierung um 50,0 TEUR) reduziert werden. Die geplanten Aufwendungen /
Auszahlungen mit einer Gesamthöhe von 54,0 TEUR an Vereine oder für volkskünstliche Maßnahmen sind zu reduzieren > Reduzierungen sind laut Übersicht
vom 24.05.2022 nicht vorgesehen.

Der Landkreis Rostock muss bei der mittelfristigen Finanzplanung prüfen, ob grundsätzlich jährlich 136,0 TEUR für diese Form der Vereinsförderung
bereitgestellt werden müssen.

Sportförderung (Produkt 42102 und 42103)

Der Landkreis Rostock muss bei der mittelfristigen Finanzplanung prüfen, ob grundsätzlich jährlich 332,5 TEUR für die Sport- und Breitensportförderung
bereitgestellt werden müssen. In den genannten Aufwendungen sind auch Personalaufwendungen enthalten. Diese wurden auf ihren Umfang nicht näher
untersucht.

Kreismusikschule (Produkt 26301)

Das geplante Investitionsvorhaben „Neubau Kreismusikschule ist grundsätzlich zu hinterfragen.

Für die Umsetzung der Maßnahme ist im 1. NTH 2022 die Investitionsmaßnahme mit der Bezeichnung 122630100003 und einem Ansatz von 10,0 TEUR auf

- Grunderwerb Stahlhof für Neubau - mit einereingestellt. Gleiches gilt für im Jahr 2023 geplante Maßnahme (Bezeichnung: 122630100004)
veranschlagten Gesamthöhe von 500,0 TEUR.

® ®



V Weitere MHandIangsempfehlangen

> vollständige Umsetzung der Reduzierungen It. Übersicht des Landkreises Rostock vom 24.05.2022, aber

die Kompensation der gestiegenen Energiekosten bei Liegenschaften des Landkreises in Höhe von 300,0 TEUR (s. Übersicht vom 24.05.2022) mussinnerhalb der jeweiligen Produkte oder jeweiligen Teilhaushalte durch Einsparungen bei anderen laufenden Aufwendungen / Auszahlungen erfolgen

Umsetzung von Maßnahmen, die von den Gemeinden im Rahmen des Interessenabwägungsverfahrens benannt wurden

Aufforderung des Landrates zum Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre im Sinne von 8 51 KV M-V mit sofortiger Wirkung durch den Kreistag

> Aufforderung des Landrates zur Aufstellung eines Haushaltsstruktur- und Haushaltssicherungskonzeptes für die Periode 2022 - 2030 durch den Kreistag

> 7 Stärkung des Pflichtaufgabensektors zu Lasten des Freiwilligkeitssektors durch

> interne Personalumsetzungen, um die gemeldeten Personalbedarfe in den Ämtern 32 und 50 mit vorhandenen Personal kurzfristig auszustatten und

Neueinstellungen zu vermeiden

> personelle Stärkung der Sachbereiche „Forderungsmanagement, insbesondere Unterhaltsvorschuss“ und „Kinder- und Jugendhilfe“

> Entwicklung eines strategischen Personalentwicklungskonzeptes

Umsetzung des Vorschlags / Prüfauftrags zur Kostenentwicklung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe von Herrn Wiechmann vom 07.06.2022

® ®
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Für Ihre Aufmerksamkeit danken wir Ihnen.

Sie haben Fragen? Dann erreichen Sie uns unter:
Telefon: (03 82 94) 702 - 30

E-Mail: m.werner@neubukow-salzhaff.de
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91 Frau Anja Kerl Bearbeiter/in: Herr Drese
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Stellungnahme zum Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in
der Haushaltssatzung 2023/2024

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrte Frau Kerl,

mit Schreiben vom 16.11.2022 teilten Sie uns den für den Landkreis Rostock in Ansatz
gebrachte Kreisumlagesatz unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Ministeriums
für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern aus dem September dieses
Jahres mit.

Leider vermisse ich die Einarbeitung der neuen Orientierungsdaten und ich kann auch in
diesem Zusammenhang die Aussage nicht nachvollziehen, dass sich dadurch an den Zahlen
nichts ändert und eine Kreisumlage in Höhe von 44,5 % weiterhin Bestand hat.

Wie Ihnen bekannt sein dürfte, erarbeiten die Kommunen, so wie wir auch, derzeit die
Haushalte für das Folgejahr.
Daher ist die Zeit für die Prüfung der Unterlagen und die Anfertigung der Stellungnahme
unangemessen kurz.

Sie führen an, dass die Erträge aus den Finanzzuweisungen des Landes und aus den Entgelten
für erbrachte Leistungen nicht ausreichen, um die Aufgaben zu finanzieren.

Leider geht aus den Ausführungen nicht hervor, wie hoch diese Fehlbeträge sind, wenn diese
durch das Land erstatten werden und dass sich das Land MV dazu verpflichtet hat,
Vorschüsse auf bestimmte zu erbringende Leistungen zu zahlen.

Kommunikation Bankverbindung Öffnungszeiten

9.00-12.00 u. 14.00-18.00 Uhr
Telefax:
Telefon: (03 82 95) 7 34-0 Ostseesparkasse Rostock Kto.-Nr. 515 001 287

BLZ 120 300 00
BLZ 130 500 00 Dienstag

E-Mail:
(03 82 95) 7 34-44 Deutsche Kreditbank AG Kto.-Nr. 100 362 Donnerstag 9.00-12.00 u. 14.00-17.00 Uhr

Internet:
info@satow.de IBAN: DE54 1305 0000 0515 0012 87
http://www.satow.de BIC: NOLADE21ROS



Sie sprechen allgemein nur davon, dass unter Ausschöpfung aller dem Landkreis zur
Verfügung stehender Ausgleichsmöglichkeiten, der Finanzbedarf nicht gedeckt werden kann
und dieses Defizit über die Kreisumlage aufgefangen werden soll.

Welche Ausgleichsmöglichkeiten und welche „Stellschrauben‘“ Berücksichtigung fanden geht
jedoch aus Ihrem Schreiben nicht hervor.

Durch die geplante Erhöhung der Kreisumlage erhöht sich die von der Gemeinde zu zahlende
Kreisumlage um weitere 356.000 €.
Durch die Erhöhung wäre es der Gemeinde nicht mehr möglich wichtige und dringend
notwendige infrastrukturelleMaßnahmen durchzuführen, welche verkehrs- und
gefahrenbedingt dringend erforderlich sind. (z.B. Ausbau und grundhafte Sanierung von zwei
Gemeindestrassen, Ausbau und Sanierung eines Gehweges entlang einer Landesstrasse
innerorts)

Des Weiteren wären weitere Bauvorhaben, bei denen Fördermittelzusagen bzw. in Aussicht
gestellte Fördermittel, nicht mehr durchzuführen.

Hiervon betnffen Ist die Versorgung und Erreichbarkeit sowie die notwendige Erweiterung
der Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten der Gemeinde.

Viele Gemeinden des Landkreises werden durch diese Höhe der Kreisumlage vor erhebliche
Probleme gestellt und werden Ihren Bürgern nicht vermitteln können, warum neben den
vielen Erhöhungen der Preise im täglichen Leben (Ukrainekrieg, Pandemie, Corona), nun es
auch nötig wird, die Steuer in allen Bereichen zu erhöhen, damit die Kommune diese
geforderte Kreisumlage noch ausgleichen können.

In diesem Zusammenhang darf ich Sie bitten, diese Entscheidung nochmals zu überdenken
und Ihren Haushalt dahingehend zu überarbeiten.

Mit fre lichen Grü

ad,
Matthias Drese
Bürgermeister



 
 
 
 

Sprechzeiten des Amtes: Bankverbindungen:  Sprechzeiten des Bürgermeisters: 

Dienstag   9.00 - 11.30 Uhr Deutsche Kreditbank AG Berlin Ostseesparkasse Rostock Dienstag 17:00 – 18:00 im Gemeindebüro 
                    14.00 - 16.00 Uhr IBAN:  IBAN: Hauptstraße 58 
Mittwoch   9.00 - 11.30 Uhr DE80 1203 0000 0000 1028 71 DE80 1305 0000 0505 0666 61 18211 Bargeshagen 
Donnerstag   9.00 - 11.30 Uhr SWIFT-BIC: BYLADEM1001 SWIFT-BIC: NOLADE21ROS Telefon: 038293/62279 
                     13.00 -17.00 Uhr    

und nach Vereinbarung    

 

GEMEINDE ADMANNSHAGEN-BARGESHAGEN 

 
Der Bürgermeister 

 

c/o Amt Bad Doberan-Land 
Kammerhof 3, 18209 Bad Doberan 

  Telefon:038203/701-0 
  Telefax:038203/70140 
  E-Mail: info@doberan-land.de 

  
Amt Bad Doberan-Land  Kammerhof 3  18209 Bad Doberan   
   
   

Landkreis Rostock  
Der Landrat 
Amt für Finanzen und Controlling 
Haushalt und Controlling 
 
Nur per mail 
 

  
  
  
  
30.11.22  

 
 
Kreisumlage 2023 und 2024 
hier: Stellungnahme der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen 
 
 
Sehr geehrte Frau Kerl, sehr geehrte Frau Krüger, 
sehr geehrte Mitglieder des Kreistages, 
 
ich danke Ihnen für Möglichkeit zur Einreichung einer Stellungnahme.  
 
Nachdem der Haushalt meiner Gemeinde für das laufende Haushaltsjahr durch die nunmehr 
beschlossene Erhöhung der Kreisumlage bereits 36.784,98 € nicht geplanter Belastungen 
verkraften musste, nehme ich den Vorschlag einer Erhöhung auf 44,50 % für die 
Haushaltsjahre 2023 und 2024 irritiert zur Kenntnis. 
 
Diese Erhöhung bedeutet für den Haushalt der Gemeinde Admannshagen – Bargeshagen 
jährliche Mehraufwendungen in Höhe von  155.066,07 €. Eine Kreisumlage in dieser Höhe 
entzieht der Gemeinde Handlungsspielräum in erheblichem Umfang und  lässt die Umsetzung 
geplanter Projekte schwieriger oder gar unmöglich werden. 
 
Auch wenn das Interessenabwägungsverfahren sich auf die Auswirkungen auf den Haushalt 
der Gemeinde Admannshagen - Bargeshagen beziehen soll, an dieser Stelle noch einmal die 
Bitte an die Mitglieder des Kreistages, die freiwilligen Leistungen des Landkreises kritisch zu 
hinterfragen und ggf. für einen Teil der freiwilligen Leistungen ein Ausstiegsszenario zu 
entwickeln. Mir ist bewusst, dass von den freiwilligen Leistungen auch die Einwohnerinnen und 
Einwohner meiner Gemeinde profitieren und bei der Realisierung eines Ausstiegsszenarios 
haushaltswirksame Auswirkungen nicht in jedem Falle in den kommenden zwei 
Haushaltsjahren zu erwarten sind. Jedoch erwarte ich von den Mitgliedern des Kreistages das 
ernsthafte Anstoßen und die Führung einer Debatte, welche die freiwilligen Leistungen 
detailliert hinterfragt, eine nüchterne Kosten – Nutzen Analyse entwickelt und auch unter 
Berücksichtigung der Interessen der zahlenden Gemeinden eine Abwägung vornimmt. 



 

 

 
 
 
 Vor dem Hintergrund der gravierenden Auswirkungen einer Erhöhung in dem angedachten 

Umfang auf den Haushalt meiner Gemeinde lehne ich die Erhöhung der Kreisumlage für die 
Haushaltsjahre 2023 und 2024 in dieser Höhe ab.  
 
Im Übrigen verweise ich auf meine Stellungnahmen aus diesem Jahr zum Haushalt des 
Jahres 2022. Diese haben auch für die Haushaltsplanung 2023 2024 nichts an ihrer Aktualität 
eingebüßt.  
 
Es ist im Interesse der Gemeinden und des Landkreises, den mit Verfassungsrang 
versehenen Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung seiner Bedeutung entsprechend zu 
garantieren und auch die finanziellen Voraussetzungen dafür zu schaffen. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
gez. Uwe Leonhardt 
Bürgermeister der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen 
 
 
 
 
 



 

Sprechzeiten des Amtes: Bankverbindungen:  Sprechzeiten des Bürgermeisters: 

Dienstag   9.00 - 11.30 Uhr Deutsche Kreditbank AG Berlin Ostseesparkasse Rostock Nach Vereinbarung  

                    14.00 - 16.00 Uhr IBAN:  IBAN: Doberaner Straße 24 

Mittwoch   9.00 - 11.30 Uhr DE80 1203 0000 0000 1028 71 DE80 1305 0000 0505 0666 61 18209 Parkentin 

Donnerstag   9.00 - 11.30 Uhr SWIFT-BIC: BYLADEM1001 SWIFT-BIC: NOLADE21ROS Telefon: 038203/63763 /Mobil:  0176/76865443 

                     13.00 -17.00 Uhr    

und nach Vereinbarung    

  

GEMEINDE BARTENSHAGEN-PARKENTIN 

 

Der Bürgermeister 
 

c/o Amt Bad Doberan-Land 

Kammerhof 3, 18209 Bad Doberan 

  Telefon:038203/701-0 

  Telefax:038203/70140 

  E-Mail: info@doberan-land.de 

 
 
Amt Bad Doberan-Land  Kammerhof 3  18209 Bad Doberan   

   
   

Landkreis Rostock  
Der Landrat 
Amt für Finanzen und Controlling 
Haushalt und Controlling 
 
Nur per mail 
 

  
  
  
  
30.11.22  

 
 
Kreisumlage 2023 und 2024 
hier: Stellungnahme der Gemeinde Bartenshagen-Parkentin 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder des Kreistages, sehr geehrte Frau Kerl, sehr geehrte Frau 
Krüger, 
 
ich danke Ihnen für Möglichkeit zur Einreichung einer Stellungnahme.  
 
Nachdem der Haushalt meiner Gemeinde für das laufende Haushaltsjahr durch die 
nunmehr beschlossene Erhöhung der Kreisumlage bereits 15904,00 € nicht geplanter 
Belastungen verkraften musste, nehme ich den Vorschlag einer Erhöhung auf 44,50 % 
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 irritiert zur Kenntnis. 
 
Diese Erhöhung bedeutet für den Haushalt der Gemeinde Bartenshagen-Parkentin 
jährliche Mehraufwendungen in Höhe von 81922,10 €. Eine Kreisumlage in dieser 
Höhe entzieht der Gemeinde Handlungsspielräum in erheblichem Umfang und  lässt 
die Umsetzung geplanter Projekte schwieriger oder gar unmöglich werden. 
 
Auch wenn das Interessenabwägungsverfahren sich auf die Auswirkungen auf den 
Haushalt der Gemeinde Bartenshagen-Parkentin beziehen soll, an dieser Stelle noch 
einmal die Bitte an die Mitglieder des Kreistages, die freiwilligen Leistungen des 
Landkreises kritisch zu hinterfragen und ggf. für einen Teil der freiwilligen Leistungen 
ein Ausstiegsszenario zu entwickeln. Mir ist bewusst, dass von den freiwilligen 
Leistungen auch die Einwohnerinnen und Einwohner meiner Gemeinde profitieren und 
bei der Realisierung eines Ausstiegsszenarios haushaltswirksame Auswirkungen nicht 
in jedem Falle in den kommenden zwei Haushaltsjahren zu erwarten sind.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 Jedoch erwarte ich von den Mitgliedern des Kreistages das ernsthafte Anstoßen und 
die Führung einer Debatte, welche die freiwilligen Leistungen detailliert hinterfragt, eine 
nüchterne Kosten – Nutzen Analyse entwickelt und auch unter Berücksichtigung der 
Interessen der zahlenden Gemeinden eine Abwägung vornimmt. 
Vor dem Hintergrund der gravierenden Auswirkungen einer Erhöhung in dem 
angedachten Umfang auf den Haushalt meiner Gemeinde lehne ich die Erhöhung der 
Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in dieser Höhe ab.  
 
Im Übrigen verweise ich auf meine Stellungnahmen aus diesem Jahr zum Haushalt 
des Jahres 2022. Diese haben auch für die Haushaltsplanung 2023 / 2024 nichts an 
ihrer Aktualität eingebüßt.  
 
Es ist im Interesse der Gemeinden und des Landkreises, den mit Verfassungsrang 
versehenen Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung seiner Bedeutung 
entsprechend zu garantieren und auch die finanziellen Voraussetzungen dafür zu 
schaffen. 
 
Freundliche Grüße 
 
gez. Priem 
Bürgermeister der Gemeinde Bartenshagen-Parkentin 
 



 

Sprechzeiten des Amtes: Bankverbindungen:  Sprechzeiten des Bürgermeisters: 

Dienstag   9.00 - 11.30 Uhr Deutsche Kreditbank AG Berlin Ostseesparkasse Rostock Dienstag 16:00 – 17:00 im Gemeindezentrum  
                    14.00 - 16.00 Uhr IBAN:  IBAN: Schwaaner Chaussee 15 
Mittwoch   9.00 - 11.30 Uhr DE80 1203 0000 0000 1028 71 DE80 1305 0000 0505 0666 61 18209 Hohenfelde 
Donnerstag   9.00 - 11.30 Uhr SWIFT-BIC: BYLADEM1001 SWIFT-BIC: NOLADE21ROS Telefon: 038203/62514 
                     13.00 -17.00 Uhr    

und nach Vereinbarung    

 

GEMEINDE HOHENFELDE 

 
Der Bürgermeister 

 

c/o Amt Bad Doberan-Land 
Kammerhof 3, 18209 Bad Doberan 

  Telefon:038203/701-0 
  Telefax:038203/70140 
  E-Mail: info@doberan-land.de 

  
Amt Bad Doberan-Land  Kammerhof 3  18209 Bad Doberan   
   
   
Landkreis Rostock  
Der Landrat 
Amt für Finanzen und Controlling 
Haushalt und Controlling 
 
Nur per mail 
 

  
  
  
  
30.11.22  

 
 
Kreisumlage 2023 und 2024 
hier: Stellungnahme der Gemeinde Hohenfelde 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder des Kreistages, sehr geehrte Frau Kerl, sehr geehrte Frau 
Krüger, 
 
ich danke Ihnen für Möglichkeit zur Einreichung einer Stellungnahme.  
 
Nachdem der Haushalt meiner Gemeinde für das laufende Haushaltsjahr durch die 
nunmehr beschlossene Erhöhung der Kreisumlage bereits 9262,00 € nicht geplanter 
Belastungen verkraften musste, nehme ich den Vorschlag einer Erhöhung auf 44,50 % 
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 irritiert zur Kenntnis. 
 
Diese Erhöhung bedeutet für den Haushalt der Gemeinde Hohenfelde jährliche 
Mehraufwendungen in Höhe von 57808,63 €. Eine Kreisumlage in dieser Höhe entzieht 
der Gemeinde Handlungsspielräum in erheblichem Umfang und  lässt die Umsetzung 
geplanter Projekte schwieriger oder gar unmöglich werden. 
 
Auch wenn das Interessenabwägungsverfahren sich auf die Auswirkungen auf den 
Haushalt der Gemeinde Hohenfelde beziehen soll, an dieser Stelle noch einmal die Bitte 
an die Mitglieder des Kreistages, die freiwilligen Leistungen des Landkreises kritisch zu 
hinterfragen und ggf. für einen Teil der freiwilligen Leistungen ein Ausstiegsszenario zu 
entwickeln. Mir ist bewusst, dass von den freiwilligen Leistungen auch die 
Einwohnerinnen und Einwohner meiner Gemeinde profitieren und bei der Realisierung 
eines Ausstiegsszenarios haushaltswirksame Auswirkungen nicht in jedem Falle in den 
kommenden zwei Haushaltsjahren zu erwarten sind.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 Jedoch erwarte ich von den Mitgliedern des Kreistages das ernsthafte Anstoßen und die 

Führung einer Debatte, welche die freiwilligen Leistungen detailliert hinterfragt, eine 
nüchterne Kosten – Nutzen Analyse entwickelt und auch unter Berücksichtigung der 
Interessen der zahlenden Gemeinden eine Abwägung vornimmt. 
Vor dem Hintergrund der gravierenden Auswirkungen einer Erhöhung in dem 
angedachten Umfang auf den Haushalt meiner Gemeinde lehne ich die Erhöhung der 
Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in dieser Höhe ab.  
 
Im Übrigen verweise ich auf meine Stellungnahmen aus diesem Jahr zum Haushalt des 
Jahres 2022. Diese haben auch für die Haushaltsplanung 2023 / 2024 nichts an ihrer 
Aktualität eingebüßt.  
 
Es ist im Interesse der Gemeinden und des Landkreises, den mit Verfassungsrang 
versehenen Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung seiner Bedeutung 
entsprechend zu garantieren und auch die finanziellen Voraussetzungen dafür zu 
schaffen. 
 
Freundliche Grüße 
 
gez. Stefan Bruhn 
Bürgermeister der Gemeinde Hohenfelde 
 



 

Sprechzeiten des Amtes: Bankverbindungen:  Sprechzeiten des Bürgermeisters: 

Dienstag   9.00 - 11.30 Uhr Deutsche Kreditbank AG Berlin Ostseesparkasse Rostock Dienstag 16:00 - 17:00 Uhr in der 

                    14.00 - 16.00 Uhr IBAN:  IBAN: Kurverwaltung 

Mittwoch   9.00 - 11.30 Uhr DE80 1203 0000 0000 1028 71 DE80 1305 0000 0505 0666 61 Strandstraße 30 

Donnerstag   9.00 - 11.30 Uhr SWIFT-BIC: BYLADEM1001 SWIFT-BIC: NOLADE21ROS 18211 Ostseebad Nienhagen 

                     13.00 -17.00 Uhr   Telefon: 03 82 03 / 8 11 63 

und nach Vereinbarung    

 

Gemeinde Ostseebad Nienhagen 
-Der Bürgermeister- 

 

 

 

 

 
 

c/o Amt Bad Doberan-Land 

Kammerhof 3, 18209 Bad Doberan 

  Telefon:038203/701-0 

  Telefax:038203/70140 

  E-Mail: info@doberan-land.de 

 
 
 Amt Bad Doberan-Land  Kammerhof 3  18209 Bad Doberan   
 

 

  

Landkreis Rostock  
Der Landrat 
Amt für Finanzen und Controlling 
Haushalt und Controlling 
 
Nur per mail 
 

  
  
  
  
30.11.22  

 
 
Kreisumlage 2023 und 2024 
hier: Stellungnahme der Gemeinde Ostseebad Nienhagen 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder des Kreistages, sehr geehrte Frau Kerl, sehr geehrte Frau 
Krüger, 
 
ich danke Ihnen für Möglichkeit zur Einreichung einer Stellungnahme.  
 
Nachdem der Haushalt meiner Gemeinde für das laufende Haushaltsjahr durch die 
nunmehr beschlossene Erhöhung der Kreisumlage bereits 25.413,48 € nicht geplanter 
Belastungen verkraften musste, nehme ich den Vorschlag einer Erhöhung auf 44,50 % 
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 irritiert zur Kenntnis. 
 
Diese Erhöhung bedeutet für den Haushalt der Gemeinde Ostseebad Nienhagen 
jährliche Mehraufwendungen in Höhe von 145.979,93 €. Eine Kreisumlage in dieser 
Höhe entzieht der Gemeinde Handlungsspielräum in erheblichem Umfang und  lässt die 
Umsetzung geplanter Projekte schwieriger oder gar unmöglich werden. 
 
Auch wenn das Interessenabwägungsverfahren sich auf die Auswirkungen auf den 
Haushalt der Gemeinde Ostseebad Nienhagen beziehen soll, an dieser Stelle noch 
einmal die Bitte an die Mitglieder des Kreistages, die freiwilligen Leistungen des 
Landkreises kritisch zu hinterfragen und ggf. für einen Teil der freiwilligen Leistungen ein 
Ausstiegsszenario zu entwickeln. Mir ist bewusst, dass von den freiwilligen Leistungen 
auch die Einwohnerinnen und Einwohner meiner Gemeinde profitieren und bei der 
Realisierung eines Ausstiegsszenarios haushaltswirksame Auswirkungen nicht in jedem 
Falle in den kommenden zwei Haushaltsjahren zu erwarten sind.  
 
 
 



 

 

 

 
 

 Jedoch erwarte ich von den Mitgliedern des Kreistages das ernsthafte Anstoßen und die 
Führung einer Debatte, welche die freiwilligen Leistungen detailliert hinterfragt, eine 
nüchterne Kosten – Nutzen Analyse entwickelt und auch unter Berücksichtigung der 
Interessen der zahlenden Gemeinden eine Abwägung vornimmt. 
Vor dem Hintergrund der gravierenden Auswirkungen einer Erhöhung in dem 
angedachten Umfang auf den Haushalt meiner Gemeinde lehne ich die Erhöhung der 
Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in dieser Höhe ab.  
 
Im Übrigen verweise ich auf meine Stellungnahmen aus diesem Jahr zum Haushalt des 
Jahres 2022. Diese haben auch für die Haushaltsplanung 2023 / 2024 nichts an ihrer 
Aktualität eingebüßt.  
 
Es ist im Interesse der Gemeinden und des Landkreises, den mit Verfassungsrang 
versehenen Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung seiner Bedeutung 
entsprechend zu garantieren und auch die finanziellen Voraussetzungen dafür zu 
schaffen. 
 
Freundliche Grüße 
 
gez. Peter Zemelka 
Bürgermeister der Gemeinde Ostseebad Nienhagen 
 



 

Sprechzeiten des Amtes: Bankverbindungen:  Sprechzeiten des Bürgermeisters: 

Dienstag   9.00 - 11.30 Uhr Deutsche Kreditbank AG Berlin Ostseesparkasse Rostock Jeden 1.Dienstag im Monat 18:00 – 19:00 im Gemeindebüro 
                    14.00 - 16.00 Uhr IBAN:  IBAN: Dorfstraße 9 a 
Mittwoch   9.00 - 11.30 Uhr DE80 1203 0000 0000 1028 71 DE80 1305 0000 0505 0666 61 18209 Reddelich 
und nach Vereinbarung    

 

GEMEINDE REDDELICH 

 
Der Bürgermeister 

 

c/o Amt Bad Doberan-Land 
Kammerhof 3, 18209 Bad Doberan 

  Telefon:038203/701-0 
  Telefax:038203/70140 
  E-Mail: info@doberan-land.de 

  
Amt Bad Doberan-Land  Kammerhof 3  18209 Bad Doberan   
   

Landkreis Rostock  
Der Landrat 
Amt für Finanzen und Controlling 
Haushalt und Controlling 
 
Nur per mail 
 

  
  
  
  
30.11.22  

 
 
Kreisumlage 2023 und 2024 
hier: Stellungnahme der Gemeinde Reddelich 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder des Kreistages, sehr geehrte Frau Kerl, sehr geehrte Frau 
Krüger, 
 
ich danke Ihnen für Möglichkeit zur Einreichung einer Stellungnahme.  
 
Nachdem der Haushalt meiner Gemeinde für das laufende Haushaltsjahr durch die 
nunmehr beschlossene Erhöhung der Kreisumlage bereits 11.570,00 € nicht geplanter 
Belastungen verkraften musste, nehme ich den Vorschlag einer Erhöhung auf 44,50 % 
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 irritiert zur Kenntnis. 
 
Diese Erhöhung bedeutet für den Haushalt der Gemeinde Reddelich jährliche 
Mehraufwendungen in Höhe von 68.392,57 €. Eine Kreisumlage in dieser Höhe entzieht 
der Gemeinde Handlungsspielräum in erheblichem Umfang und  lässt die Umsetzung 
geplanter Projekte schwieriger oder gar unmöglich werden. 
 
Auch wenn das Interessenabwägungsverfahren sich auf die Auswirkungen auf den 
Haushalt der Gemeinde Reddelich beziehen soll, an dieser Stelle noch einmal die Bitte 
an die Mitglieder des Kreistages, die freiwilligen Leistungen des Landkreises kritisch zu 
hinterfragen und ggf. für einen Teil der freiwilligen Leistungen ein Ausstiegsszenario zu 
entwickeln. Mir ist bewusst, dass von den freiwilligen Leistungen auch die 
Einwohnerinnen und Einwohner meiner Gemeinde profitieren und bei der Realisierung 
eines Ausstiegsszenarios haushaltswirksame Auswirkungen nicht in jedem Falle in den 
kommenden zwei Haushaltsjahren zu erwarten sind.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 Jedoch erwarte ich von den Mitgliedern des Kreistages das ernsthafte Anstoßen und die 

Führung einer Debatte, welche die freiwilligen Leistungen detailliert hinterfragt, eine 
nüchterne Kosten – Nutzen Analyse entwickelt und auch unter Berücksichtigung der 
Interessen der zahlenden Gemeinden eine Abwägung vornimmt. 
Vor dem Hintergrund der gravierenden Auswirkungen einer Erhöhung in dem 
angedachten Umfang auf den Haushalt meiner Gemeinde lehne ich die Erhöhung der 
Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in dieser Höhe ab.  
 
Im Übrigen verweise ich auf meine Stellungnahmen aus diesem Jahr zum Haushalt des 
Jahres 2022. Diese haben auch für die Haushaltsplanung 2023 / 2024 nichts an ihrer 
Aktualität eingebüßt.  
 
Es ist im Interesse der Gemeinden und des Landkreises, den mit Verfassungsrang 
versehenen Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung seiner Bedeutung 
entsprechend zu garantieren und auch die finanziellen Voraussetzungen dafür zu 
schaffen. 
 
Freundliche Grüße 
 
gez. Ulf Lübs 
Bürgermeister der Gemeinde Reddelich 
 



 

Sprechzeiten des Amtes: Bankverbindungen:  Sprechzeiten des Bürgermeisters 

Dienstag   9.00 - 11.30 Uhr Deutsche Kreditbank AG Berlin Ostseesparkasse Rostock Jeden 1. Und 3. Dienstag im Monat 16.30 – 18.30 Uhr 
                    14.00 - 16.00 Uhr IBAN:  IBAN:( (Büro des Bürgermeisters) 
Mittwoch   9.00 - 11.30 Uhr DE80 1203 0000 0000 1028 71 DE80 1305 0000 0505 0666 61 Dorfstraße 10 
Donnerstag   9.00 - 11.30 Uhr SWIFT-BIC: BYLADEM1001 SWIFT-BIC: NOLADE21ROS 18211 Retschow 
                     13.00 -17.00 Uhr   Telefon: 038203/42840 / per Mail: info@retschow.de 
und nach Vereinbarung    

 

GEMEINDE RETSCHOW 

 
Der Bürgermeister 

 

c/o Amt Bad Doberan-Land 
Kammerhof 3, 18209 Bad Doberan 

  Telefon:038203/701-0 
  Telefax:038203/70140 
  E-Mail: info@doberan-land.de 

 Amt Bad Doberan-Land  Kammerhof 3  18209 Bad Doberan   
   
   

Landkreis Rostock  
Der Landrat 
Amt für Finanzen und Controlling 
Haushalt und Controlling 
 
Nur per mail 
 

  
  
  
  
30.11.22  

 
 
Kreisumlage 2023 und 2024 
hier: Stellungnahme der Gemeinde Retschow 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder des Kreistages, sehr geehrte Frau Kerl, sehr geehrte Frau 
Krüger, 
 
ich danke Ihnen für Möglichkeit zur Einreichung einer Stellungnahme.  
 
Nachdem der Haushalt meiner Gemeinde für das laufende Haushaltsjahr durch die 
nunmehr beschlossene Erhöhung der Kreisumlage bereits Summe11.263,75 € nicht 
geplanter Belastungen verkraften musste, nehme ich den Vorschlag einer Erhöhung auf 
44,50 % für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 irritiert zur Kenntnis. 
 
Diese Erhöhung bedeutet für den Haushalt der Gemeinde Retschow jährliche 
Mehraufwendungen in Höhe von 70.601,13 €. Eine Kreisumlage in dieser Höhe entzieht 
der Gemeinde Handlungsspielräum in erheblichem Umfang und  lässt die Umsetzung 
geplanter Projekte schwieriger oder gar unmöglich werden. 
 
Auch wenn das Interessenabwägungsverfahren sich auf die Auswirkungen auf den 
Haushalt der Gemeinde Retschow beziehen soll, an dieser Stelle noch einmal die Bitte 
an die Mitglieder des Kreistages, die freiwilligen Leistungen des Landkreises kritisch zu 
hinterfragen und ggf. für einen Teil der freiwilligen Leistungen ein Ausstiegsszenario zu 
entwickeln. Mir ist bewusst, dass von den freiwilligen Leistungen auch die 
Einwohnerinnen und Einwohner meiner Gemeinde profitieren und bei der Realisierung 
eines Ausstiegsszenarios haushaltswirksame Auswirkungen nicht in jedem Falle in den 
kommenden zwei Haushaltsjahren zu erwarten sind.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 Jedoch erwarte ich von den Mitgliedern des Kreistages das ernsthafte Anstoßen und die 

Führung einer Debatte, welche die freiwilligen Leistungen detailliert hinterfragt, eine 
nüchterne Kosten – Nutzen Analyse entwickelt und auch unter Berücksichtigung der 
Interessen der zahlenden Gemeinden eine Abwägung vornimmt. 
Vor dem Hintergrund der gravierenden Auswirkungen einer Erhöhung in dem 
angedachten Umfang auf den Haushalt meiner Gemeinde lehne ich die Erhöhung der 
Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in dieser Höhe ab.  
 
Im Übrigen verweise ich auf meine Stellungnahmen aus diesem Jahr zum Haushalt des 
Jahres 2022. Diese haben auch für die Haushaltsplanung 2023 / 2024 nichts an ihrer 
Aktualität eingebüßt.  
 
Es ist im Interesse der Gemeinden und des Landkreises, den mit Verfassungsrang 
versehenen Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung seiner Bedeutung 
entsprechend zu garantieren und auch die finanziellen Voraussetzungen dafür zu 
schaffen. 
 
Freundliche Grüße 
 
gez. Thomas Schubert 
Bürgermeister der Gemeinde Retschow 
 



 

Sprechzeiten des Amtes: Bankverbindungen:  Sprechzeiten des Bürgermeisters: 

Dienstag   9.00 - 11.30 Uhr Deutsche Kreditbank AG Berlin Ostseesparkasse Rostock Montags 18:00 – 19:00 im Gemeindezentrum Dorfscheune 
                    14.00 - 16.00 Uhr IBAN:  IBAN: Dorfstraße 17 
Mittwoch   9.00 - 11.30 Uhr DE80 1203 0000 0000 1028 71 DE80 1305 0000 0505 0666 61 18209 Steffenshagen 
Donnerstag   9.00 - 11.30 Uhr SWIFT-BIC: BYLADEM1001 SWIFT-BIC: NOLADE21ROS Telefon: 038203/62514 
                     13.00 -17.00 Uhr    

und nach Vereinbarung    

 

GEMEINDE STEFFENSHAGEN 

 
Der Bürgermeister 

 

c/o Amt Bad Doberan-Land 
Kammerhof 3, 18209 Bad Doberan 

  Telefon:038203/701-0 
  Telefax:038203/70140 
  E-Mail: info@doberan-land.de 

  
Amt Bad Doberan-Land  Kammerhof 3  18209 Bad Doberan   
   
   
Landkreis Rostock  
Der Landrat 
Amt für Finanzen und Controlling 
Haushalt und Controlling 
 
Nur per mail 
 

  
  
  
  
30.11.22  

 
 
Kreisumlage 2023 und 2024 
hier: Stellungnahme der Gemeinde Steffenshagen 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder des Kreistages, sehr geehrte Frau Kerl, sehr geehrte Frau Krüger, 
 
ich danke Ihnen für Möglichkeit zur Einreichung einer Stellungnahme.  
 
Nachdem der Haushalt meiner Gemeinde für das laufende Haushaltsjahr durch die 
nunmehr beschlossene Erhöhung der Kreisumlage bereits Summe 6266,98 € nicht 
geplanter Belastungen verkraften musste, nehme ich den Vorschlag einer Erhöhung auf 
44,50 % für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 irritiert zur Kenntnis. 
 
Diese Erhöhung bedeutet für den Haushalt der Gemeinde Steffenshagen jährliche 
Mehraufwendungen in Höhe von 48.858,00 €. Eine Kreisumlage in dieser Höhe entzieht 
der Gemeinde Handlungsspielräum in erheblichem Umfang und  lässt die Umsetzung 
geplanter Projekte schwieriger oder gar unmöglich werden. 
 
Auch wenn das Interessenabwägungsverfahren sich auf die Auswirkungen auf den 
Haushalt der Gemeinde Steffenshagen beziehen soll, an dieser Stelle noch einmal die 
Bitte an die Mitglieder des Kreistages, die freiwilligen Leistungen des Landkreises kritisch 
zu hinterfragen und ggf. für einen Teil der freiwilligen Leistungen ein Ausstiegsszenario zu 
entwickeln. Mir ist bewusst, dass von den freiwilligen Leistungen auch die Einwohnerinnen 
und Einwohner meiner Gemeinde profitieren und bei der Realisierung eines 
Ausstiegsszenarios haushaltswirksame Auswirkungen nicht in jedem Falle in den 
kommenden zwei Haushaltsjahren zu erwarten sind.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 Jedoch erwarte ich von den Mitgliedern des Kreistages das ernsthafte Anstoßen und die 

Führung einer Debatte, welche die freiwilligen Leistungen detailliert hinterfragt, eine 
nüchterne Kosten – Nutzen Analyse entwickelt und auch unter Berücksichtigung der 
Interessen der zahlenden Gemeinden eine Abwägung vornimmt. 
Vor dem Hintergrund der gravierenden Auswirkungen einer Erhöhung in dem angedachten 
Umfang auf den Haushalt meiner Gemeinde lehne ich die Erhöhung der Kreisumlage für 
die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in dieser Höhe ab.  
 
Im Übrigen verweise ich auf meine Stellungnahmen aus diesem Jahr zum Haushalt des 
Jahres 2022. Diese haben auch für die Haushaltsplanung 2023 / 2024 nichts an ihrer 
Aktualität eingebüßt.  
 
Es ist im Interesse der Gemeinden und des Landkreises, den mit Verfassungsrang 
versehenen Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung seiner Bedeutung entsprechend 
zu garantieren und auch die finanziellen Voraussetzungen dafür zu schaffen. 
 
Freundliche Grüße 
 
gez. Georg Endmann 
Bürgermeister der Gemeinde Steffenshagen 
 



 

Sprechzeiten des Amtes: Bankverbindungen:  Sprechzeiten des Bürgermeisters: 

Dienstag   9.00 - 11.30 Uhr Deutsche Kreditbank AG Berlin Ostseesparkasse Rostock Jeden 1. Und 3.Dienstag 17:00 – 18:00 im Gemeindezentrum 
                    14.00 - 16.00 Uhr IBAN:  IBAN: Straße zur Kühlung 29 
Mittwoch   9.00 - 11.30 Uhr DE80 1203 0000 0000 1028 71 DE80 1305 0000 0505 0666 61 18209 Wittenbeck 
Donnerstag   9.00 - 11.30 Uhr SWIFT-BIC: BYLADEM1001 SWIFT-BIC: NOLADE21ROS Telefon: 038293/6687 
                     13.00 -17.00 Uhr    

und nach Vereinbarung    

 

GEMEINDE WITTENBECK 

 
Der Bürgermeister 

 

c/o Amt Bad Doberan-Land 
Kammerhof 3, 18209 Bad Doberan 

  Telefon:038203/701-0 
  Telefax:038203/70140 
  E-Mail: info@doberan-land.de 

 Amt Bad Doberan-Land  Kammerhof 3  18209 Bad Doberan   
   
   

Landkreis Rostock  
Der Landrat 
Amt für Finanzen und Controlling 
Haushalt und Controlling 
 
Nur per mail 
 

  
  
  
  
30.11.22  

 
 
Kreisumlage 2023 und 2024 
hier: Stellungnahme der Gemeinde Wittenbeck 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder des Kreistages, sehr geehrte Frau Kerl, sehr geehrte Frau 
Krüger, 
 
ich danke Ihnen für Möglichkeit zur Einreichung einer Stellungnahme.  
 
Nachdem der Haushalt meiner Gemeinde für das laufende Haushaltsjahr durch die 
nunmehr beschlossene Erhöhung der Kreisumlage bereits 10.330,68 € nicht geplanter 
Belastungen verkraften musste, nehme ich den Vorschlag einer Erhöhung auf 44,50 % 
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 irritiert zur Kenntnis. 
 
Diese Erhöhung bedeutet für den Haushalt der Gemeinde Wittenbeck jährliche 
Mehraufwendungen in Höhe von 57.864,71 €. Eine Kreisumlage in dieser Höhe entzieht 
der Gemeinde Handlungsspielräum in erheblichem Umfang und  lässt die Umsetzung 
geplanter Projekte schwieriger oder gar unmöglich werden. 
 
Auch wenn das Interessenabwägungsverfahren sich auf die Auswirkungen auf den 
Haushalt der Gemeinde Wittenbeck beziehen soll, an dieser Stelle noch einmal die Bitte 
an die Mitglieder des Kreistages, die freiwilligen Leistungen des Landkreises kritisch zu 
hinterfragen und ggf. für einen Teil der freiwilligen Leistungen ein Ausstiegsszenario zu 
entwickeln. Mir ist bewusst, dass von den freiwilligen Leistungen auch die 
Einwohnerinnen und Einwohner meiner Gemeinde profitieren und bei der Realisierung 
eines Ausstiegsszenarios haushaltswirksame Auswirkungen nicht in jedem Falle in den 
kommenden zwei Haushaltsjahren zu erwarten sind.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 Jedoch erwarte ich von den Mitgliedern des Kreistages das ernsthafte Anstoßen und die 

Führung einer Debatte, welche die freiwilligen Leistungen detailliert hinterfragt, eine 
nüchterne Kosten – Nutzen Analyse entwickelt und auch unter Berücksichtigung der 
Interessen der zahlenden Gemeinden eine Abwägung vornimmt. 
Vor dem Hintergrund der gravierenden Auswirkungen einer Erhöhung in dem 
angedachten Umfang auf den Haushalt meiner Gemeinde lehne ich die Erhöhung der 
Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in dieser Höhe ab.  
 
Im Übrigen verweise ich auf meine Stellungnahmen aus diesem Jahr zum Haushalt des 
Jahres 2022. Diese haben auch für die Haushaltsplanung 2023 / 2024 nichts an ihrer 
Aktualität eingebüßt.  
 
Es ist im Interesse der Gemeinden und des Landkreises, den mit Verfassungsrang 
versehenen Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung seiner Bedeutung 
entsprechend zu garantieren und auch die finanziellen Voraussetzungen dafür zu 
schaffen. 
 
Freundliche Grüße 
 
gez. Dirk Stübs 
Bürgermeister der Gemeinde Wittenbeck 
 



Amt Güstrow- Land
- Der Amtsvorsteher -

AmtsangehörigeGemeinden:
Glasewitz, GroßSchwiesow, Gülzow-Prüzen,
Gutow, Klein Upahl, Kuhs, Lohmen, Lüssow,
Mistorf, MühlRosin, Plaaz, Reimershagen,
Sarmstorf, Zehna

Amt Güstrow- Land, PF 1463, 18264 Güstrow

Landkreis Rostock
Der Landrat
AmtfürFinanzen und Controlling
Haushalt und Controlling
Am Wall 3-5
18273Güstrow

Güstrow,den30.11.2022

Telefon (03843)6933-13
Telefax (03843)69 33 32
E-mail rn.nowak@amt-guestrow-land.de

Sachbearbeiter:

Zimmer:

Herr Nowak

1Q9

Ihr Schreiben vom
16.11.2022

IhrZeichen
20120

Mein Schreiben vom Mein Zeichen
LVB.01.902.010 Nk.

Interessenabwägungsverfahrenzur Festsetzung der Kreisumlage in der Haushaltssatzung
2023/2024

Sehr geehrte Frau Kerl,

in o.g. Angelegenheit einige kurze Anmerkungen, die dazu anregen sollen, den Haushaltsentwurf
2023/2024 des Landkresies und die Umlagenerhebung nochmals zu prüfen.
Aus Ihrem Zahlenwerk geht hervor, dass Sie den Kreisumlagesatz im Jahr 2023 um 4,11%
gegenüber der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 wollen. Dies entspricht einer Erhöhung des
Finanzbedarfs um 15,336 T€.

Es erschließt sich uns nicht, wie dieser stark erhöhte Mehrbedarf zustande kommt. Hierzu sind
leider nur sehr pauschale Aussagen gemacht worden.
Mit dieser enormen Mehrbelastung aller Gemeinden könnenwir uns nicht einverstanden erklären.

Die Gemeindehaushalte sind durch die derzeitige Inflation (über 10%) und die Preisexplosionen
bei den Energieversorgungs- und Baukosten soweit belastet, dass die Gemeinde die
außerplanmäßigenAusgaben aus der angesparten Reserve entnehmen muss. Die zusätzlichen
Mehrbelastungen aus der Kreisumlage schränkendie kommunale Selbstverwaltung zukünftignoch
mehrein.

Durch Sparsamkeit, und Wirtschaftlichkeit ist es den amtangehörigen Gemeinden in den
vergangenen Jahren gelungen, ausgeglichene Haushalte zu beschließen und die dauernde
Leistungsfähigkeit nachzuweisen. Dadurch können die Gemeinden wieder einige freiwillige
Leistungen bestreiten und die Eigenmittel bei Investitionen aufbringen.
Durch eine so massive Erhöhung der Kreisumlage, wie sie für2023 angedacht ist, wird die gute
Prognose der Gemeinden gefährdet.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Nowak
Ltd. Verwaltunäsbeamter
Hausadresse: Haselstraße4, 18273 Güstrow

Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do., Fr.
9.00-12.00uhr
Di. 14.00-16.00Uhr
Do. 14.00-18.00uhr

Bankverbindungen
Ostseesparkasse Rostock
IBAN: DE41130500000620001208
BIC:NOLADE21ROS

Raiffeisenbank Güstrow
IBAN: DE95140613080000769800
BIC:GENODEF1GUE

Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE06120300001020612394
BIC: BYLADEM1001



Amt Bützow-Land
Der Amtsvorsteher

FB II Finanzen & Bildung

Amt Bützow-Land • Postfach 1251. 18242 Bützow

Landkreis Rostock
Dezernat I
Am Wall 3 — 5
18273 Güstrow

Gemeinden

Stadt Bützow — geschäftsführende Gemeinde
Baumgarten
Dreetz

•  Penz in
•  T arnow

Unser Zeichen:
Auskünfte erteilt:
Hausanschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:

Datum:

• Bernit t
• Jürgenshagen Klein Belitz
•  R ü h n Steinhagen
•  W arnow O Zepelin

20.55
Rowena Kiel
Am Markt 1, 18246 Bützow

038461 / 50 - 152
038461 / 50 - 100
rowena.kiel@buetzow.de

30.11.2022

Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in der Haushaltssatzung
2023/2024

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Kerl,

die Teilnahme am Interessenabwägungsverfahren gestaltet sich für uns als Kommune wie jedes
Jahr schwierig. Aus dem 1,5-seitigen Anschreiben, des Ergebnis- und Finanzplanes sowie der
Haushaltssatzung gehen keine belastbaren Zahlen hervor, die die höheren Kostenbedarfe
belegen. Der allgemeine Hinweis, dass die Erträge nicht ausreichen, um die Leistungen des
Landkreises zu finanzieren, ist weder begründend noch ausreichend.

VVie jedes Jahr weisen wir darauf hin, dass der stetig steigende Finanzbedarf des Landkreises für
uns als Kommune nicht mehr zu tragen ist. Lag die absolute Kreisumlage im Jahr 2013 noch bei
knapp 67 Mio EUR, so soll sie im Jahr 2023 auf 117,6 Mio EUR festgesetzt werden. Dies entspricht
einer Steigerung von über 75 % innerhalb der letzten 10 Jahre. Bereits seit 2020 ist der absolute
Betrag der Kreisumlage jährlich um über 10 % angestiegen. Von einer moderaten Höhe der
Kreisumlage kann damit keine Rede sein. VVie und insbesondere VVoraus soll die Gemeinde diese
Mehrbelastungen in Zukunft finanzieren?

Trotz des bereits geplanten Anstiegs der Kreisumlage auf 370.600 EUR reicht dieser Betrag nicht
aus, um die nunmehr beabsichtigte Festsetzung der Kreisumlage zu tragen. Die Gemeinde leidet
unter der Last der stetig steigenden Kreisumlage, die mit einer der größten Ausgabepositionen
ist. Ein wiederholter Anstieg der Kreisumlage um 14 % des absoluten Zahlbetrages kann von uns
nicht getragen werden.

Auch uns als Gemeinde belasten die stetig steigenden Kosten. VVir diskutieren intensiv alle 2 Jahre
die Haushaltsplanung, suchen nach Kostensenkungsmöglichkeiten und Einnahmeerhöhungen.
Dieses Vorgehen vermissen wir beim Landkreis, da die Kreisumlage wiederholt trotz steigender
Umlagegrundzahlen auch im %-Satz stetig wächst.

VViederholt weisen wir nochmals darauf hin, dass der Landkreis vor Deckung des Fehlbedarfes durch
die Kreisumlage seinen eigenen Haushalt auf Kostensenkungen und Einnahmeerhöhungen prüfen
muss. Insbesondere ist zu hinterfragen, welche freiwilligen Leistungen überhaupt oder in welchem
Umfang noch geleistet werden können.

Kontakt:
Bankverbindung:
Gläubiger-ID:
Sprechzeiten:_ .

Tel.: 038461.500 • Fax: 038461.50100 • E-Mail: info@buetzow.de • Internet: www.amt-buetzow-land.de
IBAN: DE32130500000705002179 • BIC: NOLADE21ROS
DEO5ZZZ00000014041
Montag — Freitag: 09:00 — 12:00 Uhr; Dienstag und Donnerstag: 13:00 — 17:00 Uhr (nach Vereinbarung)



Amt Bützow-Land
Der Amtsvorsteher

Gemäß dem Urteil vom 27.09.2021 des BVerwG muss der Kreistag jedoch eine Abwägung zwischen
den Finanzbedarfen des Landkreises und der kreisangehörigen Gemeinden vornehmen. Dabei ist
von einer Gleichrangigkeit der gemeindlichen und der kreislichen Finanzbedarfe auszugehen.
Dennoch lassen sich auf Grund der stetig enorm steigenden Finanzbedarfe des Landkreises für
uns als Kommune die Bemühungen um Einsparungen nicht erkennen.

VVir fordern Sie auf, die geplante Erhöhung der Kreisumlage sorgsam auf Grund unserer
Einwendungen abzuwägen.

Mit freundlichen Grüßen

A. Peters
Bürgermeisterin
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Kontakt: Tel.: 038461.500 • Fax: 038461.50100 • E-Mail: info@buetzow.de • Internet: www.amt-buetzow-land.de
Bankverbindung: IBAN: DE32130500000705002179 • BIC: NOLADE21ROS
Gläubiger-ID: DE0577700000014041
Sprechzeiten: Montag — Freitag: 09:00 — 12:00 Uhr; Dienstag und Donnerstag: 13:00 — 17:00 Uhr (nach Vereinbarung)



Amt Bützow-Land
Der Amtsvorsteher

FB II Finanzen & Bildung

Amt Bützow-Land • Postfach 1251• 18242 Bützow

Landkreis Rostock
Dezernat I
Am Wall 3 — 5
18273 Güstrow

Gemeinden

Stadt Bützow — geschäftsführende Gemeinde
• Baumgarten
•  D reetz
•  Penz in
▪  T arnow

Unser Zeichen:
Auskünfte erteilt:
Hausanschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:

Datum:

• Bernitt
111 Jürgenshagen
•  R ü h n
E W arnow

Klein Belitz
• Steinhagen
• Zepelin

20.55
Rowena Kiel
Am Markt 1, 18246 Bützow

038461 / 50 - 152
038461 / 50 - 100
rowena.kiel@buetzow.de

30.11.2022

Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in der Haushaltssatzung
2023/2024

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Kerl,

die Teilnahme am Interessenabwägungsverfahren gestaltet sich für uns als Komnnune wie jedes
Jahr schwierig. Aus dem 1,5-seitigen Anschreiben, des Ergebnis- und Finanzplanes sowie der
Haushaltssatzung gehen keine belastbaren Zahlen hervor, die die höheren Kostenbedarfe
belegen. Der allgemeine Hinweis, dass die Erträge nicht ausreichen, um die Leistungen des
Landkreises zu finanzieren, ist weder begründend noch ausreichend.

VVie jedes Jahr weisen wir darauf hin, dass der stetig steigende Finanzbedarf des Landkreises für
uns als Komnnune nicht mehr zu tragen ist. Lag die absolute Kreisumlage im Jahr 2013 noch bei
knapp 67 Mio EUR, so soll sie im Jahr 2023 auf 117,6 Mio EUR festgesetzt werden. Dies entspricht
einer Steigerung von über 75 % innerhalb der letzten 10 Jahre. Bereits seit 2020 ist der absolute
Betrag der Kreisumlage jährlich um über 10 % angestiegen. Von einer moderaten Höhe der
Kreisumlage kann damit keine Rede sein. VVie und insbesondere VVoraus soll die Gemeinde diese
Mehrbelastungen in Zukunft finanzieren?

Die Gemeinde Bernitt hat auf Grund ihrer Gemeindestruktur mit 14 Ortsteilen hohe Aufwendung für
die Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Infrastrukturvermögens. Die kommunalen
Wohnungen, die über Jahre eine stabile finanzkraftunabhängige Basis für den Haushalt bildeten,
stehen derzeit vor umfangreichen Sanierungsmaßnahmen und belasten den Haushalt zusätzlich. Im
Rahmen der Planung wurde bereits eine Kreisumlage von 800.100 € eingeplant. Die Deckung
dieser Mehrkosten sowie die Belastungen aus der Amts- und Schulkostenumlage sowie der
beitragsfreien Kita konnten nur durch massive Haushaltseinsparungen gedeckt werden. Bereits jetzt
analysiert die Gemeinde ihre Einnahmen und Ausgaben um Mehreinnahmen zu generieren und
Kosteneinsparungen zu erwirken, um eine Steuererhöhung auf ein Minimum zu reduzieren.

Kontakt:
Bankverbindung:
Gläubiger-ID:
Sprechzeiten:
Bürger- und Tourismusbüro:

Tel.: 038461.500 • Fax: 038461.50100 • E-Mail: info@buetzow.de • Internet: www.amt-buetzow-land.de
IBAN: DE32130500000705002179 • BIC: NOLADE21ROS
DEO5ZZZ00000014041
Montag — Freitag: 09:00 — 12:00 Uhr; Dienstag und Donnerstag: 13:00 — 17:00 Uhr (nach Vereinbarung)
Montaa und Mittwoch: 09:00 — 15:00 Uhr: Dienstaa und Donnerstan• 09.00 — 17.00 lhr



Amt Bützow-Land
Der Amtsvorsteher

Insbesondere die aktuellen geopolitischen Auswirkungen auf dem Energie- und Rohstoffmarkt
belasten den Haushalt der Gemeinde zusätzlich. Die für die Jahre 2023 und 2024 geplante
Kreisumlage ist daher trotz der vorsichtigen eigenen Haushaltsplanung für uns als Gemeinde in
dieser Höhe nicht tragbar.

Gemäß dem Urteil vom 27.09.2021 des BVerwG muss der Kreistag jedoch eine Abwägung zwischen
den Finanzbedarfen des Landkreises und der kreisangehörigen Gemeinden vornehmen. Dabei ist
von einer Gleichrangigkeit der gemeindlichen und der kreislichen Finanzbedarfe auszugehen.
Dennoch lassen sich auf Grund der stetig enorm steigenden Finanzbedarfe des Landkreises für
uns als Kommune die Bemühungen um Einsparungen nicht erkennen.

Wir fordern Sie auf, die geplante Erhöhung der Kreisumlage sorgsam auf Grund unserer
Einwendungen abzuwägen.

Mit freundlichen Grüßen

devs&)
B. Czarschka
Bürgermeisterin
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Kontakt:
Bankverbindung:
Gläubiger-ID:
Sprechzeiten:
Büraer- und Tourismusbüro:

Tel.: 038461.500 • Fax: 038461.50100 • E-Mail: info@buetzow.de • Internet: www.amt-buetzow-land.de
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Amt Bützow-Land
Der Amtsvorsteher

FB II Finanzen & Bildung

Amt Butzow-Land • Postfach 1251• 18242 Bützow

Landkreis Rostock
Dezernat I
Am VVall 3 — 5
18273 Güstrow

Gemeinden

Stadt Bützow — geschäftsführende Gemeinde
E Baumgarten
▪  D reetz
▪  Penz in

Tarnow

Unser Zeichen:
Auskünfte erteilt:
Hausanschrift:

Tel.:
Fax:
E-Maill

Datum:

E Bernitt
111 Jürgenshagen
•  R ü h n
•  VVarnow

E Klein Belitz
E Steinhagen
E Zepelin

20.55
Rowena Kiel
Am Markt 1, 18246 Bützow

038461 / 50 - 152
038461 / 50 - 100
rowena.kiel@buetzow.de

30.11.2022

Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in der Haushaltssatzung
2023/2024

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Kerl,

die Teilnahme am Interessenabwägungsverfahren gestaltet sich für uns als Konnmune wie jedes
Jahr schwierig. Aus dem 1,5-seitigen Anschreiben, des Ergebnis- und Finanzplanes sowie der
Haushaltssatzung gehen keine belastbaren Zahlen hervor, die die höheren Kostenbedarfe
belegen. Der allgemeine Hinweis, dass die Erträge nicht ausreichen, um die Leistungen des
Landkreises zu finanzieren, ist weder begründend noch ausreichend.

\Nie jedes Jahr weisen wir darauf hin, dass der stetig steigende Finanzbedarf des Landkreises für
uns als Konnmune nicht mehr zu tragen ist. Lag die absolute Kreisumlage im Jahr 2013 noch bei
knapp 67 Mio EUR, so soll sie im Jahr 2023 auf 117,6 Mio EUR festgesetzt werden. Dies entspricht
einer Steigerung von über 75 % innerhalb der letzten 10 Jahre. Bereits seit 2020 ist der absolute
Betrag der Kreisumlage jährlich um über 10 % angestiegen. Von einer moderaten Höhe der
Kreisumlage kann damit keine Rede sein. VVie und insbesondere VVoraus soll die Gemeinde diese
Mehrbelastungen in Zukunft finanzieren?

Die Gemeinde Dreetz befindet sich seit der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2022/2023 bereits in
der Haushaltssicherung und muss ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Schon mit der
Planung wurde auch für 2023 nnit einem massiven Anstieg der Kreisumlage auf 116.500 EUR
gerechnet. Instandhaltungsmaßnahmen wurden auf ein Minimum gekürzt, um das
Haushaltsdefizit zu beschränken. Die nun geplante Kreisumlage ist zwar durch den Planansatz
gedeckt, aber insbesondere die aktuellen geopolitischen Auswirkungen auf dem Energie- und
Rohstoffmarkt belasten den Haushalt der Gemeinde zusätzlich. Die für die Jahre 2023 und 2024
geplante Kreisumlage ist daher trotz der vorsichtigen eigenen Haushaltsplanung für uns als
Gemeinde in dieser Höhe nicht tragbar.
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Amt Bützow-Land
Der Amtsvorsteher

Wiederholt weisen wir nochmals darauf hin, dass der Landkreis vor Deckung des Fehlbedarfes durch
die Kreisumlage seinen eigenen Haushalt auf Kostensenkungen und Einnahmeerhöhungen prüfen
muss. Hier stellt sich die Frage, in wie weit der Landkreis mit seinen vielen eigenen Liegenschaften
insbesondere die PV-Dachflächennutzung zur Eigennutzung oder Einspeisung geprüft hat.
Idealerweise kann dadurch eine Kostenstabilität oder sogar eine Senkung der Kreisumlage erreicht
wercien.

Gemäß dem Urteil vom 27.09.2021 des BVerwG muss der Kreistag jedoch eine Abwägung zwischen
den Finanzbedarfen des Landkreises und der kreisangehörigen Gemeinden vornehmen. Dabei ist
von einer Gleichrangigkeit der gemeindlichen und der kreislichen Finanzbedarfe auszugehen. Es
sind aus unserer Sicht keine weiteren ausreichenden Anstrengungen des Landkreises zur
Kostensenkung ersichtlich, denn trotz des Anstieges der Umlagegrundzahl ist dieser nicht
ausreichend, um mit den dadurch generierten Mehreinnahmen den Kreishaushalt zu decken.

Mit freundlichen Grülkn

7-.)

G. BrietzKe
(/
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Amt Bützow-Land
Der Amtsvorsteher

FB II Finanzen & Bildung

Amt Bützow-Land • Postfach 1251• 18242 Bützow

Landkreis Rostock
Dezernat I
Am VVall 3 — 5
18273 Güstrow

Gemeinden

Stadt Bützow — geschäftsführende Gemeinde
• Baumgarten
•  D reetz
•  Penz in
•  T arnow

Unser Zeichen:
Auskünfte erteilt:
Hausanschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:

Datum:

•  Bern i t t
• Jürgenshagen
•  R ü h n
•  W arnow

▪ Klein Belitz
Steinhagen

•  Zepel in

20.55
Rowena Kiel
Am Markt 1, 18246 Bützow

038461 / 50 - 152
038461 / 50 - 100
rowena.kiel@buetzow.de

30.11.2022

Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in der Haushaltssatzung
2023/2024

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Kerl,

die Teilnahme am Interessenabwägungsverfahren gestaltet sich für uns als Kommune wie jedes
Jahr schwierig. Aus dem 1,5-seitigen Anschreiben, des Ergebnis- und Finanzplanes sowie der
Haushaltssatzung gehen keine belastbaren Zahlen hervor, die die höheren Kostenbedarfe
belegen. Der allgemeine Hinweis, dass die Erträge nicht ausreichen, um die Leistungen des
Landkreises zu finanzieren, ist weder begründend noch ausreichend.

VVie jedes Jahr weisen wir darauf hin, dass der stetig steigende Finanzbedarf des Landkreises für
uns als Kommune nicht mehr zu tragen ist. Lag die absolute Kreisumlage im Jahr 2013 noch bei
knapp 67 Mio EUR, so soll sie im Jahr 2023 auf 117,6 Mio EUR festgesetzt werden. Dies entspricht
einer Steigerung von über 75 % innerhalb der letzten 10 Jahre. Bereits seit 2020 ist der absolute
Betrag der Kreisumlage jährlich um über 10 % angestiegen. Von einer moderaten Höhe der
Kreisumlage kann damit keine Rede sein. VVie und insbesondere Woraus soll die Gemeinde diese
Mehrbelastungen in Zukunft finanzieren?

Die Gemeinde Jürgenshagen hat in der Haushaltsplanung bereits viele Maßnahmen gestrichen und
eingeschränkt, unn trotz eines bereits geplanten Anstieges der Kreisumlage einen
Haushaltsausgleich zu erwirken. So können bereits jetzt notwendige Instandhaltungsmaßnahmen
vorwiegend bei den Straßen und im öffentlichen Grün in Höhe von ca. 50 TEUR jährlich nicht
vollumfänglich umgesetzt werden. Die nun wiederholte Steigerung der Kreisumlage ist bei
einer eigenen Planzahl von 516.800 EUR und derzeit veranschlagten 549.700 EUR nicht tragbar.

Es kann nicht sein, dass die Kreisumlage stetig zu Lasten der Gemeinde angehoben wird. Wir
können dies insbesondere gegenüber unseren Bürgern nicht durch Hebesatzanpassungen
vertreten. Zusätzliche Einnahmen außerhalb der Steuern sind für die Gemeinde derzeit nur schwer
generierbar.
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Amt Bützow-Land
Der Amtsvorsteher

Wiederholt weisen wir nochmals darauf hin, dass der Landkreis vor Deckung des Fehlbedarfes durch
die Kreisumlage seinen eigenen Haushalt auf Kostensenkungen und Einnahmeerhöhungen prüfen
muss. Sind die notwendigen Gebührenanpassungen im Rahmen einer Einnahmenprüfung
vorgenommen worden? Auf Grund der stetig enorm steigenden Finanzbedarfe des Landkreises
lassen sich für uns als Kommune die Bemühungen um Einnahmensteigerung nicht erkennen.
Gemäß dem Ur-teil vom 27.09.2021 des BVerwG muss der Kreistag jedoch eine Abwägung zwischen
den Finanzbedarfen des Landkreises und der kreisangehörigen Gemeinden vornehmen. Dabei ist
von einer Gleichrangigkeit der gemeindlichen und der kreislichen Finanzbedarfe auszugehen.

Wir fordern Sie auf, die geplante Erhöhung der Kreisumlage sorgsam auf Gr-und unserer
Einwendungen abzuwägen.

Mit freundlichen Grüßen

--
K. Röhrs

Kontakt:
Bankverbindung:
Gläubiger-ID:
Sprechzeiten:
Bürger- und Tourismusbüro:
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Amt Bützow-Land
Der Amtsvorsteher

FB II Finanzen & Bildung

Amt Butzow-Land • Postfach 12518 18242 Bützow

Landkreis Rostock
Dezernat I
Am \Nall 3 — 5
18273 Güstrow

Gemeinden

Stadt Bützow — geschäftsführende Gemeinde
• Baumgarten Bernitt
•  D reetz 111 Jürgenshagen Klein Belitz
•  Penz in Rühn Steinhagen

Tarnow VVarnow Zepelin

Unser Zeichen:
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Fax:
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Datum:

20.55
Rowena Kiel
Am Markt 1, 18246 Bützow

038461 / 50 - 152
038461 / 50 - 100
rowena.kiel@buetzow.de

30.11.2022

Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in der Haushaltssatzung
2023/2024

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Kerl,

die Teilnahme am Interessenabwägungsverfahren gestaltet sich für uns als Kommune wie jedes
Jahr schwierig. Aus dem 1,5-seitigen Anschreiben, des Ergebnis- und Finanzplanes sowie der
Haushaltssatzung gehen keine belastbaren Zahlen hervor, die die höheren Kostenbedarfe
belegen. Der allgemeine Hinweis, dass die Erträge nicht ausreichen, um die Leistungen des
Landkreises zu finanzieren, ist weder begründend noch ausreichend.

VVie jedes Jahr weisen wir darauf hin, dass der stetig steigende Finanzbedarf des Landkreises für
uns als Kommune nicht mehr zu tragen ist. Lag die absolute Kreisumlage im Jahr 2013 noch bei
knapp 67 Mio EUR, so soll sie im Jahr 2023 auf 117,6 Mio EUR festgesetzt werden. Dies entspricht
einer Steigerung von über 75 % innerhalb der letzten 10 Jahre. Bereits seit 2020 ist der absolute
Betrag der Kreisumlage jährlich um über 10 °/0 angestiegen. Von einer moderaten Höhe der
Kreisumlage kann damit keine Rede sein. \Nie und insbesondere VVoraus soll die Gemeinde diese
Mehrbelastungen in Zukunft finanzieren?

Trotz des bereits geplanten Anstiegs der Kreisumlage auf 384.800 EUR reicht dieser Betrag nicht
aus, unn die nunmehr beabsichtigte Festsetzung der Kreisumlage zu tragen. Die Gemeinde leidet
unter der Last der stetig steigenden Kreisumlage, die mit einer der größten Ausgabepositionen
ist. Ein wiederholter Anstieg der Kreisumlage um 14 % des absoluten Zahlbetrages kann von uns
nicht getragen werden.

Die Gemeinde Klein Belitz hat in der Haushaltsplanung bereits viele Maßnahmen gestrichen und
eingeschränkt, um trotz eines bereits geplanten Anstieges der Kreisumlage einen
Haushaltsausgleich zu erwirken. So können bereits jetzt notwendige Instandhaltungsmaßnahmen
vorwiegend im öffentlichen Grün in Höhe von ca. 10 TEUR jährlich nicht vollumfänglich
umgesetzt werden. Die Gemeinde hat zusätzlich zu der stetig steigenden Kreisumlage auch die
ständig wachsenden Bedarfe an Schulkostenumlage, Wohnsitzanteil und Amtsumlage zu
decken. Hinzu konnmen weitere Kostensteigerungen resultierend aus der aktuellen Energiekrise.
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Amt Bützow-Land
Der Amtsvorsteher

Wir halten einen Verbleib des Kreisumlagesatzes auf bisheriger Höhe von 40,72 % für moderat.
Durch die gestiegenen Umlagegrundzahlen It. Orientierungsdatenerlass vom Oktober 2022 würde
die absolute Kreisumlage bereits um 4,5 Mio EUR von bisher 103,1 Mio EUR auf 107,6 Mio EUR
steigen. Durch die Ergebnisse des 2. Kommunalgipfels erhöhen sich auch die Umlagegrundzahlen
für den Landkreis weiter, so dass nur dadurch nochmals 1,6 Mio EUR mehr vereinnahmt werden.

Gemäß dem Urteil vom 27.09.2021 des BVerwG muss der Kreistag jedoch eine Abwägung zwischen
den Finanzbedarfen des Landkreises und der kreisangehörigen Gemeinden vornehmen. Dabei ist
von einer Gleichrangigkeit der gemeindlichen und der kreislichen Finanzbedarfe auszugehen.
Dennoch lassen sich auf Grund der stetig enorm steigenden Finanzbedarfe des Landkreises für
uns als Kommune die Bemühungen um Einsparungen nicht erkennen. Wiederholt weisen wir
nochmals darauf hin, dass der Landkreis vor Deckung des Fehlbedarfes durch die Kreisumlage
seinen eigenen Haushalt auf Kostensenkungen und Einnahmeerhöhungen prüfen muss.
Insbesondere ist zu hinterfragen, welche freiwilligen Leistungen überhaupt oder in welchem
Umfang noch geleistet werden können.

Wir fordern Sie auf, die geplante Erhöhung der Kreisumlage sorgsam auf Grund unserer
Einwendungen abzuwägen.

Mit freundlichen Grüßen

F. Preuß
Bürgermeister
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Amt Bützow-Land
Der Amtsvorsteher

FB Finanzen & Bildung

Amt Bützow-Land • Postfach 1251• 18242 Bützow

Landkreis Rostock
Dezernat I
Am Wall 3 — 5
18273 Güstrow

Gemeinden

Stadt Bützow — geschäftsführende Gemeinde
▪ Baumgarten E Bernitt
▪  D reetz Jürgenshagen Klein Belitz
E Penzin D  Rühn E Steinhagen
•  T arnow D W arnow Zepelin

Unser Zeichen:
Auskünfte erteilt:
Hausanschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:

Datum:

20.55
Rowena Kiel
Am Markt 1, 18246 Bützow

038461 / 50 - 152
038461 / 50 - 100
rowena.kiel@buetzow.de

30.11.2022

Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in der Haushaltssatzung
2023/2024

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Kerl,

die Teilnahme am Interessenabwägungsverfahren gestaltet sich für uns als Kommune wie jedes
Jahr schwierig. Aus dem 1,5-seitigen Anschreiben, des Ergebnis- und Finanzplanes sowie der
Haushaltssatzung gehen keine belastbaren Zahlen hervor, die die höheren Kostenbedarfe
belegen. Der allgemeine Hinweis, dass die Erträge nicht ausreichen, um die Leistungen des
Landkreises zu finanzieren, ist weder begründend noch ausreichend.

Wie jedes Jahr weisen wir darauf hin, dass der stetig steigende Finanzbedarf des Landkreises für
uns als Kommune nicht mehr zu tragen ist. Lag die absolute Kreisumlage im Jahr 2013 noch bei
knapp 67 Mio EUR, so soll sie im Jahr 2023 auf 117,6 Mio EUR festgesetzt werden. Dies entspricht
einer Steigerung von über 75 % innerhalb der letzten 10 Jahre. Bereits seit 2020 ist der absolute
Betrag der Kreisumlage jährlich um über 10 % angestiegen. Von einer moderaten Höhe der
Kreisumlage kann damit keine Rede sein. \Nie und insbesondere Woraus soll die Gemeinde diese
Mehrbelastungen in Zukunft finanzieren?

Die Gemeinde Penzin hat auf Grund ihrer kleinen Struktur schon seit Jahren mit den hohen
Belastungen durch Kreis-, Amts-, Schulkosten- und Kitaumlage zu kämpfen. Der freie
Finanzspielraum der Gemeinde wird von Jahr zu Jahr immer kleiner. Die Ausgaben werden bereits
jetzt auf ein Minimum beschränkt. So verbleibt für die freiwilligen Leistungen der Gemeinde gerade
einmal ein Anteil von 0,3 % am Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen. lm Rahmen der
Planung wurde bereits ein absoluter Kreisumlagebetrag von 65.000 geplant. Dieser wird durch den
jetzt wiederholten Anstieg der Kreisumlage auf 44,5 % fast vollständig ausgeschöpft.

Die steigende Kreisumlage belastet den kommunalen Haushalt weiterhin stark.

Kontakt:
Bankverbindung:
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Amt Bützow-Land
Der Amtsvorsteher

Insbesondere die aktuellen geopolitischen Auswirkungen auf dem Energie- und Rohstoffmarkt
belasten den Haushalt der Gemeinde zusätzlich. Die für die Jahre 2023 und 2024 geplante
Kreisumlage ist daher trotz der vorsichtigen eigenen Haushaltsplanung für uns als Gemeinde in
dieser Höhe nicht tragbar.

VViederholt weisen wir nochmals darauf hin, dass der Landkreis vor Deckung des Fehlbedarfes durch
die Kreisumlage seinen eigenen Haushalt auf Kostensenkungen und Einnahmeerhöhungen prüfen
muss. Insbesondere bei den pflichtigen Aufgaben ist es wichtig, nicht nur das OB? sondern
insbesondere das VVIE?, also die tatsächliche Ausgestaltung vor Ort, zu prüfen. Insbesondere bei
neuen Aufgaben muss auch der Landkreis die Frage der Ausfinanzierung deutlich darstellen und
gegenüber dem Land bzw. Bund einfordern. Gemäß dem Urteil vom 27.09.2021 des BVerwG
muss der Kreistag jedoch eine Abwägung zwischen den Finanzbedarfen des Landkreises und der
kreisangehörigen Gemeinden vornehmen. Dabei ist von einer Gleichrangigkeit der gemeindlichen
und der kreislichen Finanzbedarfe auszugehen. Dennoch lassen sich auf Grund der stetig enorm
steigenden Finanzbedarfe des Landkreises für uns als Kommune die Bemühungen um
Einsparungen nicht erkennen.

VVir fordern Sie auf, die geplante Erhöhung der Kreisumlage sorgsam auf Grund unserer
Einwendungen abzuwägen.

Mit freundlichen Grüßen
.

A. LLUe

Kiel
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Amt Bützow-Land
Der Amtsvorsteher

FB II Finanzen & Bildung

Amt Bützow-Land • Postfach 12519 18242 Bützow

Landkreis Rostock
Dezernat I
Am Wall 3 — 5
18273 Güstrow

Gemeinden

Stadt Bützow — geschäftsführende Genneinde

• Baumgarten D Bernitt
•  D reetz C Jürgenshagen Klein Belitz
•  Penz in Rühn Steinhagen
111 Tarnow Warnow D Zepelin

Unser Zeichen:
Auskünfte erteilt:
Hausanschrift:

Tel.:
Fax:
E-Mail:

Datum:

20.55
Rowena Kiel
Am Markt 1, 18246 Bützow

038461 / 50 - 152
038461 / 50 - 100
rowena.kiel@buetzow.de

25.08.2022

Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in der Haushaltssatzung
2023/2024

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Kerl,

die Teilnahme am Interessenabwägungsverfahren gestaltet sich für uns als Kommune wie jedes
Jahr schwierig. Aus dem 1,5-seitigen Anschreiben, des Ergebnis- und Finanzplanes sowie der
Haushaltssatzung gehen keine belastbaren Zahlen hervor, die die höheren Kostenbedarfe
belegen. Der allgemeine Hinweis, dass die Erträge nicht ausreichen, um die Leistungen des
Landkreises zu finanzieren, ist weder begründend noch ausreichend.

\Nie jedes Jahr weisen wir darauf hin, dass der stetig steigende Finanzbedarf des Landkreises für
uns als Kommune nicht mehr zu tragen ist. Lag die absolute Kreisumlage im Jahr 2013 noch bei
knapp 67 Mio EUR, so soll sie im Jahr 2023 auf 117,6 Mio EUR festgesetzt werden. Dies entspricht
einer Steigerung von über 75 % innerhalb der letzten 10 Jahre. Bereits seit 2020 ist der absolute
Betrag der Kreisumlage jährlich um über 10 % angestiegen. Von einer moderaten Höhe der
Kreisumlage kann damit keine Rede sein. Wie und insbesondere Woraus soll die Gemeinde diese
Mehrbelastungen in Zukunft finanzieren?

Die Gemeinde Rühn ist durch die guten Ergebnisse der Vorjahre solide aufgestellt. Dennoch wurde
im Rahmen der Haushaltsplanung 2022/2023 klar, dass die hohen Vorträge insbesondere beim
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in den zukünftigen Jahren enorm abschmelzen werden.
Die massiven Steigerungen bei der Kreis- und Amtsumlage, die kostenfreie Kita und die
Schulkostenumlage sind die größten, nicht durch die Gemeinde beeinflussbaren, Kostentreiber.
Bereits im Rahmen der Planung wurden hier insbesondere bei der Kreisumlage starke Steigerungen
eingerechnet.

Die stetig steigende Kreisumlage belastet den kommunalen Haushalt weiterhin stark.
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Büraer- und Tourismusbürry
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Amt Bützow-Land
Der Amtsvorsteher

Die zwischenzeitlich erzielten Verbesseryngen bei den Orientierungsdaten durch dem im November
2022 stattgefundenen Kommunalgipfel müssen kurzfristig in den neuen Haushaltsentwurf einfließen.
Wir plädieren für den Verbleib beim bisherigen Kreisumlagesatzes, da bereits durch die
steigenden Umlagegrundzahlen für die Kreisumlage Mehreinnahmen von 6,1 Mio EUR zu Lasten
der Kommunen für den Landkreis generier-t werden.

Gemäß dem Urteil vom 27.09.2021 des BVerwG muss der Kreistag jedoch eine Abwägung zwischen
den Finanzbedarfen des Landkreises und der kreisangehörigen Gemeinden vornehmen. Dabei ist
von einer Gleichrangigkeit der gemeindlichen und der kreislichen Finanzbedarfe auszugehen.
Dennoch lassen sich auf Grund der stetig enorm steigenden Finanzbedarfe des Landkreises für
uns als Kommune die Bemühungen um Einsparungen nicht erkennen.

VVir fordern Sie auf, die geplante Erhöhung der Kreisumlage sorgsam auf Grund unserer
Einwendungen abzuwägen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

e.t

H.-G. Harloff
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Stadt Bützow
Der Bürgermeister
FB II Finanzen & Bildung
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Unser Zeichen:
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20.55
Rowena Kiet

(17

Bützow

Telefon: 038461 / 50 - 152
Fax: 038461 / 50 - 100
E-Mail: rowena.kiel@buetzow.de

Datum: 30.11.2022

Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung
der Kreisumlage in der Haushaltssatzung 2023/2024

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Kerl,

die Teilnahme am Interessenabwägungsverfahren gestaltet sich für uns als Kommune wie jedes Jahr
schwierig. Aus dem 1,5-seitigen Anschreiben, des Ergebnis- und Finanzplanes sowie der
Haushaltssatzung gehen keine belastbaren Zahlen hervor, die die höheren Kostenbedarfe belegen.
Der allgemeine Hinweis, dass die Erträge nicht ausreichen, um die Leistungen des Landkreises zu
finanzieren, ist weder begründend noch ausreichend.

VVie jedes Jahr weisen wir darauf hin, dass der stetig steigende Finanzbedarf des Landkreises für uns
als Kommune nicht mehr zu tragen ist. Lag die absolute Kreisumlage im Jahr 2013 noch bei knapp 67
Mio EUR, so soll sie im Jahr 2023 auf 117,6 Mio EUR festgesetzt werden. Dies entspricht einer
Steigerung von über 75 % innerhalb der letzten 10 Jahre. Bereits seit 2020 ist der absolute Betrag
der Kreisurnlage jährlich um über 10 % angestiegen. Von einer moderaten Höhe der Kreisumlage
kann damit keine Rede sein. Wie und insbesondere woraus soll die Gemeinde diese Mehrbelastungen
in Zukunft finanzieren?

Die Stadt Bützow hat im Rahmen der Haushaltsplanung bereits viele Maßnahmen gestrichen und
eingeschränkt sowie durch eine massive Hebesatzerhöhung (inkl. jährlicher Dynamisierung) für
eine Einnahmenverbesserung gesorgt, um einen Haushaltsausgleich zu erwirken. So können bereits
jetzt notwendige Instandhaltungsmaßnahmen vorwiegend bei den Straßen und im öffentlichen Grün
mangels Planansatz in Höhe von ca. 200 TEUR jährlich nicht umgesetzt werden. Notwendige
1nstandhaltungsmaßnahmen an der kommunalen Infrastruktur können nicht bedarfsgerecht,
sondern nur entsprechend der Haushaltslage vorgenommen werden.

Hausanschrift: Am Markt 1 • 18246 Bützow • Tel. 038461 500 • Fax 038461 50100 • E-Mail: infodbuetzow.de • www.buetzow.de

Bankverbindungen:

Ostseesparkasse Rostock Deutsche Kreditbank Volks- und Raiffeisenbank
IBAN: DE32130500000705002179 IBAN: DE27120300000000102855 IBAN: DE79140613080001103962
BIC: NOLADE21ROS BIC: BYLADEM1001 BIC:GENODEF1GUE

Gläubiger-ID: DE46ZZZ00001588874



Bützow

Stadt Bütxow • PF 1251-12242 Bützow

Die nun zum wiederholten Male anvisierte Steigerung der Kreisumlage ist für uns nicht ansatzweise
tragbar. Gegenüber dem Planansatz stehen für die Kreisumlage 800 TEUR Mehrausgaben an, die
trotz der jetzt im Kommunalgipfel vom Novennber 2022 verhandelten Verbesserungen nicht vollständig
gedeckt werden.

VViederholt weisen wir darauf hin, dass der Landkreis Rostock gesetzlich verpflichtet ist, vor
Deckung des Fehlbedarfes durch die Kreisumlage seinen eigenen Haushalt auf Kostensenkungs-
und Einnahmeerhöhungspotenziale prüfen muss. Dies ist unserer Ansicht nach nicht
vollumfänglich erfolgt.

Wir fordern Sie auf, die geplante Erhöhung der Kreisumlage sorgsam und belastbar auf Grund
unserer Einwendungen und der neuesten Rechtsprechung des BVerwG vom 27.09.2021
abzuwägen.

Mit freundlichen,Grüllen

Christian Grüsch
Bürgermeister
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Amt Bützow-Land
Der Amtsvorsteher
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Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in der Haushaltssatzung
2023/2024

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Kerl,

die Teilnahme am Interessenabwägungsverfahren gestaltet sich für uns als Kommune wie jedes
Jahr schwierig. Aus dem 1,5-seitigen Anschreiben, des Ergebnis- und Finanzplanes sowie der
Haushaltssatzung gehen keine belastbaren Zahlen hervor, die die höheren Kostenbedarfe
belegen. Der allgemeine Hinweis, dass die Erträge nicht ausreichen, um die Leistungen des
Landkreises zu finanzieren, ist weder begründend noch ausreichend.

Wie jedes Jahr weisen wir darauf hin, dass der stetig steigende Finanzbedarf des Landkreises für
uns als Kommune nicht mehr zu tragen ist. Lag die absolute Kreisumlage im Jahr 2013 noch bei
knapp 67 Mio EUR, so soll sie im Jahr 2023 auf 117,6 Mio EUR festgesetzt werden. Dies entspricht
einer Steigerung von über 75 % innerhalb der letzten 10 Jahre. Bereits seit 2020 ist der absolute
Betrag der Kreisumlage jährlich um über 10 % angestiegen. Von einer moderaten Höhe der
Kreisumlage kann damit keine Rede sein. Wie und insbesondere Woraus soll die Gemeinde diese
Mehrbelastungen in Zukunft finanzieren?

Die Gemeinde Steinhagen verdankt ihre bisher gute und stabile Haushaltslage vor allem dem
kommunalen Wohnungsbestand, der für eine stetige steuerkraftunabhängige Einnahme sorgt.
Gerade in den letzten Jahren ist jedoch auch die Haushaltsplanung für Steinhagen durch die
Ansiedlung eines Gewerbesteuerzahlers mit stark schwankendem Gewerbesteueraufkommen
schwierig geworden. Es ist für die Gemeinde unerlässlich, einen hohen Saldo an laufenden Ein- und
Auszahlungen zu haben, unn für eventuelle Gewerbesteuerrückzahlungen, höhere Kreis- und
Amtsumlagen sowie wegfallende Schlüsselzuweisungen Vorsorge zu tragen. Dieser Saldo wird in
den nächsten Jahren auf Grund der immer höheren Belastungen durch Umlagen und
Kostenerstattungen mächtig abnehmen. Im Rahmen der Planung wurde bereits eine Steigerung
der Kreisumlage eingeplant.

Dennoch können wir dem erneuten Anstieg des Kreisumlagesatzes nicht zustimmen. Auch für
uns sind die Belastungen aus den stetig steigenden Kosten des Energiesektors und insbesondere
der geopolitischen Entwicklungen nicht absehbar. Der hohe Wohnungsbestand der Gemeinde, der
für Jahre für eine Stabilität der Einnahmen gesorgt hat, wird die Gemeinde in Zukunft insbesondere
vor finanziell belastende Herausforderungen stellen.
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Gläubiger-ID:
Sprechzeiten:
12rireme.r urtr l
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Amt Bützow-Land
Der Amtsvorsteher

Wiederholt weisen wir nochmals darauf hin, dass der Landkreis vor Deckung des Fehlbedarfes durch
die Kreisumlage seinen eigenen Haushalt auf Kostensenkungen und Einnahmeerhöhungen prüfen
muss. Gemäß dem Urteil vom 27.09.2021 des BVerwG muss der Kreistag jedoch eine Abwägung
zwischen den Finanzbedarfen des Landkreises und der kreisangehörigen Gemeinden vornehmen.
Dabei ist von einer Gleichrangigkeit der gemeindlichen und der kreislichen Finanzbedarfe
auszugehen. Dennoch lassen sich auf Grund der stetig enornn steigenden Finanzbedarfe des
Landkreises für uns als Kommune die Bemühungen um Einsparungen nicht erkennen.

Wir fordern Sie auf, die geplante Erhöhung der Kreisumlage sorgsam auf Grund unserer
Einwendungen abzuwägen.

Mit freundlichen Grüßen

D. Voß
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Amt Bützow-Land
Der Amtsvorsteher
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30.11.2022

Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in der Haushaltssatzung
2023/2024

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Kerl,

die Teilnahme am Interessenabwägungsverfahren gestaltet sich für uns als Kommune wie jedes
Jahr schwierig. Aus dem 1,5-seitigen Anschreiben, des Ergebnis- und Finanzplanes sowie der
Haushaltssatzung gehen keine belastbaren Zahlen hervor, die die höheren Kostenbedarfe
belegen. Der allgemeine Hinweis, dass die Erträge nicht ausreichen, um die Leistungen des
Landkreises zu finanzieren, ist weder begründend noch ausreichend.

Wie jedes Jahr weisen wir darauf hin, dass der stetig steigende Finanzbedarf des Landkreises für
uns als Kommune nicht mehr zu tragen ist. Lag die absolute Kreisumlage im Jahr 2013 noch bei
knapp 67 Mio EUR, so soll sie im Jahr 2023 auf 117,6 Mio EUR festgesetzt werden. Dies entspricht
einer Steigerung von über 75 % innerhalb der letzten 10 Jahre. Bereits seit 2020 ist der absolute
Betrag der Kreisumlage jährlich um über 10 % angestiegen. Von einer moderaten Höhe der
Kreisumlage kann damit keine Rede sein. VVie und insbesondere Woraus soll die Gemeinde diese
Mehrbelastungen in Zukunft finanzieren?

Die Gemeinde Tarnow unterzieht sich seit Jahren einer freiwilligen Haushaltssicherung bereits bei
der Planaufstellung. Viele Bedarfsanmeldungen der Fachämter werden auf Grund fehlender
Mittel auf ein Minimum gestrichen. So sind die Ansätze für die Unterhaltung des öffentlichen
Grüns jährlich um 10 TEUR und die Instandhaltungskosten bei den Feuerwehren ebenfalls um
jährlich 10 TEUR gekürzt worden. Die Hebesätze wurden bei der vorherigen Planaufstellung auf die
Landesdurchschnitte angehoben.
lm Rahmen der aktuellen Planung wurde bereits eine Steigerung der Kreisumlage auf 500.300 EUR
eingeplant. Dieser Ansatz wäre ausreichend, um die nun geplante Kreisumlage zu decken.
Trotzdem können wir der Erhöhung nicht zustimmen.

Auch uns als Gemeinde belasten die stetig steigenden Kosten. Wiederholt weisen wir nochmals
darauf hin, dass der Landkreis vor Deckung des Fehlbedarfes durch die Kreisunnlage seinen eigenen
Haushalt auf Kostensenkungen und Einnahmeerhöhungen prüfen muss. Bereits durch den Anstieg
der Umlagegrundzahl für die Kreisumlage wird eine Steigerung der Einnahmen bei einem
gleichbleibendem Kreisumlagesatz generiert.
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Amt Bützow-Land
Der Amtsvorsteher

Gemäß dem Urteil vom 27.09.2021 des BVerwG muss der Kreistag jedoch eine Abwäg ung zwischen
den Finanzbedarfen des Landkreises und der kreisangehörigen Gemeinden vornehmen. Dabei ist
von einer Gleichrangigkeit der gemeindlichen und der kreislichen Finanzbedarfe auszugehen.
Dennoch lassen sich auf Grund der stetig enorm steigenden Finanzbedarfe des Landkreises für
uns als Kommune die Bemühungen um Einsparungen nicht erkennen.

Wir fordern Sie auf, die geplante Erhöhung der Kreisumlage sorgsam auf Grund unserer
Einwendungen abzuwägen.

Mit freundlichen Grüßen

A.

Kiel
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Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in der Haushaltssatzung
2023/2024

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Kerl,

die Teilnahme am Interessenabwägungsverfahren gestaltet sich für uns als Kommune wie jedes
Jahr schwierig. Aus dem 1,5-seitigen Anschreiben, des Ergebnis- und Finanzplanes sowie der
Haushaltssatzung gehen keine belastbaren Zahlen hervor, die die höheren Kostenbedarfe
belegen. Der allgemeine Hinweis, dass die Erträge nicht ausreichen, um die Leistungen des
Landkreises zu finanzieren, ist weder begründend noch ausreichend.

VVie jedes Jahr weisen wir darauf hin, dass der stetig steigende Finanzbedarf des Landkreises für
uns als Kommune nicht mehr zu tragen ist. Lag die absolute Kreisumlage im Jahr 2013 noch bei
knapp 67 Mio EUR, so soll sie im Jahr 2023 auf 117,6 Mio EUR festgesetzt werden. Dies entspricht
einer Steigerung von über 75 % innerhalb der letzten 10 Jahre. Bereits seit 2020 ist der absolute
Betrag der Kreisumlage jährlich um über 10 % angestiegen. Von einer moderaten Höhe der
Kreisumlage kann damit keine Rede sein. Wie und insbesondere Woraus soll die Genneinde diese
Mehrbelastungen in Zukunft finanzieren?

Die Gemeinde Warnow ist auf Grund ihrer Gemeindestruktur mit neun Ortsteilen bereits durch hohe
Instandhaltungskosten für das Infrastrukturvermögen und den kommunalen Gebäudebestand
belastet. Die Haushaltsaufstellung gestaltete sich für die Gemeinde als sehr schwierig. Auf Grund
der hohen Bedarfe, vor allem durch die Kreis-, Amts- und Schulkostenumlage sowie durch die
kostenfreie Kita verringert sich der eigene Finanzspielraum für die Durchführung der pflichtigen
aber auch freiwilligen Aufgaben stetig. Die Deckung der Mehrkosten konnten nur durch vielerlei
Haushaltseinsparungen gedeckt werden: In mehrstündigen Haushaltsberatungen hat die Gemeinde
alle Einnahme- und Ausgabepositionen auf ihr Erfordernis geprüft. So wurde nach 2020 eine
erneute Hebesatzanpassung in 2022 beschlossen. Und trotzdem wurden viele
Bedarfsanmeldungen der Fachämter auf Grund fehlender Mittel auf ein Minimum gestrichen.

Bereits im Rahmen der Planung wurde ein massiver Anstieg der Kreisumlage auf 410.200 EUR
berücksichtigt. Dieser Betrag ist aber nicht ausreichend, um die nunmehr beabsichtigte
Festsetzung der Kreisumlage zu tragen.
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Amt Bützow-Land
Der Amtsvorsteher

Die nun steigende Kreisumlage belastet den kommunalen Haushalt weiterhin stark. Alleine durch
den Anstieg der Umlagegrundzahl nimmt der Landkreis bereits einen höheren absoluten Betrag bei
der Kreisumlage ein. Ein noch weitergehender Anstieg der Kreisumlage durch Erhöhung des
Kreisumlagesatzes kann nicht nachvollzogen werden. Gemäß dem Urteil vom 27.09.2021 des
BVerwG muss der Kreistag jedoch eine Abwägung zwischen den Finanzbedarfen des Landkreises
und der kreisangehörigen Gemeinden vornehmen. Dabei ist von einer Gleichrangigkeit der
gemeindlichen und der kreislichen Finanzbedarfe auszugehen. Dennoch lassen sich auf Grund der
stetig enorm steigenden Finanzbedarfe des Landkreises für uns als Kommune die Bemühungen
um Einsparungen nicht erkennen.

VVir fordern Sie auf, die geplante Erhöhung der Kreisumlage sorgsam auf Grund unserer
Einwendungen abzuwägen.

Mit freundlichen Grüßen

A.

Kiel
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Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in der Haushaltssatzung
2023/2024

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Kerl,

die Teilnahme am Interessenabwägungsverfahren gestaltet sich für uns als Kommune wie jedes
Jahr schwierig. Aus dem 1,5-seitigen Anschreiben, des Ergebnis- und Finanzplanes sowie der
Haushaltssatzung gehen keine belastbaren Zahlen hervor, die die höheren Kostenbedarfe
belegen. Der allgemeine Hinweis, dass die Erträge nicht ausreichen, um die Leistungen des
Landkreises zu finanzieren, ist weder begründend noch ausreichend.

Wie jedes Jahr weisen wir darauf hin, dass der stetig steigende Finanzbedarf des Landkreises für
uns als Kommune nicht mehr zu tragen ist. Lag die absolute Kreisumlage im Jahr 2013 noch bei
knapp 67 Mio EUR, so soll sie im Jahr 2023 auf 117,6 Mio EUR festgesetzt werden. Dies entspricht
einer Steigerung von über 75 % innerhalb der letzten 10 Jahre. Bereits seit 2020 ist der absolute
Betrag der Kreisumlage jährlich um über 10 % angestiegen. Von einer moderaten Höhe der
Kreisumlage kann damit keine Rede sein. Wie und insbesondere Woraus soll die Gemeinde diese
Mehrbelastungen in Zukunft finanzieren?

Die Gemeinde Zepelin musste in der Haushaltsplanung bereits viele Maßnahmen streichen oder
zurückstellen. Nur durch die Schaffung einer großflächigen PV-Anlage und die damit verbundenen
zukünftigen steuerkraftunabhängigen Mehreinnahmen kann der Haushalt der Kommune solide
aufgestellt werden. Und trotzdem können Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere am
Infrastrukturvermögen in Höhe von ca. 10 TEUR jährlich, wegen Einsparung bei der Planung nicht
umgesetzt werden. Trotz des bereits geplanten Anstiegs der Kreisumlage auf einen absoluten
Betrag von 203.000 EUR ist der jetzt veranschlagte Betrag von 224.500 EUR mit einem
Kreisumlagesatz von 44,5 % nicht tragbar. Angemessen wäre aus unserer Sicht ein Satz von
40,0-40,5 %.

Kontakt: Tel.: 038461.500 • Fax: 038461.50100 • E-Mail: info@buetzow.de • Internet: www.amt-buetzow-land.de
Bankverbindung: IBAN: DE32130500000705002179 • BIC: NOLADE21ROS
Gläubiger-ID: DEO5ZZZ00000014041
Sprechzeiten: Montag — Freitag: 09:00 — 12:00 Uhr; Dienstag und Donnerstag: 13:00 — 17:00 Uhr (nach Vereinbarung)
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Amt Bützow-Land
Der Amtsvorsteher

Gemäß dem Urteil vom 27.09.2021 des BVerwG muss der Kreistag jedoch eine Abwägung zwischen
den Finanzbedarfen des Landkreises und der kreisangehörigen Gemeinden vornehmen. Dabei ist
von einer Gleichrangigkeit der gemeindlichen und der kreislichen Finanzbedarfe auszugehen.
Dennoch lassen sich auf Grund der stetig enornn steigenden Finanzbedarfe des Landkreises für
uns als Kommune die Bemühungen um Einsparungen nicht erkennen. Wiederholt weisen wir
nochmals darauf hin, dass der Landkreis vor Deckung des Fehlbedarfes durch die Kreisumlage
seinen eigenen Haushalt auf Kostensenkungen und Einnahmeerhöhungen prüfen muss.
Insbesondere die Zuschussbedarfe seitens des Landkreises sind intensiv zu prüfen.

Wir fordern Sie auf, die geplante Erhöhung der Kreisumlage sorgsam auf Grund unserer
Einwendungen abzuwägen.

Mit freundlichen Grüßen

K. Potrafke
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Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen
Der Bürgermeister

er lwe

Land kreis Rostock 7 \Der Landrat EiFrau Kerl
Am Wall3-5
18273 Güstrow

Elmenhorst/Lichtenhagen, 29.11.2022

Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in der
Haushaltssatzung des Landkreises Rostock 2023/2024

Sehr geehrte Frau Kerl,

die Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen hat Ihre Information zur Festsetzung der
Kreisumlage in der Haushaltssatzung 2023/2024 zur Kenntnis genommen und nimmt
wie folgt Stellung:

Sie beabsichtigen, dem Kreistag eine künftige Steigerung der Kreisumlage von 39,71
v. H. auf 44,50 v. H. zur Beschlussfassung vorzulegen. Damit soll sichergestellt
werden, dass der Landkreis seine pflichtigen Aufgaben und die vom Kreistag bereits
beschlossenen freiwilligen Leistungen finanzieren kann.

Als Begründung für die Steigerung wird die mit der Bekanntmachung des Erlasses
„Orientierungsdaten zum kommunalen Finanzausgleich 2023 für die
Haushaltsplanung 2023“ des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung
Mecklenburg- Vorpommern vom 26. September 2022 dargelegten
Umlagegrundlagen mit der Höhe von 264.174.331,92 EUR, ohne Berücksichtigung
der Ausgleichszuweisung nach $ 1 Absatz 5 der Fusionsverordnung, benannt. Ein
Bestreben des Landkreises in Richtung der Landesregierung bezüglich einer
Minderung der Belastungen gegenüber den Kommunen hingegen wird nicht
dargelegt.

Nachvollziehbar ist hingegen, dass die Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt
in seiner Planung in 2023 im Vergleich zu 2022 Mehrkosten in Höhe von ca. 9,1 Mio.
EUR aufweisen. Eine Begründung für diesen Anstieg der Kosten wird wiederum
nicht, genau wie in vorherigen Interessenabwägungsverfahren und trotz mehrfacher
Nachfrage seitens der Gemeinde, aufgezeigt. Auch tarifliche Erhöhungen können bei
dieser Höhe die Mehraufwendungen nicht umfassend begründen. Eine Transparenz
ist hier erneut nicht gegeben.

Bürgermeistersprechstunde
Dienstag von 16 - 18 Uhr im Bürgermeisterbüro Elmenhorst, Gewerbeallee 45
Telefon: 038207 7699331 Homepage: www.elmenhorst-lichtenhagen.de



Da mit Kreditneuaufnahme finanziert, führen zudem die Erhöhungen der
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit langfristig zu Zins- und Tilgungsleistungen,
die von den kreisangehörigen Gemeinden finanziert werden müssen.
Nicht dargelegt ist ferner, welche Ausgleichsmaßnahmen in welchem Umfang
ausgeschöpft wurden, um dem Anstieg des Finanzmittelbedarfs entgegen zu wirken.

Die Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen trägt, wie auch die anderen Gemeinden des
Amtes Warnow-West einen wesentlichen Teil der beabsichtigten Steigerung. Der
Haushalt der Gemeinde kann mit dieser zusätzlichen Belastung immer noch
ausgeglichen gestaltet werden. Dies ist jedoch nur möglich, weil die Gemeinde
bereits in der Vergangenheit intensiv an der Konsolidierung des Haushaltes
gearbeitet hat und der Bestandsvortrag noch ausreichend ist. Daher stehen bei der
Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen neben den freiwilligen auch die pflichtigen
Leistungen in jedem Jahr neu auf dem Prüfstand. Der Durchschnitt der freiwilligen
Leistungen liegt hierbei regelmäßig unter 5 % (Rubikon). Daher fordern wir
zumindest einen vergleichbaren Umfang bei den freiwilligen Leistungen des
Landkreises anzustreben.

Ein sachlicher Grund, der gegen die angestrebte Festsetzung der Kreisumlage in der
beabsichtigten Höhe spricht, besteht weiterhin darin, dass es kaum mehr möglich ist,
ausreichende Mittel zur Werterhaltung des kommunalen Vermögens bereitzustellen.
Bereits geplante Vorhaben für die Jahre 2023 und 2024 müssen daher in Folgejahre
verschoben werden. Material- und Energiekostensteigerungen werden dabei noch
gar nicht berücksichtigt. Ebenso werden wir Investitionen erst später realisieren
können.

Bei den Abwägungsverfahren in 2022 wurde bereits eindrücklich auf diese
Problematik und die sehr negative Prognose für die kommenden Jahre einhergehend
mit Zweifeln hinsichtlich der gemeindlichen Leistungsfähigkeit aufmerksam gemacht.
Dem nun vorliegenden Entwurf ist ein Bemühen des Landkreises durch ein
Aufgreifen dieses Aspektes in keiner Weise zu erkennen.

Vor diesem Hintergrund wird davon ausgegangen, dass der Landkreis seinen Fokus
auch weiterhin daraufsetzt, den nicht durch Zuweisungen und eigene Einnahmen
verbleibenden Finanzbedarf so gering wie möglich zu gestalten und die Kreisumlage
zu verstetigen.

Mit freundlichen Grüßen

E ZuUwe Ba
Bürgermeister

Bürgermeistersprechstunde

Telefon: 038207 7699331
Dienstag von 16 - 18 Uhr im Bürgermeisterbüro Elmenhorst, Gewerbeallee 45

Homepage: www.elmenhorst-lichtenhagen.de



Gemeinde Kritzmow re Yd

Der Bürgermeister

aw-We 1 Fi mow

Landkreis Rostock
Der Landrat
Frau Kerl
Am Wall 3-5
18273 Güstrow

Kritzmow, 28.11.2022

Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in der
Haushaltssatzung des Landkreises Rostock 2023/2024

Sehr geehrte Frau Kerl,

die Gemeinde Kritzmow hat Ihre Information zur Festsetzung der Kreisumlage in der
Haushaltssatzung 2023/2024 zur Kenntnis genommen und nimmt wie folgt Stellung:

Sie beabsichtigen, dem Kreistag eine künftige Steigerung der Kreisumlage von 39,71
v. H. auf 44,50 v. H. zur Beschlussfassung vorzulegen. Damit soll sichergestellt
werden, dass der Landkreis seine pflichtigen Aufgaben und die vom Kreistag bereits
beschlossenen freiwilligen Leistungen finanzieren kann.

Als Begründung für die Steigerung wird die mit der Bekanntmachung des Erlasses
„Orientierungsdaten zum kommunalen Finanzausgleich 2023 für die
Haushaltsplanung 2023“ des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung
Mecklenburg- Vorpommern vom 26. September 2022 dargelegten
Umlagegrundlagen mit der Höhe von 264.174.331,92 EUR, ohne Berücksichtigung
der Ausgleichszuweisung nach 8 1 Absatz 5 der Fusionsverordnung, benannt. Ein
Bestreben des Landkreises in Richtung der Landesregierung bezüglich einer
Minderung der Belastungen gegenüber den Kommunen hingegen wird nicht
dargelegt.

Nachvollziehbar ist hingegen, dass die Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt
in seiner Planung in 2023 im Vergleich zu 2022 Mehrkosten in Höhe von ca. 9,1 Mio.
EUR aufweisen. Eine Begründung für diesen Anstieg der Kosten wird wiederum
nicht, genau wie in vorherigen Interessenabwägungsverfahren und trotz mehrfacher
Nachfrage seitens der Gemeinde, aufgezeigt. Auch tarifliche Erhöhungen können bei
dieser Höhe die Mehraufwendungen nicht umfassend begründen. Eine Transparenz
ist hier erneut nicht gegeben.

Bürgermeistersprechstunde

Telefon: 038207 75141
am zweiten und vierten Montag im Monat von 17 - 19 Uhr im Bürgermeisterbüro Kritzmow, Schulweg 1

E-Mail: buergermeister@gemeinde-kritzmow.de Homepage: www.gemeinde-kritzmow.de



Da mit Kreditneuaufnahme finanziert, führen zudem die Erhöhungen der
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit langfristig zu Zins- und Tilgungsleistungen,
die von den kreisangehörigen Gemeinden finanziert werden müssen.
Nicht dargelegt ist ferner, welche Ausgleichsmaßnahmen in welchem Umfang
ausgeschöpft wurden, um dem Anstieg des Finanzmittelbedarfs entgegen zu wirken.

Die Gemeinde Kritzmow trägt, wie auch die anderen Gemeinden des Amtes
Warnow-West einen wesentlichen Teil der beabsichtigten Steigerung. Der Haushalt
der Gemeinde kann mit dieser zusätzlichen Belastung immer noch ausgeglichen
gestaltet werden. Dies ist jedoch nur möglich, weil die Gemeinde bereits in der
Vergangenheit intensiv an der Konsolidierung des Haushaltes gearbeitet hat und der
Bestandsvortrag noch ausreichend ist. Daher stehen bei der Gemeinde Kritzmow
neben den freiwilligen auch die pflichtigen Leistungen in jedem Jahr neu auf dem
Prüfstand. Der Durchschnitt der freiwilligen Leistungen liegt hierbei regelmäßig unter
5 % (Rubikon). Daher fordern wir zumindest einen vergleichbaren Umfang bei den
freiwilligen Leistungen des Landkreises anzustreben.

Ein sachlicher Grund, der gegen die angestrebte Festsetzung der Kreisumlage in der
beabsichtigten Höhe spricht, besteht weiterhin darin, dass es kaum mehr möglich ist,
ausreichende Mittel zur Werterhaltung des kommunalen Vermögens bereitzustellen.
Bereits geplante Vorhaben für die Jahre 2023 und 2024 müssen daher in Folgejahre
verschoben werden. Material- und Energiekostensteigerungen werden dabei noch
gar nicht berücksichtigt. Ebenso werden wir Investitionen erst später realisieren
können.

Bei den Abwägungsverfahren in 2022 wurde bereits eindrücklich auf diese
Problematik und die sehr negative Prognose für die kommenden Jahre einhergehend
mit Zweifeln hinsichtlich der gemeindlichen Leistungsfähigkeit aufmerksam gemacht.
Dem nun vorliegenden Entwurf ist ein Bemühen des Landkreises durch ein
Aufgreifen dieses Aspektes in keiner Weise zu erkennen.

Vor diesem Hintergrund wird davon ausgegangen, dass der Landkreis seinen Fokus
auch weiterhin daraufsetzt, den nicht durch Zuweisungen und eigene Einnahmen
verbleibenden Finanzbedarf so gering wie möglich zu gestalten und die Kreisumlage
zu verstetigen.

f n
Mit freindlichen Grüßen

/ 1

IV serbu
irgermeister

Bürgermeistersprechstunde
am zweiten und vierten Donnerstag im Monat von 18 - 20 Uhr im Bürgermeisterbüro Kritzmow, Schulweg |
Telefon: 038207 75141 E-Mail: buergermeister@gemeinde-kritzmow.de Homepage: www.gemeinde-kritzmow.de
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Landkreis Rostock
Der Landrat
Frau Kerl
Am Wall 3-5
18273 Güstrow

Lambrechtshagen, 29.11.2022

Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in der
Haushaltssatzung des Landkreises Rostock 2023/2024

Sehr geehrte Frau Kerl,

die Gemeinde Lambrechtshagen hat Ihre Information zur Festsetzung der
Kreisumlage in der Haushaltssatzung 2023/2024 zur Kenntnis genommen und nimmt
wie folgt Stellung:

Sie beabsichtigen, dem Kreistag eine künftige Steigerung der Kreisumlage von 39,71
v. H. auf 44,50 v. H. zur Beschlussfassung vorzulegen. Damit soll sichergestellt
werden, dass der Landkreis seine pflichtigen Aufgaben und die vom Kreistag bereits
beschlossenen freiwilligen Leistungen finanzieren kann.

Als Begründung für die Steigerung wird die mit der Bekanntmachung des Erlasses
„Orientierungsdaten zum kommunalen Finanzausgleich 2023 für die
Haushaltsplanung 2023“ des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung
Mecklenburg- Vorpommern vom 26. September 2022 dargelegten
Umlagegrundlagen mit der Höhe von 264.174.331,92 EUR, ohne Berücksichtigung
der Ausgleichszuweisung nach 8 1 Absatz 5 der Fusionsverordnung, benannt. Ein
Bestreben des Landkreises in Richtung der Landesregierung bezüglich einer
Minderung der Belastungen gegenüber den Kommunen hingegen wird nicht
dargelegt.

Nachvollziehbar ist hingegen, dass die Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt
in seiner Planung in 2023 im Vergleich zu 2022 Mehrkosten in Höhe von ca. 9,1 Mio.
EUR aufweisen. Eine Begründung für diesen Anstieg der Kosten wird wiederum
nicht, genau wie in vorherigen Interessenabwägungsverfahren und trotz mehrfacher
Nachfrage seitens der Gemeinde, aufgezeigt. Auch tarifliche Erhöhungen können bei
dieser Höhe die Mehraufwendungen nicht umfassend begründen. Eine Transparenz
ist hier erneut nicht gegeben.

aBürgermeistersprechstunde
Straße 1 a, Lambrechtshagen

www.gemeinde-lambrechtshagen.de
Telefon: 0381 8 00 48 10 zu den Sprechzeiten



Da mit Kreditneuaufnahme finanziert, führen zudem die Erhöhungen der
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit langfristig zu Zins- und Tilgungsleistungen,
die von den kreisangehörigen Gemeinden finanziert werden müssen.
Nicht dargelegt ist ferner, welche Ausgleichsmaßnahmen in welchem Umfang
ausgeschöpft wurden, um dem Anstieg des Finanzmittelbedarfs entgegen zu wirken.

Die Gemeinde Lambrechtshagen trägt, wie auch die anderen Gemeinden des Amtes
Warnow-West einen wesentlichen Teil der beabsichtigten Steigerung. Der Haushalt
der Gemeinde kann mit dieser zusätzlichen Belastung immer noch ausgeglichen
gestaltet werden. Dies ist jedoch nur möglich, weil die Gemeinde bereits in der
Vergangenheit intensiv an der Konsolidierung des Haushaltes gearbeitet hat und der
Bestandsvortrag noch ausreichend ist. Daher stehen bei der Gemeinde
Lambrechtshagen neben den freiwilligen auch die pflichtigen Leistungen in jedem
Jahr neu auf dem Prüfstand. Der Durchschnitt der freiwilligen Leistungen liegt hierbei
regelmäßig unter 5 % (Rubikon). Daher fordern wir zumindest einen vergleichbaren
Umfang bei den freiwilligen Leistungen des Landkreises anzustreben.

Ein sachlicher Grund, der gegen die angestrebte Festsetzung der Kreisumlage in der
beabsichtigten Höhe spricht, besteht weiterhin darin, dass es kaum mehr möglich ist,
ausreichende Mittel zur Werterhaltung des kommunalen Vermögens bereitzustellen.
Bereits geplante Vorhaben für die Jahre 2023 und 2024 müssen daher in Folgejahre
verschoben werden. Material- und Energiekostensteigerungen werden dabei noch
gar nicht berücksichtigt. Ebenso werden wir Investitionen erst später realisieren
können.

Bei den Abwägungsverfahren in 2022 wurde bereits eindrücklich auf diese
Problematik und die sehr negative Prognose für die kommenden Jahre einhergehend
mit Zweifeln hinsichtlich der gemeindlichen Leistungsfähigkeit aufmerksam gemacht.
Dem nun vorliegenden Entwurf ist ein Bemühen des Landkreises durch ein
Aufgreifen dieses Aspektes in keiner Weise zu erkennen.

Vor diesem Hintergrund wird davon ausgegangen, dass der Landkreis seinen Fokus
auch weiterhin daraufsetzt, den nicht durch Zuweisungen und eigene Einnahmen
verbleibenden Finanzbedarf so gering wie möglich zu gestalten und die Kreisumlage
zu verstetigen.

Mit freundlichen Grüßen
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Bürgermeister

Bürgermeistersprechstunde
Straße 1 a, Lambrechtshagen
Telefon: 0381 8 00 48 10 zu den Sprechzeiten
www.gemeinde-lambrechtshagen.de



Gemeinde Papendorf
Der Bürgermeister
Amt Warnow-West, Schulweg 1a, 18198 Kritzmow
Landkreis Rostock BeDer Landrat
Frau Kerl CaAm Wall 3-5
18273 Güstrow

Papendorf, 29.11.2022

Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in der
Haushaltssatzung des Landkreises Rostock 2023/2024

Sehr geehrte Frau Kerl,

die Gemeinde Papendorf hat Ihre Information zur Festsetzung der Kreisumlage in
der Haushaltssatzung 2023/2024 zur Kenntnis genommen und nimmt wie folgt
Stellung:

Sie beabsichtigen, dem Kreistag eine künftige Steigerung der Kreisumlage von 39,71
v. H. auf 44,50 v. H. zur Beschlussfassung vorzulegen. Damit soll sichergestellt
werden, dass der Landkreis seine pflichtigen Aufgaben und die vom Kreistag bereits
beschlossenen freiwilligen Leistungen finanzieren kann.

Als Begründung für die Steigerung wird die mit der Bekanntmachung des Erlasses
„Orientierungsdaten zum kommunalen Finanzausgleich 2023 für die
Haushaltsplanung 2023“ des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung
Mecklenburg- Vorpommern vom 26. September 2022 dargelegten
Umlagegrundlagen mit der Höhe von 264.174.331,92 EUR, ohne Berücksichtigung
der Ausgleichszuweisung nach $ 1 Absatz 5 der Fusionsverordnung, benannt. Ein
Bestreben des Landkreises in Richtung der Landesregierung bezüglich einer
Minderung der Belastungen gegenüber den Kommunen hingegen wird nicht
dargelegt.

Nachvollziehbar ist hingegen, dass die Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt
in seiner Planung in 2023 im Vergleich zu 2022 Mehrkosten in Höhe von ca. 9,1 Mio.
EUR aufweisen. Eine Begründung für diesen Anstieg der Kosten wird wiederum
nicht, genau wie in vorherigen Interessenabwägungsverfahren und trotz mehrfacher
Nachfrage seitens der Gemeinde, aufgezeigt. Auch tarifliche Erhöhungen können bei
dieser Höhe die Mehraufwendungen nicht umfassend begründen. Eine Transparenz
ist hier erneut nicht gegeben.

=Bürgermeistersprechstunde
14-tägig dienstags von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr - Alte Schule 1, Papendorf



Da mit Kreditneuaufnahme finanziert, führen zudem die Erhöhungen der
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit langfristig zu Zins- und Tilgungsleistungen,
die von den kreisangehörigen Gemeinden finanziert werden müssen.
Nicht dargelegt ist ferner, welche Ausgleichsmaßnahmen in welchem Umfang
ausgeschöpft wurden, um dem Anstieg des Finanzmittelbedarfs entgegen zu wirken.

Die Gemeinde Papendorf trägt, wie auch die anderen Gemeinden des Amtes
Warnow-West einen wesentlichen Teil der beabsichtigten Steigerung. Der Haushalt
der Gemeinde kann mit dieser zusätzlichen Belastung immer noch ausgeglichen
gestaltet werden. Dies ist jedoch nur möglich, weil die Gemeinde bereits in der
Vergangenheit intensiv an der Konsolidierung des Haushaltes gearbeitet hat und der
Bestandsvortrag noch ausreichend ist. Daher stehen bei der Gemeinde Papendorf
neben den freiwilligen auch die pflichtigen Leistungen in jedem Jahr neu auf dem
Prüfstand. Der Durchschnitt der freiwilligen Leistungen liegt hierbei regelmäßig unter
5 % (Rubikon). Daher fordern wir zumindest einen vergleichbaren Umfang bei den
freiwilligen Leistungen des Landkreises anzustreben.

Ein sachlicher Grund, der gegen die angestrebte Festsetzung der Kreisumlage in der
beabsichtigten Höhe spricht, besteht weiterhin darin, dass es kaum mehr möglich ist,
ausreichende Mittel zur Werterhaltung des kommunalen Vermögens bereitzustellen.
Bereits geplante Vorhaben für die Jahre 2023 und 2024 müssen daher in Folgejahre
verschoben werden. Material- und Energiekostensteigerungen werden dabei noch
gar nicht berücksichtigt. Ebenso werden wir Investitionen erst später realisieren
können.

Bei den Abwägungsverfahren in 2022 wurde bereits eindrücklich auf diese
Problematik und die sehr negative Prognose für die kommenden Jahre einhergehend
mit Zweifeln hinsichtlich der gemeindlichen Leistungsfähigkeit aufmerksam gemacht.
Dem nun vorliegenden Entwurf ist ein Bemühen des Landkreises durch ein
Aufgreifen dieses Aspektes in keiner Weise zu erkennen.

Vor diesem Hintergrund wird davon ausgegangen, dass der Landkreis seinen Fokus
auch weiterhin daraufsetzt, den nicht durch Zuweisungen und eigene Einnahmen
verbleibenden Finanzbedarf so gering wie möglich zu gestalten und die Kreisumlage
zu verstetigen.

Mit freundlichen Grüßen

-_ Im,Jürgen Ahrens
Bürgermeister

Bürgermeistersprechstundea

14-tägig dienstags von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr - Alte Schule 1, Papendorf



Gemeinde Pölchow
Die Bürgermeisterin

We be % Zi

Landkreis Rostock

UDer Landrat
Frau Kerl
Am Wall 3-5
18273 Güstrow

Pölchow, 29.11.2022

Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in der
Haushaltssatzung des Landkreises Rostock 2023/2024

Sehr geehrte Frau Kerl,

die Gemeinde Pölchow hat Ihre Information zur Festsetzung der Kreisumlage in der
Haushaltssatzung 2023/2024 zur Kenntnis genommen und nimmt wie folgt Stellung:

Sie beabsichtigen, dem Kreistag eine künftige Steigerung der Kreisumlage von 39,71
v. H. auf 44,50 v. H. zur Beschlussfassung vorzulegen. Damit soll sichergestellt
werden, dass der Landkreis seine pflichtigen Aufgaben und die vom Kreistag bereits
beschlossenen freiwilligen Leistungen finanzieren kann.

Als Begründung für die Steigerung wird die mit der Bekanntmachung des Erlasses
„Orientierungsdaten zum kommunalen Finanzausgleich 2023 für die
Haushaltsplanung 2023“ des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung
Mecklenburg- Vorpommern vom 26. September 2022 dargelegten
Umlagegrundlagen mit der Höhe von 264.174.331,92 EUR, ohne Berücksichtigung
der Ausgleichszuweisung nach $ 1 Absatz 5 der Fusionsverordnung, benannt. Ein
Bestreben des Landkreises in Richtung der Landesregierung bezüglich einer
Minderung der Belastungen gegenüber den Kommunen hingegen wird nicht
dargelegt.

Nachvollziehbar ist hingegen, dass die Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt
in seiner Planung in 2023 im Vergleich zu 2022 Mehrkosten in Höhe von ca. 9,1 Mio.
EUR aufweisen. Eine Begründung für diesen Anstieg der Kosten wird wiederum
nicht, genau wie in vorherigen Interessenabwägungsverfahren und trotz mehrfacher
Nachfrage seitens der Gemeinde, aufgezeigt. Auch tarifliche Erhöhungen können bei
dieser Höhe die Mehraufwendungen nicht umfassend begründen. Eine Transparenz
ist hier erneut nicht gegeben.

Bürgermeistersprechstunde.
nach Absprache - Bürgermeisterbüro im Gutshaus Zum Gutshof 1, Wahrstorf



Da mit Kreditneuaufnahme finanziert, führen zudem die Erhöhungen der
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit langfristig zu Zins- und Tilgungsleistungen
die von den kreisangehörigen Gemeinden finanziert werden müssen
Nicht dargelegt ist ferner, welche Ausgleichsmaßnahmen in welchem Umfang
ausgeschöpft wurden, um dem Anstieg des Finanzmittelbedarfs entgegen zu wirken

Die Gemeinde Pölchow trägt, wie auch die anderen Gemeinden des Amtes Warnow-
West einen wesentlichen Teil der beabsichtigten Steigerung. Der Haushalt der
Gemeinde kann mit dieser zusätzlichen Belastung immer noch ausgeglichen
gestaltet werden. Dies ist jedoch nur möglich, weil die Gemeinde bereits in der
Vergangenheit intensiv an der Konsolidierung des Haushaltes gearbeitet hat und der
Bestandsvortrag noch ausreichend ist. Daher stehen bei der Gemeinde Pölchow
neben den freiwilligen auch die pflichtigen Leistungen in jedem Jahr neu auf dem
Prüfstand. Der Durchschnitt der freiwilligen Leistungen liegt hierbei regelmäßig unter

% (Rubikon). Daher fordern wir zumindest einen vergleichbaren Umfang bei den
freiwilligen Leistungen des Landkreises anzustreben

Ein sachlicher Grund, der gegen die angestrebte Festsetzung der Kreisumlage in der
beabsichtigten Höhe spricht, besteht weiterhin darin, dass es kaum mehr möglich ist
ausreichende Mittel zur Werterhaltung des kommunalen Vermögens bereitzustellen
Bereits geplante Vorhaben für die Jahre 2023 und 2024 müssen daher in Folgejahre
verschoben werden. Material- und Energiekostensteigerungen werden dabei noch
gar nicht berücksichtigt. Ebenso werden wir Investitionen erst später realisieren
können

Bei den Abwägungsverfahren in 2022 wurde bereits eindrücklich auf diese
Problematik und die sehr negative Prognose für die kommenden Jahre einhergehend
mit Zweifeln hinsichtlich der gemeindlichen Leistungsfähigkeit aufmerksam gemacht
Dem nun vorliegenden Entwurf ist ein Bemühen des Landkreises durch ein
Aufgreifen dieses Aspektes in keiner Weise zu erkennen

Vor diesem Hintergrund wird davon ausgegangen, dass der Landkreis seinen Fokus
auch weiterhin daraufsetzt, den nicht durch Zuweisungen und eigene Einnahmen
verbleibenden Finanzbedarf so gering wie möglich zu gestalten und die Kreisumlage
zu verstetigen

Mit freundlichen >Im al Leah

IIrmgard Rautenberg
Bürgermeisterin

Bürgermeistersprechstund
nach Absprache - Bürgermeisterbüro im Gutshaus Zum Gutshof 1, Wahrstorf



Gemeinde Stäbelow

xDer Bürgermeister D
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Landkreis Rostock
Der Landrat
Frau Kerl
Am Wall 3-5
18273 Güstrow

Stäbelow, 29.11.2022

Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in der
Haushaltssatzung des Landkreises Rostock 2023/2024

Sehr geehrte Frau Kerl,

die Gemeinde Stäbelow hat Ihre Information zur Festsetzung der Kreisumlage in der
Haushaltssatzung 2023/2024 zur Kenntnis genommen und nimmt wie folgt Stellung:

Sie beabsichtigen, dem Kreistag eine künftige Steigerung der Kreisumlage von 39,71
v. H. auf 44,50 v. H. zur Beschlussfassung vorzulegen. Damit soll sichergestellt
werden, dass der Landkreis seine pflichtigen Aufgaben und die vom Kreistag bereits
beschlossenen freiwilligen Leistungen finanzieren kann.

Als Begründung für die Steigerung wird die mit der Bekanntmachung des Erlasses
„Orientierungsdaten zum kommunalen Finanzausgleich 2023 für die
Haushaltsplanung 2023“ des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung
Mecklenburg- Vorpommern vom 26. September 2022 dargelegten
Umlagegrundlagen mit der Höhe von 264.174.331,92 EUR, ohne Berücksichtigung
der Ausgleichszuweisung nach 8 1 Absatz 5 der Fusionsverordnung, benannt. Ein
Bestreben des Landkreises in Richtung der Landesregierung bezüglich einer
Minderung der Belastungen gegenüber den Kommunen hingegen wird nicht
dargelegt.

Nachvollziehbar ist hingegen, dass die Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt
in seiner Planung in 2023 im Vergleich zu 2022 Mehrkosten in Höhe von ca. 9,1 Mio.
EUR aufweisen. Eine Begründung für diesen Anstieg der Kosten wird wiederum
nicht, genau wie in vorherigen Interessenabwägungsverfahren und trotz mehrfacher
Nachfrage seitens der Gemeinde, aufgezeigt. Auch tarifliche Erhöhungen können bei
dieser Höhe die Mehraufwendungen nicht umfassend begründen. Eine Transparenz
ist hier erneut nicht gegeben.

5Bürgermeistersprechstunde

Telefon: 038207 7 52 12
am zweiten und vierten Montag im Monat von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr - Bürgermeisterbüro Schulweg 5, 18198 Stäbelow

Fax: 038207 7 52 14 www.gemeinde-staebelow.de



Da mit Kreditneuaufnahme finanziert, führen zudem die Erhöhungen der
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit langfristig zu Zins- und Tilgungsleistungen,
die von den kreisangehörigen Gemeinden finanziert werden müssen.
Nicht dargelegt ist ferner, welche Ausgleichsmaßnahmen in welchem Umfang
ausgeschöpft wurden, um dem Anstieg des Finanzmittelbedarfs entgegen zu wirken.

Die Gemeinde Stäbelow trägt, wie auch die anderen Gemeinden des Amtes
Warnow-West einen wesentlichen Teil der beabsichtigten Steigerung. Der Haushalt
der Gemeinde kann mit dieser zusätzlichen Belastung immer noch ausgeglichen
gestaltet werden. Dies ist jedoch nur möglich, weil die Gemeinde bereits in der
Vergangenheit intensiv an der Konsolidierung des Haushaltes gearbeitet hat und der
Bestandsvortrag noch ausreichend ist. Daher stehen bei der Gemeinde Stäbelow
neben den freiwilligen auch die pflichtigen Leistungen in jedem Jahr neu auf dem
Prüfstand. Der Durchschnitt der freiwilligen Leistungen liegt hierbei regelmäßig unter
5 % (Rubikon). Daher fordern wir zumindest einen vergleichbaren Umfang bei den
freiwilligen Leistungen des Landkreises anzustreben.

Ein sachlicher Grund, der gegen die angestrebte Festsetzung der Kreisumlage in der
beabsichtigten Höhe spricht, besteht weiterhin darin, dass es kaum mehr möglich ist,
ausreichende Mittel zur Werterhaltung des kommunalen Vermögens bereitzustellen.
Bereits geplante Vorhaben für die Jahre 2023 und 2024 müssen daher in Folgejahre
verschoben werden. Material- und Energiekostensteigerungen werden dabei noch
gar nicht berücksichtigt. Ebenso werden wir Investitionen erst später realisieren
können.

Bei den Abwägungsverfahren in 2022 wurde bereits eindrücklich auf diese
Problematik und die sehr negative Prognose für die kommenden Jahre einhergehend
mit Zweifeln hinsichtlich der gemeindlichen Leistungsfähigkeit aufmerksam gemacht.
Dem nun vorliegenden Entwurf ist ein Bemühen des Landkreises durch ein
Aufgreifen dieses Aspektes in keiner Weise zu erkennen.

Vor diesem Hintergrund wird davon ausgegangen, dass der Landkreis seinen Fokus
auch weiterhin daraufsetzt, den nicht durch Zuweisungen und eigene Einnahmen
verbleibenden Finanzbedarf so gering wie möglich zu gestalten und die Kreisumlage
zu verstetigen.

Mit freundlichen Grüßen

{

4
/ urHans-Werner Bull

Bürgermeister

Bürgermeistersprechstundeza

am zweiten und vierten Montag im Monat von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr - Bürgermeisterbüro Schulweg 5, 18198 Stäbelow
Telefon: 038207 7 52 12 Fax: 038207 7 52 14 www.gemeinde-staebelow.de



Gemeinde Ziesendorf
Der Bürgermeister

Landkreis Rostock 5Der Landrat
Frau Kerl
Am Wall 3-5
18273 Güstrow

Ziesendorf, 29.11.2022

Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in der
Haushaltssatzung des Landkreises Rostock 2023/2024

Sehr geehrte Frau Kerl,

die Gemeinde Ziesendorf hat Ihre Information zur Festsetzung der Kreisumlage in
der Haushaltssatzung 2023/2024 zur Kenntnis genommen und nimmt wie folgt
Stellung:

Sie beabsichtigen, dem Kreistag eine künftige Steigerung der Kreisumlage von 39,71
v. H. auf 44,50 v. H. zur Beschlussfassung vorzulegen. Damit soll sichergestellt
werden, dass der Landkreis seine pflichtigen Aufgaben und die vom Kreistag bereits
beschlossenen freiwilligen Leistungen finanzieren kann.

Als Begründung für die Steigerung wird die mit der Bekanntmachung des Erlasses
„Orientierungsdaten zum kommunalen Finanzausgleich 2023 für die
Haushaltsplanung 2023“ des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung
Mecklenburg- Vorpommern vom 26. September 2022 dargelegten
Umlagegrundlagen mit der Höhe von 264.174.331,92 EUR, ohne Berücksichtigung
der Ausgleichszuweisung nach $ 1 Absatz 5 der Fusionsverordnung, benannt. Ein
Bestreben des Landkreises in Richtung der Landesregierung bezüglich einer
Minderung der Belastungen gegenüber den Kommunen hingegen wird nicht
dargelegt.

Nachvollziehbar ist hingegen, dass die Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt
in seiner Planung in 2023 im Vergleich zu 2022 Mehrkosten in Höhe von ca. 9,1 Mio.
EUR aufweisen. Eine Begründung für diesen Anstieg der Kosten wird wiederum
nicht, genau wie in vorherigen Interessenabwägungsverfahren und trotz mehrfacher
Nachfrage seitens der Gemeinde, aufgezeigt. Auch tarifliche Erhöhungen können bei
dieser Höhe die Mehraufwendungen nicht umfassend begründen. Eine Transparenz
ist hier erneut nicht gegeben.

Bürgermeistersprechstunde
am zweiten Mittwoch im Monat von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr - Bürgermeisterbüro im Gutshaus Dorfplatz 10, Ziesendorf



Da mit Kreditneuaufnahme finanziert, führen zudem die Erhöhungen der
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit langfristig zu Zins- und Tilgungsleistungen,
die von den kreisangehörigen Gemeinden finanziert werden müssen.
Nicht dargelegt ist ferner, welche Ausgleichsmaßnahmen in welchem Umfang
ausgeschöpft wurden, um dem Anstieg des Finanzmittelbedarfs entgegen zu wirken.

Die Gemeinde Ziesendorf trägt, wie auch die anderen Gemeinden des Amtes
Warnow-West einen wesentlichen Teil der beabsichtigten Steigerung. Der Haushalt
der Gemeinde kann mit dieser zusätzlichen Belastung immer noch ausgeglichen
gestaltet werden. Dies ist jedoch nur möglich, weil die Gemeinde bereits in der
Vergangenheit intensiv an der Konsolidierung des Haushaltes gearbeitet hat und der
Bestandsvortrag noch ausreichend ist. Daher stehen bei der Gemeinde Ziesendorf
neben den freiwilligen auch die pflichtigen Leistungen in jedem Jahr neu auf dem
Prüfstand. Der Durchschnitt der freiwilligen Leistungen liegt hierbei regelmäßig unter
5 % (Rubikon). Daher fordern wir zumindest einen vergleichbaren Umfang bei den
freiwilligen Leistungen des Landkreises anzustreben.

Ein sachlicher Grund, der gegen die angestrebte Festsetzung der Kreisumlage in der
beabsichtigten Höhe spricht, besteht weiterhin darin, dass es kaum mehr möglich ist,
ausreichende Mittel zur Werterhaltung des kommunalen Vermögens bereitzustellen.
Bereits geplante Vorhaben für die Jahre 2023 und 2024 müssen daher in Folgejahre
verschoben werden. Material- und Energiekostensteigerungen werden dabei noch
gar nicht berücksichtigt. Ebenso werden wir Investitionen erst später realisieren
können.

Bei den Abwägungsverfahren in 2022 wurde bereits eindrücklich auf diese
Problematik und die sehr negative Prognose für die kommenden Jahre einhergehend
mit Zweifeln hinsichtlich der gemeindlichen Leistungsfähigkeit aufmerksam gemacht.
Dem nun vorliegenden Entwurf ist ein Bemühen des Landkreises durch ein
Aufgreifen dieses Aspektes in keiner Weise zu erkennen.

Vor diesem Hintergrund wird davon ausgegangen, dass der Landkreis seinen Fokus
auch weiterhin daraufsetzt, den nicht durch Zuweisungen und eigene Einnahmen
verbleibenden Finanzbedarf so gering wie möglich zu gestalten und die Kreisumlage
zu verstetigen.

Mit freundlichen Grüßen
N

x

\
L Der

Thomas Bu
Bürgermeister

seBürgermeistersprechstunde
am zweiten Mittwoch im Monat von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr - Bürgermeisterbüro im Gutshaus Dorfplatz 10, Ziesendorf
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SCHLIEMANNSTADT NEUBUKOW   
DER BÜRGERMEISTER   
Am Markt 1   
18233 Neubukow  

  

   

   

   

  

   

 

 

 

  

 
 
 
 
 

nur per Mail an: haushalt@lkros.de 
 
 
Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in der  
Haushaltssatzung 2023/2024  
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sehr geehrte Frau Kerl, 
sehr geehrte Frau Krüger, 
 
bei allem Respekt für die anstehenden Aufgaben des Landkreises und den dafür benötigten 

finanziellen Mitteln muss ich Ihnen mitteilen, dass die Stadt Neubukow finanziell nicht in der 

Lage ist, einen Kreisumlagesatz von 44,50 v. H. zu erwirtschaften. 

Begründung: 

Gem. der endgültigen Festsetzung vom 24.08.2022 beträgt die Kreisumlage bei einem 

Kreisumlagesatz in Höhe von 39,71% 1.641.849,41 €  

 

Nach den Orientierungsdaten stand September 2022 ergibt sich für die Stadt eine 

Kreisumlagegrundlage von 4.374.925,34 € 

eine Schlüsselzuweisung von 2.010.971,89 €  

sowie eine Kreisumlage (bei 39,71 %) in Höhe von 1.737.282,85 € 

  

Stadt Neubukow, Am Markt 1, 18233 Neubukow 

Landkreis Rostock 
Der Landrat 
Amt für Haushalt und Controlling 
Am Wall 3-5 
18273 Güstrow 

 

Bürgermeister u. Zentrale Dienste 
SG Bürgermeister 
 
Telefon: 038294 78231  
Telefax: 038294 78522 
E-Mail: stadt@neubukow.de 
 
Sprechzeiten: 
Dienstag: 9.00-12.00 u. 14.00-18.00 Uhr 
Donnerstag: 9.00-12.00 u. 14.00-17.00 Uhr 
 
Unser Zeichen:   
 
Datum: 30.11.2022 
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Durch den neu ermittelten Kreisumlagesatz (= 44,50 %) in der Haushaltssatzung erhöht 

sich die Kreisumlage der Stadt Neubukow um rund 210 T€.  

Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 entwickelte sich bei der Stadt Neubukow ein 

Liquiditätsengpass. Der 1. Nachtragshaushalt vom Juni 2022 enthielt einen 

genehmigungspflichtigen Kassenkredit von 3 Mio €. Aufgrund der aktuellen Liquidität, nicht 

zuletzt auch durch den Schulneubau mit Hort und Aula wird auch der Haushalt 2023 einen 

Kassenkredit in dieser Höhe ausweisen. Einige unserer geplanten Investitionen mussten 

wir aufgrund der eingeschränkten Liquidität vorerst streichen. Der Haushaltsplan 2023 

umfasst lediglich Investitionsmaßnahmen, die bereits begonnen sind bzw. solche, für die 

Fördermittel zugewandt werden.  

Bei den bisher beauftragten Baumaßnahmen (bspw. Neubau Grundschule) sind in den 

kommenden Monaten hohe Baurechnungen zu erwarten. Der letzte Fördermittelabruf für 

die Grundschule kann erst mit Fertigstellung und Schlussrechnung des Bauprojektes 

erfolgen. Ein Zahlungseingang wird nicht vor dem 3. Quartal 2023 erwartet. 

Die nach dem Kommunalgipfel im November 2022 veröffentlichten Zahlen zum 

Finanzausgleich zeigten für Neubukow im Vergleich zum Orientierungserlass vom 

26.09.2022 zwar eine Erhöhung um ca. 150 T€.  Dies deckt aber die vom Landkreis Rostock 

angezeigte Erhöhung der Kreisumlage nicht und ist dafür auch nicht angedacht.  

Unter Zugrundelegung der Zahlen vom September 2022 wurde der Haushaltsplan für das 

Kalenderjahr 2023 erarbeitet. Möglich war dies nur, da wir für 2023 geplante Investitionen 

in kommende Haushaltsjahre verschoben haben. Positionen im Verwaltungshaushalt sind 

an gegebene Umstände angepasst worden, wie etwa im Bereich der Personalkosten. 

Instandhaltungs- und Unterhaltungskosten, wie etwa die Straßenbeleuchtung bzw. auch 

der Stadtwald sind angepasst worden. Einnahmen in den Bereichen Holzverkauf und 

Ökopunktehandel sind erhöht worden. Ebenso erfolgte eine Erhöhung der Einnahmen der 

Regelkosten für den Hort, da es hierzu nach Beendigung der Bauarbeiten am neuen Hort 

Entgeltverhandlungen geben wird. Anpassungen bei den Verwaltungsgebühren im Bereich 

des Standesamtes sowie im Bereich des Ordnungsamtes erfolgten aufgrund neuer 

Gebühren- bzw. Verwarn- und Bußgeldkataloge. Abschlagszahlungen für Strom, Gas, 

Wasser etc. haben sich aufgrund der aktuellen Krisenlage zum Teil verdoppelt. Die 

Hebesätze für die Realsteuern wurden im ca. 20% erhöht.   

Die Stadtvertreter sollen die Haushaltsatzung in ihrer Sitzung am 06.12.2022 beschließen. 

Finanz- und Hauptausschuss haben ihre Empfehlung hierzu gegeben. 

Legt man den von Ihnen angekündigten Prozentsatz von 44,50% zugrunde, ergäben sich 

nur bei der Kreisumlage Mehrausgaben in Höhe von ca. 210 T€. Diese Summe kann von 

der Stadt Neubukow im Haushaltsjahr 2023 nicht erwirtschaftet werden. 
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Die Stadt Neubukow ist finanziell gesehen am Limit.  

Aus den aufgeführten Gründen bitte ich Sie, Ihre Planungen für 2023 nochmals zu 

überdenken, denn nach meinen Informationen geht es den anderen kreisangehörigen 

Gemeinden finanziell ähnlich wie der Stadt Neubukow. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Roland Dethloff 
Bürgermeister 
 



Bankverbindungen
Deutsche Kreditbank Rostock
IBAN: DE16 1203 0000 0000 1022 77
SWIFT/BIC: BYLADEM1001

Volks- und Raiffeisenbank Güstrow
IBAN: DE45 1406 1308 0003 7006 82
SWIFT/BIC: GENODEF1GUE
Ostseesparkasse Rostock
IBAN: DE36 1305 0000 0530 0010 12
SWIFT/BIC: NOLADE21ROS

Allgemeine Sprechzeiten
Dienstag 9 – 12 Uhr
                                    13 – 18 Uhr
Mittwoch 9 – 12 Uhr
Donnerstag 9 – 12 Uhr
                                    13 – 16 Uhr
und nach Vereinbarung

Telefon (038292) 851-0
Telefax (038292) 851-10
E-Mail: info@stadt-kroepelin.de
DE-Mail: 
info@stadt-kroepelin.de-mail.de
Internet: www.stadt-kroepelin.de

Stadt Kröpelin
Der Bürgermeister

 
Stadt Kröpelin, Markt 1, 18236 Kröpelin

Ihr Zeichen
 20120

Ihre Nachricht
vom: 16.11.2022

Unser Zeichen Datum
30.11.2022

Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in der Haushaltssatzung 
2023/2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Ihrem Schreiben vom 16.11.2022 geben Sie den Gemeinden des Landkreises Rostock die Gelegenheit, 
sich bis zum 30.11.2022 zur Festsetzung der Kreisumlage zu äußern. 

In Ihrem Schreiben gehen Sie von einer Umlagegrundlage in Höhe von 264.174.331,92 EUR aus. Diese 
Grundlage hat sich durch die Aktualisierung des Erlasses der Orientierungsdaten zum kommunalen 
Finanzausgleich 2023 zur Haushaltsplanung 2023 des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V 
vom 25.11.2022 verändert. Jetzt wird von einer Umlagegrundlage von 268.154.558,82 EUR ausgegangen.
Auch für die Gemeinden ergeben sich auf Grund des neuen Erlasses neue Grundlagen zur Errechnung der 
Kreisumlage.

Die Kreisumlage von 44,5 % ergibt für die Stadt Kröpelin für das Haushaltsjahr 2023 dann einen Betrag von 
2.411.593,13 € das wären im Vergleich zum jetzigen Stand 2022 (40,39 %) 222.733,66 EUR Mehrausgaben 
für das Jahr 2023.

Die Mehrbelastungen für unseren Haushalt wird uns dazu zwingen die geplanten Neugestaltungen zweier 
Kinderspielplätze i.H.v. 66.500 EUR nicht ausführen zu können. Weiterhin ist unser größtes Projekt für das 
Haushaltsjahr 2023 damit nicht realisierbar, die Instandsetzung unseres Sportplatzes in der Schulstraße, 
welcher besonders für den Schulsport benötigt wird. Diese Maßnahme i.H.v. 1,2 Mio. werden wir mit der 
Mehrbelastung durch die Kreisumlage nicht beginnen können. 

Wir beabsichtigen in naher Zukunft aufgrund der steigenden benötigten Kitaplätze eine neue Kindertagesstätte 
zu bauen. Um für dieses Projekt einen möglichst hohen Eigenanteil vorzuhalten sind wir sehr bemüht in dieser 
schwierigen Zeit uns trotzdem ein gewisses Eigenkapital zu erwirtschaften. Unser Interesse besteht nicht darin 
dieses durch eine immer steigende Kreisumlage Stück für Stück aufzubrauchen.

Die Stadt Kröpelin weist die Erhöhung der Kreisumlage ausdrücklich zurück. Mit der geplanten Kreisumlage 
werden die Kommunalhaushalte überdimensional belastet. Eine deutliche Absenkung der Kreisumlage wird 
hiermit gefordert.

Mit freundlichem Gruß

Thomas Gutteck
Bürgermeister

per E-Mail: haushalt@lkro.de
Landkreis Rostock
Amt für Finanzen und Controlling
Postfach 14 55
18264 Güstrow

Ihr Ansprechpartner:
Fr. Lindemann

E-Mail-Adresse:
lindemann@stadt-kroepelin.de

Telefon-Durchwahl:                                                                                                                          
038292/851-30

Thomas Gutteck
Datum: 30.11.2022 10:46 Uhr

mailto:info@stadt-kroepelin.de
mailto:info@stadt-kroepelin.de-mail.de


AMT LAAGE
DER AMTSVORSTEHER
tlber Stadt Laage als gcschartsl'lllircnde Gemeinde
dcs Amtcs l.aage

Stadt Laage @ Am Markt 7 @ 18299 Laage

Nur per E-Mail an: haushalt@lkros.de
Landkreis Rostock
Der Landrat
Dezernat I
Frau Kerl
Am Wall 03-05
18273Güstrow

Datum:
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c-mail:
Az:
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IV

Diana Schinechel
-43
diana.schmechel@stadt-laagc.de

Interessenabwägungsverfahrenzur Festsetzung der Kreisumlagc fürden Doppelhaus-
halt 2023/2024

Sehr geehrte Frau Kerl,

mit Schreiben vom 16.11.2022 baten Sie um Stellungnahme bezüglichder Festsetzung der
Kreisumlage fürden Doppelhaushalt 2023/2024. Nach Rücksprachemit den Bürgermeistern
des Amtes Laage beziehen wir wie folgt Stellung.

Die Gemeinden des Amtes I.aage haben bereits in diesem Jahr 2 Stellungnahmen abgegeben
und unter den verschiedensten Gründeneine Erhöhungder Kreisumlage abgelehnt. Die wich-
tigste Erkenntnis allerdings ist, dass die Leistungsfähigkeit der Gemeinden durch die Erhö-
hung mitjedem Jahr weiter eingeschränkt wird. GemäßArtikel 28 Absatz 2 Grundgesetz muss
den Gemeinden das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichenGemeinschaft
im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Im Satz 3 heißtes: "Die Gewähr-
leistung der Selbstverwaltung umfasst auch die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwor-
tung" Auch die Kommunen werden mit der hohen Inflation konfrontiert.

Das Hebesatzrecht der Kommunen ist ein geeignetes Mittel, um die finanzielle Situation der
Kommunen zu verbessern, doch in welchem Umfang müsstedas passieren, um die Pflichtauf-
gaben wie Brandschutz, Schule, Kinderbetreuung bedarfsgerecht zu erfüllen. In den Gemein-
den des Amtes Laage müssteeine nicht vertretbare Erhöhungder Hebesätze erfolgen, um eine
zuverlässige Finanzausstattung abzusichern.

Die Gemeinden müssenauch Bauleitpläne und Flächennutzungspläneaufstellen, die Straßen-
unterhaltung gewährleisten, sowie die Straßenbeleuchtungbedarfsgerecht organisieren. Insge-
samt sollen die Gemeinden ihre Entwicklung „harmonisch" gestalten und dabei die Belange
der Umwelt, des Denkmalschutzes und der Wirtschaft beriicksichtigen. Jedoch ist das mit ei-
ner nicht zuverlässigen Finanzausstattung schlecht realisierbar.
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Die Gcmcinden des Amtes Laage lchnen die beabsichtigtc Erhöhungder Kreisumlage
auf44,5%ab.

Mit freundlichen Grüßen

^j^^z
GünterSchink

Amtsvorsteher



Amt Rostocker Heide
Der Amtsvorsteher

für die Gemeinden Bentwisch, Blankenhagen, Gelbensande, Mönchhagen und Rövershagen

Postanschrift Sprechzeiten Bankverbindungen
Eichenallee 20a Di./Do. 08:00 - 12:00 Uhr Geldinstitut IBAN BIC
18182 Gelbensande Di. 14:00 - 18:00 Uhr Ostseesparkasse Rostock DE88 1305 0000 0280 5555 55 NOLADE21ROS
Tel. 038201/500-0 Do. 13:00 - 17:00 Uhr Volks- u. Raiffeisenbank DE13 1309 0000 0002 1115 00 GENODEF1HR1
Fax 038201/500-99 weitere Termine nach Vereinbarung Deutsche Kreditbank DE35 1203 0000 0000 1017 41 BYLADEM1001
E-Mail: info@amt-rostocker-heide.de      De-Mail: poststelle@amt-rostocker-heide.de-mail.de      Web: www.amt-rostocker-heide.de

Datenschutzhinweis: Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Amt Rostocker Heide und über Ihre Rechte nach der Datenschutzgrundverordnung 
sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen finden Sie auf unserer Homepage www.amt-rostocker-heide.de/Datenschutz

 Amt Rostocker Heide, Eichenallee 20a, 18182 Gelbensande

Landkreis Rostock                                     
Der Landrat                
Amt für Finanzen und Controlling 
Frau Kerl  
Am Wall 03-05
18273    Güstrow  

Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in der Haushaltssatzung 
2023/2024 des Landkreises Rostock
- hier:  Stellungnahme der Gemeinden des Amtes Rostocker Heide   

Sehr geehrte Frau Kerl,  

mit Schreiben vom 16.11.2022 gaben Sie den Gemeinden des Amtes Rostocker Heide 
Gelegenheit, sich zur Festsetzung der Kreisumlage für den Doppelhaushalt 2023/2024 in Höhe von 
44,50 % im Rahmen des Haushaltsentwurfs des Landkreises Rostock zu äußern. 

Termin zur Abgabe der Stellungnahme war der 30.11.2022, einer Fristverlängerung habe Sie nur bis 
zum 07.12.2022 zugestimmt. Diese enge Terminkette stößt auf Unverständnis, da auch die 
Verwaltung des Amtes Rostocker Heide gemeinsam mit den Gremien der Gemeinden mit großem 
Arbeitsauswand die Haushalte 2023 erarbeiten. 

Den eingereichten Unterlagen ist zu entnehmen, dass es in den Jahren ab 2021 zu einer massiven 
Stellenplanerhöhung gekommen ist bzw. noch kommen soll.

Die Haushaltssatzungen bzw. Entwürfe weisen folgende Vollzeitäquivalente (VzÄ) aus: 
Doppelhaushalt 2021/2022: 1.076,895 VzÄ
1. Nachtragshaushalt 2022: 1.091,895 VzÄ
Doppelhaushalt 2023/2024: 1.160,245 VzÄ

Das entspricht einer Stellenplanerhöhung von 83,35 VzÄ zwischen 2021/2022 und 2023/2024, 
damit ist eine Kostenexplosion bei den Personalaufwendungen und -auszahlungen verbunden. 

Zur Notwendigkeit der Stellenplanerhöhung wird den Gemeinden im Rahmen der 
Interessenabwägung keine Begründung gegeben. Es ist nicht ersichtlich, in welchen Bereichen 
mehr Personal eingesetzt werden soll. 

Die erneute geplante Erhöhung der Kreisumlage stellt für die Gemeinden eine enorme Belastung 
dar, die sich negativ auf die Leistungsfähigkeit der Gemeinden auswirkt.

Abteilung: Finanzabteilung 
Name: Frau Schmidt
Tel.: 038201/500-50
e-mail: schmidt@amt-rostocker-

heide.de 
Unser Zeichen:
Ihr Zeichen:
Datum: 7. Dezember 2022

http://www.amt-rostocker-heide.de/
http://www.amt-rostocker-heide.de/Datenschutz


Folgende Entwicklung ergibt sich bei der Kreisumlage: 

Gemeinde 2021 39,71 % 2022 39,71 % 1. NT 2022 
40,72 %

2023/2024 
44,50 %

Bentwisch 2.543.902,98 € 2.712.673,89 € 2.781.669,12 € 3.000.503,49 €

Blankenhagen 402.097,50 € 438.464,25 € 449.616,32 € 546.141,29 € 

Gelbensande 665.281,59 € 735.477,05 € 754.183,47 € 889.797,00 € 

Mönchhagen 482.792,22 € 532.625,29 € 546.172,30 € 680.975,36 €

Rövershagen 1.373.724,18 € 1.596.185,92 € 1.636.783,95 € 1.755.540,27 € 

Amtsbereich 
Rostocker Heide

5.467.798,47 € 6.015.426,40 € 6.168.425,16 € 6.872.957,41 €

Weiterhin werden die Gemeinden unseres Amtsbereiches zunehmend mit den gestiegenen 
Aufwendungen und Auszahlungen für die Gemeindeanteile an der Kindertagesförderung gem. § 27 
KiföG M-V vom 04.09.2019 belastet. 

Die Anteile sind in den Jahren ab 2020 wie folgt gestiegen: 
2020 149,33 € pro Monat für jedes Kind
2021 152,76 € pro Monat für jedes Kind
2022 167,38 € pro Monat für jedes Kind
2023 179,36 € pro Monat für jedes Kind

Die Entwicklung ist natürlich abhängig von der Kinderzahl, sie stellt sich in den Gemeinden wie folgt 
dar:

Gemeinde 2020 2021 2022, 
Planansatz

2023, 
Planansatz

Bentwisch 549.820 € 585.133 € 662.900 € 781.000 €

Blankenhagen 149.479 € 165.425 € 180.800 € 217.400 €

Gelbensande 201.148 € 200.383 € 241.100 € 256.200 €

Mönchhagen 231.611 € 245.333 € 275.200 € 299.200 €

Rövershagen 431.713 € 487.337 € 546.400 € 585.200 €

Zunehmend ist in den Gemeinden ein Missverhältnis zwischen den zu erwartenden Erträgen und 
Zuweisungen und den zu erbringenden Umlagen zu beobachten. 

Die Gemeinden werden in ihrem finanziellen Handlungsspielraum und die in der Landesverfassung 
Mecklenburg-Vorpommern festgeschriebene kommunale Selbstverwaltung weiter eingeschränkt, es 
bleiben weniger Mittel für pflichtige und freiwillige Leistungen. 

Hinzu kommt, dass die zukünftigen Mehrkosten für die Energie- und Wärmeversorgung auf Grund 
der politischen und wirtschaftlichen Weltlage gegenwärtig noch nicht eindeutig beziffert werden 
können und diese auch durch die Gemeinden zu tragen sind.  

Die Bürgermeisterin und die Bürgermeister der Gemeinden des Amtes Rostocker Heide sprechen 
sich ausdrücklich gegen die Erhöhung der Kreisumlage aus. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen  

Udo Zerbe
Leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Rostocker Heide

Udo Zerbe
Datum: 07.12.2022 14:50 Uhr
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im Zuge einer ersetzenden Digitalisierung erstellt wurde.


Das Scanprodukt stimmt bildlich und inhaltlich mit dem Papierdokument überein.
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